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Allgemeines

Aufbau und Struktur

Der Jahresbericht 2010 des Landesamtes für Gesundheit und Soziales Berlin ist entsprechend seiner 
Hauptaufgabengebiete aufgeteilt in die Kapitel “Organisation”, “Gesundheit”, “Soziales”, “Versorgung” 
und “Weitere Einrichtungen”. Jedes dieser Kapitel setzt sich zusammen aus den Beiträgen der ver-
schiedenen für den jeweiligen Bereich tätigen Referate. Die einzelnen Beiträge wiederum setzen sich 
zur besseren Orientierung immer zusammen aus den folgenden Gliederungspunkten:

Information:

Die Information schafft eine erste Expo-
sition zum jeweiligen Beitrag. In ihr wird 
auf Ausgangssituation und Entwicklungs-
schwerpunkte eingegangen, sowie ein 
kurzer Einblick in den folgenden Beitrag 
gegeben.

Rechtsgrundlage:

Die rechtliche Ausgangssituation be- 
schreibt eine klare Aufgabenstellung, 
welche es zu erfüllen gilt. Die Rechtsgrund- 
lage ermöglicht es dem Leser darüber hin-
aus Einblick zu erhalten in die Beurteilungs-
kriterien seitens des LAGeSo.

Fallbeispiel:

Wie sich das Handeln der Mitarbeiter 
des Landesamtes für Gesundheit und 
Soziales in der Realität des täglichen Le- 
bens auswirkt, demonstriert das Fall-
beispiel. Dabei wird anhand einer kon-
kreten Aufgabenstellung des jeweiligen 
Bereiches ein Beispiel herangezogen, 
welches sich besonders gut zur Darstel-
lung eignet.

Diagramm und Tabelle:

Um komplexe Sachverhalte, wie Verteilung- 
en, Entwicklungen, Aufwendungen und 
dergleichen mehr übersichtlich zu ver-
anschaulichen, greift der Jahresbericht 
2009 auf eine Vielzahl von Tabellen und 
Diagramme zurück. Dabei werden die 
entsprechenden statistischen Fakten in 
aller Regel aber auch durch den Berichts-
teil schriftlich aufgearbeitet.

Berichtsteil:

Der Berichtsteil liefert eine detaillierte Be-
schreibung der im Jahr 2009 gestellten 
Aufgabenbeschreibung, sowie deren Um-
setzungserfolge. Neben rein statistischen 
Fakten und Entwicklungskurven bietet 
der Berichtsteil aber auch die Möglichkeit 
konkrete Arbeitsbestandteile der ver-
schiedenen Bereiche des LAGeSo kennen 
zu lernen.

Es wurde versucht, die beschriebenen Berufsbezeichnungen in weiblicher, wie auch männlicher Form 
zu nennen und wir entschuldigen uns für jene Passagen, in denen uns dies nicht gelungen ist.

Gerne steht Ihnen das LAGeSo mit weiterführenden Informationen und Erklärungen bei Fragen zur 
Verfügung. Auf Seite 104, am Ende des Jahresberichts,  finden Sie im Impressum Kontaktdaten und 
Ansprechpartner.



Vorwort des Präsidenten

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

Franz Allert 
Präsident des Landesamtes für Gesundheit und Soziales Berlin
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der vorliegende Jahresbericht 2010 informiert exemplarisch über Dienstleistung-
en des LAGeSo.  Ein solcher Bericht ist dabei nicht als nüchterne Bilanz eines 
Jahres mit Statistiken, Zahlen und Informationen zu sehen. Er soll auch das 
Besondere der Arbeit hervorheben, also all das, was über die selbstverständliche 
Erbringung von Dienstleistungen und Hilfen, die Beratung und Unterstützung, die 
im Mittelpunkt der täglichen Arbeit stehen und dennoch das Fundament für alle 
weitergehenden Aktivitäten bilden, hinausgeht.

Einige besondere Sachverhalte, die ganz wesentlich das Geschehen geprägt 
haben, sollen deshalb hier erwähnt werden. Der erhebliche und anhaltende An-
stieg von Asylbegehrenden, insbesondere ab der zweiten Jahreshälfte 2010, 
führte zu einer Steigerung der Zugänge um ca. 45 % gegenüber dem Vorjahr. 
Diese Entwicklung wirkt sich entsprechend auf die tägliche Arbeit in der Zen-
tralen Aufnahme- und Leistungsstelle aus, wobei das hier eingesetzte Personal 
mit großem persönlichem Einsatz bemüht ist, den Andrang zu bewältigen. Mit 

der Zunahme von Asylbegehrenden wurden intensive Anstrengungen bei der Schaffung zusätzlicher Unterbrin- 
gungskapazitäten erforderlich, die das Landesamt bis weit in das aktuelle Jahr beschäftigen und vor so manche 
Herausforderungen stellen. 

Eine nachhaltige Verbesserung der Voraussetzungen für die berufliche Integration von schwerbehinderten 
Menschen erfolgte mit Hilfe des landeseigenen Sonderprogramms „SchwoB2010“. Es ist erfolgreich gelungen, 
insbesondere denjenigen, die besondere Schwierigkeiten haben, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Arbeit zu 
finden oder zu behalten, Arbeits- oder Ausbildungsplätze zu vermitteln. Die berufsbegleitende und die vorberei-
tende Unterstützung wurde durch einen konsequenten Ausbau und Erweiterung der bestehenden Integrations-
fachdienste nachhaltig verbessert. 

Mit der im Berichtsjahr getroffenen Entscheidung, die mehr als 300 gesamtstädtischen Projekte der Sozial- und 
Gesundheitsversorgung mit einem Gesamtvolumen von rd. 28,5 Mio. € im LAGeSo zu betreuen, wurde ein 
neues Referat für Zuwendungsangelegenheiten gegründet. Trotz der auch 2010 zu realisierenden Stellenein-
sparungen ist es gelungen, die Aufgaben kompetent und engagiert zu bewältigen. Dabei konnte der bestehende 
Service weiter ausgebaut werden, wie das Beispiel der Einführung einer persönlichen sowie einer telefonischen 
Sprechstunde (Video-Telefonie) für Gehörlose in Gebärdensprache zeigt. 

Mit dem Symposium „Alternativen zu Tierversuchen“ wurde erneut einem breiten Publikum, vor allem aus Politik,  
Wissenschaft und Praxis ein wichtiges Thema präsentiert, um die Kooperation und Vernetzung von Know-how 
zu stärken und die Entwicklung und Validierung von Alternativmethoden voranzubringen.

Mein Dank all denen, die durch ihr unermüdliches Engagement und ihren ständigen Einsatz die tägliche Arbeit 
im LAGeSo wesentlich mit gestaltet haben. Das sind in erster Linie meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
die Beschäftigtenvertretungen. Das sind aber auch die Vertreter der Senatsverwaltungen für Integration, Arbeit 
und Soziales sowie Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz, die mit dem Landesamt stets auf Augenhöhe 
zusammengearbeitet haben. Bedanken möchte ich mich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die nie die Geduld 
verloren, wenn Vorgänge nicht in der von ihnen erwarteten Erledigungszeit abgeschlossen werden konnten, 
aber auch bei denjenigen, die sich kritisch an mich persönlich oder mein Qua-litäts- und Beschwerdemanage-
ment gewandt dazu beigetragen haben, dass sich Verwaltung selbst reflektiert und permanent bemüht ist, sich 
weiter zu entwickeln.  

Ich wünsche Ihnen interessante und spannende Entdeckungen beim Lesen des Jahresberichts 2010.
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Grußwort

Die Bilanz des Landesamtes für Gesundheit und Soziales Berlin 
(LAGeSo) zeigt auch in diesem Jahr die Arbeit einer engagierten und 
leistungsstarken Behörde, wenn es um Belange im Sozialbereich und in 
der Versorgung von Menschen geht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
haben 2010 wieder Gesetzesänderungen, wie zum Beispiel das neue 
Wohnteilhabegesetz, erfolgreich umgesetzt und zusätzliche Aufgaben mit 
großem Engagement bewältigt.

Als nachgeordnete Einrichtung meiner Verwaltung ist das LAGeSo 
zuständig für ein großes Spektrum an gesamtstädtischen Aufgaben:

Die Bewilligung von Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht, 
die Feststellung und Anerkennung von Schwerbehinderungen, das 
Integrationsamt mit seinen Leistungen an Arbeitgeber und den Hilfen 

für Menschen mit Behinderung zur Teilhabe am Arbeitsleben, die Heimaufsicht, die Unterbringung 
von Asylbewerbern und die Integration von Spätaussiedlern. Als Senatorin für Integration, Arbeit und 
Soziales bin ich froh, mich in all den genannten Bereichen auf diese Fachverwaltung stützen zu kön-
nen.

2010 konnte die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales zusammen mit dem LAGeSo 
zum achten Mal den Integrationspreis verleihen. Mit dieser Auszeichnung werden Unternehmen 
öffentlich gewürdigt, die sich besonders um die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen 
verdient gemacht und damit unter Beweis gestellt haben, dass es trotz wirtschaftlicher Probleme und 
einer angespannten Situation auf dem Arbeitsmarkt möglich ist, Menschen mit Behinderung erfolg- 
reich und dauerhaft ins Arbeitsleben zu integrieren.

Besonders gerne habe ich im Herbst eine Kunstausstellung mit dem Titel „Berlin“ im LAGeSo eröffnet. 
Sie zeigte Werke von Künstlerinnen und Künstlern mit Behinderung. Gleichzeitig wurde der damit 
verbundene Kalender 2011 vorgestellt, der mit Bildern aus den Künstlerwerkstätten für behinderte 
Menschen illustriert ist.

Mein besonderer Dank gilt all denjenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 2010 mit großem 
persönlichem Einsatz und bei hoher Arbeitsbelastung dazu beitrugen, die in steigender Zahl Asyl 
suchenden Menschen zu betreuen. 

Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz herzlich für ihren täglichen Einsatz und wün-
sche ihnen auch künftig eine erfolgreiche Arbeit im Interesse der Bürgerinnen und Bürger der Stadt. 

Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales

Ihre 
Carola Bluhm 
Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales 

Allgemeines
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Grußwort

Der vorliegende Jahresbericht gibt einen guten Einblick in die Arbeit-
sergebnisse des Landesamtes für Gesundheit und Soziales auch im Be-
reich Gesundheit.

Auf die Ergebnisse des LAGeSo ist immer Verlass – ob es nun um die Über-
wachung von Trinkwasserschutzzonen, die regelmäßige Überprüfung der 
38 Badestellen in Berlin während der Badesaison, die Überwachung der 
ordnungsgemäßen Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln in den 
etwa 890 öffentlichen Apotheken und zwölf Krankenhausapotheken, die 
zuverlässige Beobachtung und Bewertung der Infektionskrankheiten im 
Land Berlin oder die Prüfungen für akademische und nicht akademische 
Berufe im Gesundheitswesen geht.

Auch durch die Zulassung von Lebensmittel verarbeitenden Betrieben nach dem EU-Lebensmittelhy-
gienepaket und die kritische Beurteilung von gesamtstädtischen Vorhaben in Bezug auf ihre Gesund-
heitsverträglichkeit leistet das LAGeSo einen wichtigen Beitrag zum vorsorgenden Gesundheitsschutz 
der Berliner und Berlinerinnen.

Seit Ende letzten Jahres ist das LAGeSo auch zuständig für Zuwendungsangelegenheiten im Bereich 
Integriertes Gesundheitsprogramm (IGP), Integriertes Sozialprogramm (ISP), Infrastrukturförderpro-
gramm Stadtteilzentren (IFP STZ) sowie Spitzenverbandsförderung und damit ein wichtiger und zu-
verlässiger Partner für die Projektträger im Gesundheitsbereich.

Auch für die Forschungshauptstadt Berlin ist das LAGeSo wichtig. Um die Anzahl der Tierversuche 
langfristig reduzieren zu können, unterstützt das LAGeSo Bestrebungen, Alternativen zu Tierver-
suchen zu finden. Ein großer Erfolg war das vom LAGeSo organisierte 2. Symposium „Alternativen zu 
Tierversuchen“ im November 2010.

Das Alles zeigt: Die Wahrnehmung gesamtstädtischer Aufgaben im Gesundheitswesen durch das 
LAGeSo bildet einen wichtigen und unverzichtbaren Bestandteil des öffentlichen Gesundheitswesens 
in Berlin.

Der Leitung des LAGeSo, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Gremien danke ich für die 
engagierte und stets konstruktive Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt 
und Verbraucherschutz und wünsche weiterhin viel Erfolg

Senatorin für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz

Katrin Lompscher  
Senatorin für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz
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Unser Amt

Zehn Jahre Fahnenaktion - auch das Landesamt für Gesund-
heit und Soziales (LAGeSo) ließ am 25. November 2010 die 
Fahne als Zeichen gegen Gewalt an Frauen wehen! 

Dieser Gedenktag geht zurück auf die Ermordung der drei 
Schwestern Mirabal, die am 25. November 1960 in der Do-
minikanischen Republik vom militärischen Geheimdienst 
nach monatelanger Folter getötet wurden. Sie waren im Un-
tergrund tätig und hatten sich an Aktivitäten gegen den Dik-
tator Trujillo beteiligt. Der Mut der Mirabal-Schwestern bei 
ihrem Kampf gegen den Tyrannen gilt inzwischen als Symbol 
für Frauen weltweit, die nötige Kraft für das Eintreten gegen 
jegliches Unrecht zu entwickeln. 1981 wird der 25. November 
ein internationaler Gedenktag. 

2009 wurden in der von TERRE DES FEMMES initiierten Ak-
tion mehr als 5.000 Fahnen in über 850 Städten und Ge-
meinden gehisst. Bereits in den vergangenen Jahren ent-
standen durch diese gemeinsame Aktion am 25. November 
wichtige Netzwerke und Bündnisse, die bis heute fortbeste-
hen und noch weiter ausgebaut werden. 

In diesem Zusammenhang hat das LAGeSo auf das Opferentschädigungsgesetz (OEG) hingewiesen. 
Geschädigte können vom LAGeSo Hilfe und Beratung im Fall einer Gewalttat erwarten. Unschuldige 
Opfer einer Gewalttat und deren Hinterbliebene haben ein Anrecht auf Entschädigung für gesund-
heitliche und wirtschaftliche Folgen. Unsere OEG-Beratungsgruppe steht unter den Telefonnummern 
90229 6040/6243/6225/1407 oder per Mail oeg-beratung@lageso.berlin.de zur Verfügung.

Internationaler Gedenktag gegen Gewalt an Frauen
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Unser Amt

Die Ausstellung „Berlin“ im Foyer des LAGeSo wurde eröffnet

Anlässlich der Eröffnung der Ausstellung „Berlin“ lud das Landesamt für Gesundheit und Soziales 
Berlin (LAGeSo) zusammen mit der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Men-
schen Berlin e.V. (LAG WfbM) am 25.10.2010 zu einer Vernissage ein. 

Die Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales, Frau Carola Bluhm, sprach ein Grußwort. Die 
Ausstellung und der Kalender wurden von allen Anwesenden sehr gelobt und positiv aufgenommen.  

Durch den gemeinsamen Aufruf von LAGeSo und LAG WfbM zu einem Mal-Wettbewerb mit dem 
Thema „Berlin“ wurden aus 17 beteiligten Werkstätten für behinderte Menschen rund 80 Werke einge-
sendet. Es sind insgesamt mehr als 80 Blicke, die wir durch die Augen der Künstler auf unsere Stadt 
werfen konnten. Wir teilen das Leben in dieser Stadt miteinander und durch diese Bilder waren alle 
eingeladen, sehr unterschiedlichen Ausschnitten, Ansichten und Impressionen unsere Aufmerksam-
keit zuzuwenden. 
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Allgemeines

13 große, gleichformatige Werke aus dieser Ausstellung schmücken den LAGeSo - Kalender 2011. 
Gleichzeitig wurde dieser Kalender präsentiert. Die Ausstellung war vom 26. Oktober bis zum 17. 
Dezember 2010 im Foyer des Landesamtes für Gesundheit und Soziales Berlin zu sehen.
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Das Landesamt für Gesundheit und Soziales 
ist eine moderne Gesundheits- und Sozial-
behörde, die organisatorisch der Senatsver-
waltung für Integration, Arbeit und Soziales 
(SenIntArbSoz) nachgeordnet ist und ca. 
jeden sechsten Berliner mit Leistungen aus 
dem sozialen oder gesundheitlichen Bereich 
versorgt. Das Aufgabenspektrum des Lan-
desamtes ist vielfältig und ist aufgegliedert in 
die drei Bereiche Gesundheit, Soziales und 
Versorgung. Erfahren Sie in diesem Abschnitt 
mehr über die Organisation der Behörde.

Organisation
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Organisation
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Organigramm des LAGeSo
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Standorte des LAGeSo

Turmstraße 21
(Gelände des ehem. 
Krankenhauses in Moabit)
10559 Berlin (Moabit) 
Tel.: 030/90229-0

Präsident, Leitungsbereich Z, Gremien, Zent-
raler Service, Zuwendungsangelegenheiten im 
Gesundheits - und Sozialbereich, Krankenhaus-
aufsicht, Arzneimittelwesen, Apothekenwesen, 
Veterinärwesen, Lebensmittelwesen, Gentech-
nik, Infektionsschutz, gesundheitlicher Verbrau-
cherschutz, Ärztliche Begutachtungen, Zentrale 
Medizinische Gutachtenstelle – ZMGA -, Archi-
vierung von Akten des ehemaligen Kranken-
hauses Moabit, des Landesinstituts für Sport-
medizin u.a., Zentrale Aufnahmeeinrichtung und 
Leistungsstelle für Asylbewerber einschließlich 
Rückkehr- und Weiterwanderungsberatung, 
Berliner Unterbringungsleitstelle, Heimaufsicht, 
Vertriebenenangelegenheiten, Rehabilitations-
behörde, Geschütztes Marktsegment

Fehrbelliner Platz 1
10707 Berlin (Wilmersdorf) 
Tel.: 030/90229-0

Sächsische Straße 28
10707 Berlin (Wilmersdorf) 
Tel.: 030/90229-0

Zentraler Service ‚Recht’ ( außer  
Ordnungswidrigkeiten Pflegeversicherung )
Integrationsamt, Rentengruppen und Haupt-
fürsorgestelle, Orthopädische Versorgungs-
stelle, Schwerbehindertenrecht, Kunden- 
center, Sonderfahrdienst, Versicherungsamt

Geschäftsstelle der Ethik-Kommission
Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen, 
Landesprüfungsamt 

Gustav-Meyer-Allee 25 
13355 Berlin (Wedding)
Tel.: 030/726 16 62 14

Artothek der Sozialen Künstlerförderung

Wattstraße 11-13
13355 Berlin  
(Gesundbrunnen)
Tel.: 030/46302-0

Krankenbuchlager und Versorgungsarchiv
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Leitbild

1. Bürgernähe und Kundenfreundlichkeit 
sind die zentralen Anliegen  
unseres Handelns.

Wir verstehen uns als qualifizierte Partnerinnen 
und Partner unserer Kunden. Wir beachten das 
Gleichheitsgebot, handeln unparteiisch und mit 
interkultureller Kompetenz. Wir begegnen unse-
ren Kunden freundlich, offen, vertrauensvoll, toler-
ant und ehrlich. Wir nehmen die Kundenanliegen 
ernst und entscheiden zeitnah. Mit kundenori-
entierten Öffnungszeiten und dem Einsatz mo-
derner Kommunikationstechnik gewährleisten wir 
eine bestmögliche Erreichbarkeit. Unsere Dienst-
leistungen präsentieren wir zielgerichtet in der 
Öffentlichkeit.

2. Wir sind eine lernende Organisation.

Als moderne Gesundheits- und Sozialbehörde 
entwickeln wir gemeinsam die Qualität un-
serer Arbeit. Unsere Verwaltung befindet sich 
in einem ständigen Prozess der Fortentwick-
lung. Veränderungen begreifen wir als Chancen. 
Unsere Aufgaben und deren Wahrnehmung über-
prüfen wir kritisch. Wir akzeptieren, dass wir Feh-
ler machen und lernen aus ihnen.

3. Wir identifizieren uns mit unseren  
Aufgaben und erledigen diese engagiert.

Die täglichen Anforderungen bewältigen wir krea-
tiv und ergebnisorientiert. Gegenseitiges Ver-
trauen ermöglicht es uns auch, unkonventionelle 
Lösungswege zu erproben. Dabei gewinnen wir 
neue Erfahrungen und Erkenntnisse. Mit unserer 
Gestaltungs- und Entscheidungsfreiheit gehen 
wir verantwortungsvoll um. Wir beteiligen uns 
kontinuierlich und aktiv an der Verbesserung von 
Arbeitsabläufen und Informationsflüssen. Hierbei 
greifen wir auf unsere Ideen und Erfahrungen 
zurück. Mit anderen Behörden und Institutionen 
arbeiten wir vertrauensvoll und partnerschaftlich 
zusammen.

4. Durch kompetentes Handeln schaffen wir 
Vertrauen.

Rechtmäßigkeit ist unser oberstes Gebot. Wir 
nutzen die gegebenen Gestaltungsrahmen für 
wirksame und bedarfsgerechte Leistungen.  
Unsere Entscheidungen formulieren wir klar, ver-
ständlich und nachvollziehbar. Unseren Kunden 
gegenüber treten wir verlässlich auf. Unsere 
fachliche und soziale Kompetenz erweitern wir 
durch praxisgerechte und zielgerichtete Fortbil-

dung. Unsere berufliche und persönliche Quali-
fizierung orientiert sich an unseren aktuellen und 
künftigen Aufgaben.

5. Wir handeln wirtschaftlich.

Jede/r von uns trägt die Verantwortung für eine 
wirtschaftliche Aufgabenerledigung und den 
sachgerechten Umgang mit unseren Ressourcen. 
Arbeitsabläufe und Organisationsstrukturen ge-
stalten wir transparent, effizient und ergebnisori-
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entiert. Über Änderungen unserer Arbeitsgrund-
lagen und -organisation informieren wir die davon 
Betroffenen zeitnah und zielgerichtet. Service-
einheit und Fachabteilungen arbeiten kunden-
orientiert zusammen. 

6. Partnerschaftliches Verhalten bestimmt 
unser Miteinander.

Wir erarbeiten Lösungen im konstruktiven Dia-
log. Wir unterstützen uns gegenseitig bei der 
Bewältigung neuer Herausforderungen. Wir 
übernehmen die Verantwortung für unser Han-
deln und Verhalten. Wir sind über Hierarchie-
grenzen hinweg gesprächsbereit und betrach-
ten uns als ein Team. Wir bringen uns aktiv in 
Entscheidungsprozesse ein und tragen Entschei- 
dungen gemeinsam. Personal-, Haushalts- und 
IT-Entscheidungen treffen wir transparent und 
nachvollziehbar; die Betroffenen und die Arbeits-
bereiche beziehen wir mit ein

7. Gegenseitige und zielgerichtete  
Information kennzeichnet unsere 
Zusammenarbeit.

Wir beraten und informieren uns gegenseitig und 
gestalten aktiv unsere Zusammenarbeit. Informa-
tionsbedürfnisse werden zielgerichtet und umfas-
send erfüllt. Regelmäßige Dienstbesprechungen 
sind für uns selbstverständlich. 

8. Unsere Führungskräfte tragen eine 
besondere soziale und ergebnisbezogene 
Verantwortung.

Die Zusammenarbeit mit den Beschäftigtenver-
tretungen ist offen, konstruktiv und kooperativ. 
Führungskräfte haben eine besondere Vorbild-
funktion. Führen und Leiten bedürfen einer kon-
tinuierlichen Fortbildung. Wir optimieren gemein-
sam Arbeitsergebnisse. Grundlage hierfür sind 
rechtzeitige und umfassende Informationen, die 
Vereinbarung von Zielen und die Transparenz 
von Entscheidungen. Führungskräfte und Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen sich 
gegenseitig.

9. Unser Miteinander ist von Toleranz 
geprägt.

Wir begegnen uns mit Offenheit und Klarheit. 
Konstruktive Kritik ist ausdrücklich erwünscht. 
Konflikte tragen wir sachlich und in gegensei- 
tiger Achtung aus. Wir respektieren uns, ver- 
halten uns partnerschaftlich, ehrlich, loyal,  
tolerant und achten abweichende Meinungen. 
Jede Form von Diskriminierung lehnen wir ab. 

10. Wir respektieren unterschiedliche  
Lebensweisen und unterstützen die  
Vereinbarkeit von Lebensplanung und Beruf.

Der Ausgleich dienstlicher und persönlicher Inter-
essen ist uns wichtig. Wir nehmen Rücksicht auf 
individuelle Bedürfnisse. Auf die Gesundheit als 
schützenswertes Gut legen wir bei der Planung 
und Gestaltung unserer Arbeit besonderen Wert.
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Haushalt

Der regressive Verlauf des Haushaltsvolu-
mens (Ausgaben) setzte sich 2010 weiter 
fort. Be-dingt durch die demografische 

Entwicklung verringerten sich die Ausgaben des 
Landesamtes auf 205,7 Mio. € (2009: 207,9 Mio. 
€). Davon stellen die sogenannten Transferaus-

Einen Schwerpunkt bilden dabei nach wie vor mit rd. 37,2 Mio. € die Aufwendungen für die 
Kriegsopferversorgung, die direkt aus dem Haushalt des Bundes geleistet werden 

(2009: 42,7 Mio. €). Daneben werden Transferausgaben unmittelbar aus dem Haushalt des Landes 
Berlin geleistet, zum Teil mit erheblichen Refinanzierungsanteilen des Bundes.

Beispielhaft zu nennen wären hier: 

Aufwendungen für die Kriegsopferfürsorge 14,9 Mio. € (2009: 17,0 Mio. €)

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 15,6 Mio. € (2009: 12,3 Mio. €)

Leistungen nach dem 1., 2. und 3. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz 25,8 Mio. € (2009: 24,5 Mio. €)

Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz 15,2 Mio. € (2009: 14,5 Mio. €)

Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz 5,3 Mio. € (2009: 5,0 Mio. €)

Ausgaben im Zusammenhang mit der Ausgleichsabgabe nach SGB IX 25,0 Mio. € (2009: 25,5 Mio. €).

Die für den Betrieb der Dienststelle notwendigen Personalaufwendungen (39,7 Mio. €) sind gegenüber 
dem Vorjahr (37,6 Mio. €) insbesondere aufgrund des Auslaufens des Anwendungs-Tarif-Vertrages 
deutlich gestiegen. 

Die Sachausgaben (einschließlich Investitionen) von  rd. 16,8 Mio. € weisen gegenüber dem Vorjahr 
(16,7 Mio. €) kein nennenswert höheres Volumen aus. 

gaben, bspw. Zahlungen an Bürger, Verbände 
oder Unternehmungen aufgrund sozialrechtlicher 
Leistungsansprüche, mit annähernd drei Vierteln 
den weitaus überwiegenden Anteil der Ausgaben 
dar.
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Jahr 2007 2008 2009 2010

Personal 34.811.174 38.058.627 37.558.500 39.714.506

Sachausgaben 160.78.520 16.344.432 16.681.302 16.752.420

Transfers 86.210.527 114.485.053 110.930.643 112.068.174

Transfers Bund 53.285.425 47.584.003 42.686.901 37.188.789

Gesamt 190.385.655 216.472.115 207.857.346 205.723.889

Ausgabenentwicklung 2007-2010

Stellenentwicklung

Mit dem Haushalt 2010 wurden Stellen-
einsparungen im Umfang von 16,75 Stel-
len realisiert. Im Jahr 2010 standen dem 

Landesamt 818,08 Stellen/Beschäftigungsposi-
tionen zuzüglich 101.900 Beschäftigungsposi-
tionen für Berufspraktikantinnen/- praktikanten 
sowie Apotheker/innen und Ärztinnen/Ärzte zur 
Weiterbildung zur Verfügung. Die Stellenzahl hat 
sich wie folgt entwickelt: Am 01.01.2010 hatte das 
Landesamt 870 Beschäftigte (Zahlfälle) zuzüglich 
14 Berufspraktikantinnen/ -praktikanten. Von den 
870 Beschäftigten waren 667 weiblich (76,66 

Personal

%) und 217 männlich (24,94 %); 156 Beschäft-
igte (17,93 %) arbeiteten in Teilzeit (davon 151 
Frauen), weitere 71 Beschäftigte (8,16 %) hatten 
Altersteilzeitbeschäftigung vereinbart (davon 54 
Frauen). 172 Beschäftigte (19,77 %) waren als 
schwerbehinderte Menschen anerkannt, davon 
48 Männer und 124 Frauen. 

Die Beschäftigtengruppen verteilten sich auf 628 
Arbeitnehmer/innen (72,18 %) und 256 Beamtin-
nen und Beamte (29,43 %). Die Beschäftigten-
zahlen in den einzelnen Bereichen/Abteilungen 
stellten sich am 01.01.2010 wie folgt dar: 
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Stellenentwicklung 2001-2010

Leitung/Zentralreferat (Öffentlichkeitsarbeit, Zen-
trales Beschwerdemanagement, Steuerungs- 
dienst, Revision, E-Government): 17 Beschäf-
tigte (einschl. 2 freigestellte Personalratsmit-
glieder und 1 freigestellte Frauenvertreterin) 
(2009: 18) Abteilung Zentraler Service (mit den 
Servicebereichen Recht, IT, Finanzen und Per-
sonal, Organisation und Zentrale Dienste sowie 
der Geschäftsstelle der Ethik - Kommission beim 

Land Berlin) 122 Beschäftigte (2009: 123): 

Abteilung I – Gesundheit: 245 Beschäftigte (2009: 236)

Abteilung II – Soziales: 189 Beschäftigte (2009: 196)

Abteilung III – Versorgung: 311 Beschäftigte (2009: 314)

Organisation     Personal

Personalentwicklung / Gesundheitsmanagement / Arbeitsschutz

Der Mensch im Fokus. Damit sind im 
LAGeSo sowohl die Kundinnen und 
Kunden als auch die Beschäftigten des 

LAGeSo gemeint. Der Erhalt und die Steigerung 
der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterzufriedenheit 
liegen uns am Herzen. Sie ist Garant für eine 
effektive, zielgerichtete und kundenfreund-
liche Arbeitsleistung. Unsere Ziele bestehen 
deshalb darin, das persönliche Gesundheits-
und Qualifikationspotenzial unserer Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen zu unterstützen. Wir 
stehen für eine Kultur der Prävention und 
Gesundheitsförderung.

 
Im September 2010 konnte das LAGeSo 
auf das 10jährige Bestehen der Arbeits-
gruppe Personalentwicklungsberatung, 

Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz 
zurückblicken. In diesen 10 Jahren ist es gelung- 
en, zahlreiche Instrumente und Maßnahmen der 
Personalentwicklung und des Gesundheitsman-
agementes nicht nur zu etablieren. Sie werden 
inzwischen als hilfreiche Mittel zur Erreichung 
der genannten Ziele betrachtet und angewendet. 
Sie tragen zu einer offenen, vertrauensvollen und 
konstruktiven Gesprächskultur bei.

So werden seit 2006 jährlich zwischen Mitarbei-
terinnen und direktem Vorgesetzten mit gutem 
Erfolg Personalentwicklungsgespräche geführt, 
aus denen zahlreiche gesundheitsfördernde, ins-
besondere die Personalentwicklung des Einzel-
nen unterstützende, Maßnahmen resultieren. 
Dies sind gezielte Schulungen ebenso wie Hos-
pitationen in anderen Bereichen des LAGeSo 
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und über das LAGeSo hinaus sowie Rotationen 
bis hin zur Erweiterung von Handlungskompe-
tenzen. Allein seit 2009 äußerten insgesamt 83 
Beschäftigte den Wunsch nach einer Hospitation 
und zeigten damit ihr Interesse an einer Erweiter-
ung ihrer Kompetenzen, signalisierten ein hohes 
Maß an Flexibilität und schafften damit zugleich 
die Möglichkeit einer zielgerichteten qualitativen 
Personalplanung.

Das Lernen bei der Arbeit ist uns ebenso wich-
tig wie das Lernen am anderen Ort. Wir fördern 
deshalb eine gezielte und strukturierte Einar-
beitung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
durch eine Begrüßungsmappe mit Informatio-
nen des LAGeSo und begleiten sie über einen 
langen Zeitraum durch Ansprechpartner vor Ort, 
Fortbildungsmaßnahmen und einem laufenden 
Feedbackprozess zwischen Mitarbeiterinnen und 
direktem Vorgesetzten.

Eine zunehmende Bedeutung gewinnt die 
Verhältnisprävention im Rahmen eines 
gesundheitsfördernden Personalmanage-

ments. So fand am 23.6.2010 auf dem Gelände 
in der Turmstraße der gut besuchte 6. Gesund-
heitstag des LAGeSo statt, der nicht nur die Be-
legschaft wegen seines vielfältigen Angebotes 
anlockte. Unterstützt von verschiedenen Krank-
enkassen hatten die Teilnehmer der Veranstaltung 
Gelegenheit, sich an zahlreichen Ständen zu in-
formieren und - was besonders wichtig ist - selbst 
aktiv zu werden. Angebote für das leibliche Wohl 
waren ebenfalls dank der zahlreichen Spenden 
der Beschäftigten umfänglich vorhanden. Indivi-
duelle Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung 
der Gesundheit wurden und werden weiterhin 
gefördert. Grippeschutzimpfung, Untersuchung 
der Augen und des Sehvermögens, Informations-

veranstaltungen u.a. zum Thema Depression und 
regelmäßige Begehungen der Dienstgebäude, 
Termine mit der Betriebsärztin und der Sicher-
heitsingenieurin werden angeboten.

In den regelmäßig stattfindenden Sitzungen des 
Ausschusses für Gesundheitsmanagement und 
des Arbeitsschutzausschusses werden die um-
fangreichen Aktivitäten initiiert, reflektiert und 
evaluiert. Hier werden aber auch die Steigerung 
der Gesundheitsquote, die Erfassung von psy-
chischen Belastungen am Arbeitsplatz, die Son-
derausstattung von Arbeitsplätzen, die Beantra-
gung von Bildschirmarbeitsbrillen, der Umgang 
mit Suchtkranken und das Verfahren zum betrieb-
lichen Eingliederungsmanagement besprochen 
und beschlossen.

Viele Handlungsfelder haben zwischenzeitlich 
über die Grenzen des LAGeSo hinaus Inter-
esse geweckt. So hat im Dezember 2010 erneut 
eine 20 Mitglieder umfassende Delegation von 
hochrangigen vietnamiesichen Führungskräften 
des Innenministeriums im Rahmen eines Vor-
trages zum Thema “Moderne Personalentwick-
lung in einer modernen öffentlichen Verwaltung” 
Anregungen für eigene Aktivitäten im Heimatland 
erhalten.

Anlässlich der Begehung eines Dienstgebäudes 
durch die Betriebsärztin, die Sicherheitsing-
enieurin, die Beschäftigtenvertretungen und die 
Gesundheitskoordinatorin wurde festgestellt, 
dass Frau M., die vor einiger Zeit einen Band-
scheibenvorfall erlitten hat, zur Erhaltung ihres 
Gesundheitszustandes dringend einen speziellen 
Bürostuhl benötigt. Frau M. ist Angestellte und 
wußte nicht, dass sie einen solchen Stuhl bei ihr-
er Rentenversicherung beantragen kann und die 

Gesundheitstag 
Großer Andrang am Gesundheitstag

LAGeSo-Infostand 
Gesundheitstag
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Aus- und Fortbildung / Diversity

Strategische Personal- und Organisations- 
entwicklung sind ohne Aus- und Fortbil-
dung nicht denkbar. Nachwuchskräfte 

zu gewinnen, ihnen die nötigen Kenntnisse und 
Fähigkeiten zu vermitteln und sie zur künftigen 
Berufsausübung in den verschiedenen Tätigkeits-
feldern zu befähigen war uns deshalb ein großes 
Anliegen. Dieses Ziel kann nur mit einer enga-
gierten Belegschaft erreicht werden, die Lernen 
als Chance auch für die eigene Zukunft begreift.

Wir wollen die Vielfalt hinsichtlich Geschlecht, 
Alter, Behinderung, Nationalität/Ethnie, Religion/
Weltanschauung und sexueller Identität fördern, 
denn wir sehen sie als Potenzial, das Mitarbei-
ter/in und Unternehmen gleichzeitig stärkt. 

Die demografische Entwicklung und das 
damit verbundene Ausscheiden von Be-
schäftigten aus Altersgründen fordern ein 

vermehrtes Engagement bei der Ausbildung des 
Nachwuchses. Dieses Engagement zeigt ein-
erseits seine Früchte in der zunehmenden Be-
liebtheit des LAGeSo bei externen Bewerbern, 
die hier ein Praktikum absolvieren möchten, als 
auch in der hohen Zahl der Auszubildenden, die 
sich im Anschluss an ihre Ausbildung beim LA-
GeSo bewerben. Allein 34 Auszubildende (7 mit 
Migrationshintergrund) in den Berufsgruppen 
Kaufmann für Bürokommunikation und Verwal-
tungsfachangestellte sowie 5 Fachoberschüler,, 
absolvierten in 2010 bei uns ein Praktikum im 
Rahmen der Ausbildung. Hinzu kommen 31 ex-
terne Praktikanten und Praktikantinnen (davon 
10 mit Migrationshintergrund), die im Zuge ihrer 
Ausbildung oder ihres Studiums ein Pflichtprakti-
kum bei uns leisteten. Auch 11 angehende Juris-
tinnen und Juristen führten ihr Referendariat im 
LAGeSo durch. Im Vergleich zu 2009 hat sich die 
Zahl der Qualifikanten damit um 59 % gesteigert. 
Gleichzeitig können wir einen weiteren Zuwachs 
bei den Praxisanleitern verzeichnen, denen 
letztlich die umfangreichen Ausbildungsmög- 

lichkeiten zu verdanken sind.

Die vielfältigen Fort- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten sowohl durch externe Anbieter wie der 
Verwaltungsakademie aber insbesondere durch 
das hausinterne Schulungsprogramm wurden 
von den Beschäftigten in 2010 zahlreich genutzt.  
So haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
des LAGeSo an insgesamt 726 (2009: 450) 
Fortbildungen mit einem Zeitvolumen von 5.767 
(2.833) Doppelstunden teilgenommen. Das zeit-
liche Fortbildungsvolumen hat sich demnach im 
Vergleich zu 2009 verdoppelt. Insgesamt 534 der 
726 Kursteilnahmen entfielen dabei auf hausin-
terne Fortbildungsveranstaltungen.

Auch in 2010 stärkten Seminare zum Thema Di-
versity und AGG die interkulturelle Kompetenz 
der Mitarbeiter und Führungskräfte. Die haus-
internen Veranstaltungen zum vietnamesischen 
und arabischen Kulturkreis erfreuten sich eben-
falls eines regen Zuspruchs.

Informationsveranstaltungen zu den verschiede-
nen Aspekten des Diversity-Ansatzes allein 
genügen uns indes nicht, die Diskussion und Um-
setzung dieses Themas voranzutreiben. Diversity 
soll vielmehr in der täglichen Arbeit begriffen und 
als Chance zur Verbesserung der Kundenfreund-
lichkeit aber auch innerbetrieblicher Kommunika-
tionsstrukturen genutzt werden.

 
Im Projekt “Berlin - Stadt der Vielfalt” der 
Landesstelle für Gleichbehandlung wer-
den landesweite Diversitystrategien ge-

plant und ein Instrument für einen “Diversity-
Check” entwickelt. Beschäftigte des LAGeSo 
beteiligen sich an der Erarbeitung und bringen 
somit ihre im LAGeSo erworbene Diversity- und 
Interkulturelle Kompetenz ein.

Dienststelle sie bei der Beschaffung unterstützt. 
Sie war sehr dankbar für diesen Hinweis und hat 
den Bürostuhl auch kurzfristig erhalten. Das LA-
GeSo leistete damit nicht nur einen Beitrag zur 
Gesunderhaltung seiner Beschäftigten. Es zeigte 
vielmehr seiner Mitarbeiterin wie wichtig sie als 
Arbeitskraft und als Mensch ist und steigert damit 

auch die Arbeitszufriedenheit.

Der Mensch im Fokus, keine leeren Worte, 
sondern Taten im Arbeitsalltag!
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Die Sozialberatung im LAGeSo bietet al-
len Betroffenen des Amtes (und ihren An-
gehörigen) die Möglichkeit, sich in schwie-

rigen Lebenssituationen über Hilfsmaßnahmen 
zu informieren, beraten und im Einzelfall be-
gleiten zu lassen. Die Sozialbeauftragten (SozB) 
übernehmen hier in der Regel eine Wegweiser-
funktion. Außerdem werden Führungskräfte und 
Mitarbeiter bei der Einleitung und Vorbereitung 
von Gesprächen nach dem 4-Phasen-Modell 
der DV Sucht unterstützt. Auch als Ansprech-
partner und ggf. Mitglied des Integrationsteams 
im Rahmen des  BEM-Gespräches (BEM: Be-

triebliches Eingliederungs-Management) stehen 
die SozB zur Verfügung. Die Sozialbeauftragten 
sind außerdem Mitglied im Ausschuss für Ge-
sundheitsmanagement (AGM) und nehmen 
an den regelmäßigen Sitzungen teil. Auch am 
jährlich stattfindenden Gesundheitstag sind die 
Sozialbeauftragten vertreten. Zum Aufgabenge-
biet gehören weiterhin die langfristige konzep-
tionelle und inhaltliche Planung der betrieblichen 
Suchthilfe im LAGeSo und die Suchtprävention. 
Ferner sind die SozB Ansprechpartner der lt. § 
13 AGG vorzuhaltenden Beschwerdestelle zum 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz.

DV Sucht, AGG, DV Gesundheit u.a.

Neben den in der Regel kurzfristig statt-
findenden Terminen mit den Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern bieten die SozB 

außerdem eine wöchentliche Sprechstunde an. 
Auch Führungskräfte nehmen dieses Angebot 
wahr, um sich z.B. vorab über die Durchführung 
einer schwierigen Gesprächssituation mit ihrem 
Personal zu informieren.

Die häufigsten Problemstellungen im Rahmen der 
Sozialberatung sind Überschuldung, die Über-
forderung im privaten/familiären Bereich oder 
auch gesundheitliche Probleme (u.a. Süchte), die 
im Arbeitsalltag zu Beeinträchtigungen führen. 
Die geführten Gespräche sind selbstverständlich 
vertraulich. Im Einzelfall werden die Betroffenen 
auf Wunsch zu den konkreten Ansprechpartnern 
begleitet.

Im April 2010 fand am Standort Moabit ein Vor-
trag über „Depressionen“ statt, der vom Chefarzt 
der Psychosomatischen Abteilung der Kliniken 
im Theodor-Wenzel-Werk gehalten wurde. Dieser 
wurde von den Kolleginnen und Kollegen sehr in-
teressiert aufgenommen.

Anlässlich des Welt-Aids-Tages sowie des 25-jäh-
rigen Bestehens der Berliner Aids-Hilfe (BAH) 
betreuten die Sozialbeauftragten wieder den 
Info-Stand der BAH, diesmal ausschließlich am 
Standort Turmstr. 21. Erstmals wurden auch an-
dere Institutionen auf dem Gelände des Gesund-
heits – und Sozialzentrums Moabit (GSZM) über 

diese Veranstaltung informiert (LAGetSi, Paul-
Vogler-Schule für Physiotherapie). 

 
Im Jahr 2010 wurde für einen Beschäftig-
ten des LAGeSo das Betreuungsverfahren 
beim Amtsgericht eingeleitet und abge-

schlossen. Dies war nötig geworden, da die SozB 
über lange Zeit der einzige Ansprechpartner für 
diesen (allein lebenden, schwerbehinderten) Kol-
legen im Hinblick auf seine privaten Angelegen-
heiten   (allgemeine Korrespondenz, Verträge 
u.a.) waren. Immer wieder traten jedoch Situ-
ationen auf, die eine langfristige professionelle 
Unterstützung erforderlich machten, welche von 
den SozB auf Dauer nicht geleistet werden kon-
nte. In diesem Einzelfall wurden, über die gele-
gentliche Beratung und Unterstützung hinaus, 
konkrete Maßnahmen ergriffen, um für den Mit-
arbeiter (natürlich mit seiner Zustimmung) eine 
nachhaltige Lösung zu erreichen.

Das bestehende Beratungsangebot mit den 
regelmäßigen Sprechstunden ist inzwischen zum 
festen Bestandteil des Gesundheitsmanage-
ments im LAGeSo geworden. Es ist positiv, dass 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch oft 
auf Eigeninitiative das Gespräch mit den Sozial-
beauftragten suchen und sich beraten lassen. 

Sozialbeauftragte im LAGeSo
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Barrierefreier Zugang 
zum LAGeSo-Empfang

Menschen mit Behinderung sind in beson-
derem Maße auf den Schutz und die Soli-
darität der Gesellschaft angewiesen. Ihre 

Eingliederung in Arbeit und Ausbildung ist we- 
sentlicher Ausdruck und gleichzeitig Vorauset-
zung für eine gleichberechtigte Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben. Die demografische Ent-
wicklung und die zunehmende Arbeitsverdichtung 
haben Auswirkungen auf die Gesundheit. Aber 
auch die sich ständig verändernde Arbeitswelt 
mit stetig höher werdenden Anforderungen an 
den Einzelnen. Umso mehr an Bedeutung gewin-
nt die Prävention in all ihren Facetten, sowohl für 
Menschen mit als auch für Menschen ohne Be-
hinderung. 

Gleichwohl ist die Beschäftigung von Menschen 
mit Behinderung, die Sicherung ihrer Arbeit-
splätze sowie die Förderung ihrer beruflichen Ent-
wicklung, eine gesellschafts- und sozialpolitische 
Aufgabe, der auch das LAGeSo nachkommt. 

Integrationsvereinbarung

§ 83 SGB IX

Die Beschäftigtenquote schwerbehinder-
ter Menschen und den schwerbehinderten 
Menschen Gleichgestellte konnte im LA-

GeSo auf einem vorbildlichen Niveau gehalten 
werden und liegt weiterhin bei über 15 %.

Am 25.02.2010 wurde dem Präsidenten des LA-
GeSo von Mitgliedern des Behindertenbeirates 
und der Behindertenbeauftragten des Bezirks- 
amtes Mitte von Berlin im Beisein des Be-
zirksbürgermeisters für den Standort Turmstr. 
21, 10559 Berlin das Signet „Berlin barrierefrei“ 
übergeben. Ein reger Gedankenaustausch der 
Beteiligten und eine Begehung der Beispiele für 
die Barrierefreiheit des Gebäudes schloss sich 
an. Der Standort erfüllt die Kriterien der Aktion 

„Berlin barrierefrei“.

Für den Standort Sächsische Str. 28/30 wurde 
das Signet „Berlin barrierefrei“ bereits im Jahr 
2007 verliehen.

“Signet Berlin - Barrierefrei”
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Mit dem Auslaufen der mit den Spitzen-
verbänden der Freien Wohlfahrtspflege 
geschlossenen Treuhandverträge zum 

31.12.2010 (LIGA-Vertrag, Integrierter Gesund-
heitsvertrag, Stadtteilzentrenvertrag) hat das 
Land Berlin beschlossen, die zuwendungstech-
nische Abwicklung von Projekten und Maßnah-
men zur Förderung der sozialen und gesund-
heitlichen Versorgung der Berlinerinnen und 
Berliner wieder in eigener Verantwortlichkeit durch- 
zuführen.

Entsprechend den parlamentarischen Beschlüs-
sen wurden die damit verbundenen operativen 
Aufgaben im Rahmen einer kostenneutralen 
Lösung dem Landesamt für Gesundheit und 
Soziales übertragen und ein neues Referat für 
Zuwendungsangelegenheiten (ZS E) im Dienstge-
bäude in der Turmstraße 21 (Haus A) eingerichtet.

Die Zuständigkeit erstreckt sich dabei auf die 
Projekte folgender Programme:

Zuwendungsangelegenheiten

Zuwendungsangelegenheiten im Gesundheits- und Sozialbereich

Integriertes      (ISP) einschließlich 
dem Infrastrukturförderprogramm 
Stadtteilzentren (IFP STZ) und der 
Förderung der Spitzenverbande der 
freien Wohlfahrtspflege

Integriertes Gesundheitsprogramm 
(IGP).

Insgesamt werden mit Wirkung vom 1.1.2011 
mehr als 300 gesamtstädtische Projekte der 
Sozial- und Gesundheitsversorgung mit einem 
Gesamtvolumen von rd. 28,5 Mio. € vom 
Landesamt für Gesundheit und Soziales zu be-
treuen sein. Zu den Aufgaben zählen dabei u.a. 
die Beratung der Antragstellerinnen und An-
tragsteller in zuwendungsrechtlichen Fragen, 
Antragsentgegennahme/-bearbeitung/-prüfung, 
Bescheiderteilung, Zahlbarmachung, kursorische 
Verwendungsnachweisprüfung und ggf. die Durch- 
setzung von Rückforderungsansprüchen.

Rechtsgrundlagen sind die Landeshaushaltsordnung Berlin einschließlich der ergänzenden 
Ausführungsvorschriften und Nebenbestimmungen sowie der am 16.12.2010 zwischen den 
Senatsverwaltungen für Integration, Arbeit und Soziales sowie für Gesundheit, Umwelt und 

Verbraucherschutz und den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege geschlossene Rahmen-
fördervertrag mit ergänzenden bereichsbezogenen Kooperationsvereinbarungen. 

Die bestehenden Angebote werden für fünf weitere Jahre gesichert. Die Fördersummen aus dem letzten 
Jahr der Treuhandverträge (2010) werden von 2011 bis 2015 jeweils als Jahresbudgets ungekürzt zur 
Verfügung stehen.

Nach Abschluss des Stellenbesetzungs-
verfahrens hat das Referat für Zuwend-
ungsangelegenheiten seine Arbeit am 

1.10.2010 aufgenommen. Vorrangig wurden die 
organisatorischen Voraussetzungen für einen 
möglichst problemlosen und kundenorientierten 
Aufgabenübergang geschaffen. Neben internen 
organisatorischen Regelungen waren dazu ins-
besondere die notwendigen externen Abstim-
mungen mit den Projektträgern, den Wohlfahrts-
verbänden und den beiden Fachverwaltungen zu 
treffen. 

Auf dieser Basis wurden die Anträge für 
das Jahr 2011 abschließend bearbeitet. Die 
entsprechenden Vorschussbescheide konnten 
fristgemäß bis zum Jahresende an die Zuwen-
dungsempfänger ausgereicht und die technischen 
Voraussetzungen für die sich zum Jahresbeginn 
2011 anschließende Zahlbarmachung geschaffen 
werden.

Vor dem Hintergrund der aktuell diskutierten 
Transparenzinitiative im Zuwendungsbereich 
haben sich die Senatsverwaltungen für Integra-
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tion, Arbeit und Soziales sowie für Gesundheit, 
Umwelt und Verbraucherschutz und das LAGeSo 
darauf verständigt, gemeinsam eine zeitgemäße 
und damit technisch leistungsfähige Datenbank-
lösung zu entwickeln. In einem ersten Schritt kon-

nte im Jahr 2010 die Entwicklung eines Pflichten-
hefts abgeschlossen werden, das Grundlage der 
Einführung einer IT-gestützten Fachanwendung 
sein soll.

Partnerschaften und Kontakte

Der partnerschaftliche Austausch im 
sozialen Bereich zwischen dem LAGeSo 
und der Moskauer Verwaltung konnte im 

Berichtszeitraum nicht nur erfolgreich fortgesetzt 
werden - es ist eine Intensivierung dieser ver-
trauensvollen Zusammenarbeit zu verzeichnen. 
Zusätzlich zu den zwei planmäßigen Seminaren 
im sozialen Bereich fanden zwei Fachgespräche 
mit dem Leiter der Moskauer Arbeitsverwaltung 
und ein Fachseminar für eine neu gegründete 
Nichtregierungsorganisation (NGO) statt. 

Anfang Juni 2010 wurde in Moskau das 6. Semi-
nar im Bereich Soziales durchgeführt. Die Ber-
liner Delegationsteilnehmer, unter der Leitung 
von Herrn Allert, stellten Projekte vor, die die 
berufliche Integration von schwerbehinderten 
Menschen zum Ziel haben. Auf großes Interesse 
ist dabei das Berliner Projekt zur Förderung von 
Menschen mit Behinderung in die Selbständikeit 

“enterability” gestoßen (Näheres unter: www.en-
terability.de). Die Berliner Seite stellte dem Leiter 
des Moskauer Departments für Arbeit und Be-
schäftigung, Oleg Neterebski, die Aufgaben des 
Integrationsamtes vor und informierte sich über 
die Entwicklung der Behindertenarbeit in Moskau. 
Es standen Besichtigungen von mehreren Ein-
richtungen auf dem Programm: z. B. einer Schule 
mit sonderpädagogischem Schwerpunkt sowie 
einem Call-Center, in dem sehbehinderte Men-
schen tätig sind. 

Im August 2010 organisierte unser Amt einen 
Arbeitsbesuch für die Präsidentin der Stiftung 
Foundation Co-Integration, Olga Mikhaylova, 
die sich in Moskau für behinderte und sozial 
benachteiligte Menschen eingagiert. Im Auftrag 

Städtepartnerschaft Berlin - Moskau der Moskauer Regierung erarbeitet die NGO das 
Modell eines Integrationsdienstes zur individuel-
len Betreuung und Unterstützung von Menschen 
mit Behinderung. Ziel des EU-gefördeten Pilot-
projekts ist die Schaffung einer neuen Struktur, 
um die Leistungen der staatlichen Einrichtungen 
sowie der einzelnen Akteure im nichtstaatlichen 
Sektor zu koordinieren und ein Kompetenzzen-
trum für Menschen mit Behinderung zu etablieren. 
Experten des LAGeSo werden die Umsetzung 
sowie die Evaluation des auf zwei Jahre ange-
legten Projekts fachlich begleiten. 

Auf Einladung der Staatssekretärin für Integration 
und Arbeit, Kerstin Liebich, fand Anfang Oktober 
2010 in Berlin ein Arbeitsbesuch des Leiters des 
Moskauer Departments für Arbeit und Beschäf-
tigung, Oleg Neterebski, statt. Einen besonder-
en Schwerpunkt bildete dabei die Thematik der 
Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen für 
schwerbehinderte Menschen. Ein erstes kon-
kretes Ergebnis der Zusammenarbeit mit dem 
neu geschaffenen Department für Arbeit und Be-
schäftigung wird ein Moskauer Integrationspreis 
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für die vorbildliche Beschäftigung von schwerbe-
hinderten Menschen - analog des Integrations-
preises des Landes Berlin sein.

Das 7. Seminar im sozialen Bereich wurde im 
November 2010 in Berlin durchgeführt. Der Min-
ister der Moskauer Stadtregierung - Leiter des 
Departments für den sozialen Schutz der Be-
völkerung Moskaus, Wladimir Petrosyan, sowie 

leitende Angestellte der Moskauer Verwaltung 
informierten ihre Berliner Partner über die aktuel-
len Entwicklungen in der Behindertenpolitik und 
über die aktuelle politische Situation in der rus-
sischen Hauptstadt. Auf Vorschlag von Prof. Dr. 
Borde, Rektorin der Alice Salomon Hochschule, 
ist eine Kooperation mit der Russischen Staatli-
chen Sozialen Universität angestrebt. 

Delegation aus Moskau

Delegation aus Japan

Auf Anfrage der japanischen Botschaft in Berlin 
organisierte das LAGeSo im März 2010 einen 
Fachaustausch über die Aufgaben und Leistung-
en des Integrationsamtes. Die hochrangingen 
Delegationsteilnehmer, bestehend aus Vertretern 
des Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und 
Wohlfahrt sowie des Beratungsausschusses für 
Maßnahmen der Arbeitspolitik der Gakoshuin 
Universität, wurden vom Arbeitsattaché, Masa-
michi Watanabe, begleitet. Die japanischen Gäste 
führten eine lebendige Diskussion und waren für 
den interessanten Austausch sowie für die flex-
ible Organisation des Besuches sehr dankbar.

Kooperation  
mit der Universität St. Gallen, Schweiz

Integration eröffnet, das zum Ziel hat, durch 
innovative Forschung einen Beitrag zur wirt-
schaftlichen Integration behinderter Menschen 
zu leisten. Da Forschung stets damit verbunden 
ist, einen Praxistransfer zu gewährleisten, plante 
die Universität St. Gallen die Auslobung eines 
Preises, der Unternehmen für die vorbildliche 
Integration von behinderten Menschen auszeich-
net. Das LAGeSo wurde beratend tätig und 
konnte die schweizer Universität bei der Konzi-
pierung der Auszeichnung unterstützen. Noch im 
gleichen Jahr lobte die Universität die ComToAct- 
Auszeichnung aus, die sich an Unternehmen im 
deutschsprachigen Raum richtet. Die Verleihung 
dieser Auszeichnung erfolgt erstmalig Ende März 
2011 - im Rahmen des internationalen Sympo-
siums “Zeigen Sie, dass es geht! Arbeitswelten 
von Menschen mit Behinderung 2010-2020”. 
(Näheres unter: www.cdi.unisg.ch)

Als interkulturell offene und innovative Behörde 
ist das LAGeSo bestrebt, die Arbeit auf dem Ge-
biet der internationalen Kontakte zu intensivieren 
und qualitativ weiter zu entwickeln.
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Die Abteilung Gesundheit im Landesamt für 
Gesundheit und Soziales nimmt gesamtstäd-
tische Angelegenheiten des Gesundheitswe-
sens im Land Berlin wahr. Hochqualifizierte 
und spezialisierte Mitarbeiter wie Ärzte, Tier-
ärzte, Apotheker, Biologen, Chemiker, Ver-
waltungsmitarbeiter u. a. befassen sich mit 
vielfältigen Überwachungs- und Ordnungsa-
gelegenheiten zu gesundheitspolitischen Fra-
gestellungen und tragen so zur Gestaltung 
des Gesundheitswesens im Land Berlin bei. 

Gesundheit
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Das Land Berlin hat zum 1.Oktober 2005 
eine Ethik-Kommission in unmittelbarer 
staatlicher Trägerschaft für die hoheitli-

che Aufgabe der Bewertung klinischer Prüfungen 
nach dem Arzneimittelgesetz (AMG) in Verbind-
ung mit der Verordnung über die Anwendung der 
Guten Klinischen Praxis bei der Durchführung 
von klinischen Prüfungen mit Arzneimitteln zur 
Anwendung am Menschen (GCP-Verordnung) 
errichtet. Seit Inkrafttreten des Ersten Gesetz-
es zur Änderung des Errichtungsgesetzes am 
21.03.2010 ist die Ethik-Kommission des Landes 
Berlin ferner für die Bewertung klinischer Prü-
fungen von Medizinprodukten und Leistungsbe-
wertungsprüfungen von In-vitro-Diagnostika nach 
Maßgabe des Medizinproduktegesetzes (MPG) 
verantwortlich. 

Die Mitglieder der Ethik-Kommission bilden sich 
auf der Grundlage der eingereichten Anträge und 
Unterlagen über die ethische Vertretbarkeit und 
Rechtmäßigkeit der klinischen Prüfung ein eigen-
ständiges Urteil. Sie sind bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben unabhängig, an Weisungen nicht 
gebunden und nur dem Gesetz und ihrem Gewis-
sen unterworfen. Die Mitarbeit in der Ethik-Kom-
mission des Landes Berlin ist ehrenamtlich.

Vorrangiges Ziel ist der Schutz der Studienteil-
nehmer und Patienten, die von den Forschungs-
vorhaben und Behandlungsverfahren betroffen 

Ethikkommission

sind. Um diesen zu gewährleisten, prüfen die 
Kommissionsmitglieder die eingereichten Unter-
lagen eingehend, bevor sie in einer Sitzung be-
raten werden.

Eine Beratung durch die Ethik-Kommission bein-
haltet eine Prüfung des Forschungsansatzes (Ist 
dieser plausibel?) und des Risikos für den Stu-
dienteilnehmer sowie dessen Aufklärung. Jeder, 
der an einer Arzneimittelstudie teilnimmt, muss 
dafür seine “informierte Zustimmung” geben. Er 
muss also verständlich und detailliert über mög-
liche Risiken aufgeklärt werden, bevor er rechts- 
wirksam in die Studienteilnahme einwilligen kann. 
Damit kommt der schriftlichen Patienteninforma-
tion herausragende Bedeutung zu, so dass diese 
besonders kritisch geprüft wird. Vor allem die 
Laienmitglieder der Ethik-Kommission haben 
die Aufgabe, die Verständlichkeit des Textes zu 
beurteilen.

Für Teilnehmer einer Studie müssen Versicherung- 
en abgeschlossen werden, die einen Schadens-
ersatz leisten, falls es zu Personenschäden kom-
mt.

Kommt es zu schwerwiegenden Zwischenfällen 
im Verlauf einer Studie, ist wiederum die Ethik-
Kommission zu informieren, um die Vorfälle und 
die Konsequenz für die Weiterführung der Studie 
oder Behandlung zu beurteilen.

§§ 40-42a Arzneimittelgesetz; GCP-Verordnung; Medizinproduktegesetz; Gesetz zur Errich-
tung einer Ethik-Kommission des Landes Berlin; Verordnung über die Ethik-Kommission des 
Landes Berlin; Richtlinie 2001/20/EG; Richtlinie 2005/28/EG.

Das Jahr 2010 stand unter dem Zeichen 
der Erweiterung der Zuständigkeit der 
Ethik-Kommission des Landes Berlin um 

die Bewertung von klinischen Prüfungen von 
Medizinprodukten und Leistungsbewertungs-
prüfungen von In-vitro-Diagnostika für die die 
Ethik-Kommission des Landes Berlin seit dem 
21.03.2010 im Land Berlin neben den klinischen 
Arzneimittelprüfungen ausschließlich zuständig 
ist. Diese Aufgabe wird von einem Ausschuss 

wahrgenommen, der für die Bewertung der bean-
tragten Prüfung um einen Medizintechniker, ein-
en Medizinphysiker und eine Kardiologin ergänzt 
wird.

Im Jahr 2010 wurden 47 Sitzungen durchgeführt. 
Es sind 595 (2009: 630) Anträge neu eingereicht 
worden. 23 davon betrafen das Medizinproduk-
tegesetz, 572 das Arzneimittelgesetz. Im Einzel-
nen gliedern sich die Anträge wie folgt: 
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Zuständige Ethik-Kommission bei multizentrischen kl. Prüfungen:   3

Zuständige Ethik-Kommission bei monozentrischen kl. Prüfungen:  8

Beteiligte Ethik-Kommission bei multizentrischen kl. Prüfungen:     12

2010 konnten 550 Neuanträge aus den Jahren 
2009 und 2010 abschließend bewertet werden. 
Hiervon war die Ethik-Kommission des Landes 
Berlin in 154 Fällen gem. § 42 Abs. 1 AMG ent-
scheidungszuständig (56 Fällen multizentrisch-
federführend, in 98 monozentrisch) und in 396 
Fällen als beteiligte Ethik-Kommission gem. § 
8 Abs. 5 GCP-V für die Bearbeitung zuständig. 
Hinzu kamen nach dem 21.03.2010 eingreichte 
3 multizentrisch-federführend bewertete Medizin-
produkteprüfungen, 8 monozentrische klinische 

Medizinprodukteprüfungen und 12 multizentrisch- 
beteiligte Medizinprodukteprüfungen.

Die Befassung in einem Ausschuss mit einem An-
trag im Fall der federführenden oder monozen-
trischen Zuständigkeit betrug durchschnittlich 
etwa eine Stunde. 

Der durchschnittliche Zeitraum vom Eingang 
eines ordnungsgemäßen Antrags bis zur ersten 
Beratung im Ausschuss beträgt: 

Medizinproduktegesetz: 

Zuständige Ethik-Kommission bei multizentrischen kl. Prüfungen:    66

Zuständige Ethik-Kommission bei monozentrischen kl. Prüfungen:   90

Beteiligte Ethik-Kommission bei multizentrischen kl. Prüfungen:     416

Arzneimittelgesetz: 

Federführende Ethik-Kommission:    ca. 23 Tage

Monozentrisch zuständige Ethik-Kommission:  ca. 22 Tage

Beteiligte Ethik-Kommission:        ca. 22 Tage

Arzneimittelprüfungen:

Medizinprodukteprüfungen:

Federführende Ethik-Kommission:    ca. 13 Tage

Monozentrisch zuständige Ethik-Kommission:  ca. 22 Tage

Beteiligte Ethik-Kommission:        ca. 14 Tage



Seite 30 Gesundheit     Ethikkommission

Hinzu kommen jeweils etwa fünf bis sieben Tage 
bis zur Erteilung des Votums. Die strengen Bear-
beitungsfristen nach den rechtlichen Grundlagen 
konnten in allen Fällen eingehalten und zumeist 
deutlich unterschritten werden.

Die Höhe der für die 2010 vorgenommenen Amts-
handlungen einzunehmenden Gebühren beträgt 
1.205.730 €. Die Höhe der an die Mitglieder für 
2010 von diesen vorgenommenen Amtshandlung- 
en gezahlten Entschädigungen betrug 533.773 € 
(§ 11 Abs. 2 RVO EK).

Die Kosten der Ethik-Kommission betrugen 2010 
insgesamt 1.391.104 €. Der Kostendeckungs-
grad liegt damit bei 86,67 %. 

Die Mitglieder der Ethik-Kommission führten 
eine Vollversammlung durch. Am 23.04.2010 
verabschiedeten sie den Jahresbericht 2009. 
Ferner wurden Ausschuss übergreifende Frage-
stellungen diskutiert. Vertreter der Ethik-Kom-
mission des Landes Berlin haben auch an den 
Treffen des Arbeitskreises Medizinischer Ethik-
Kommissionen der Bundesrepublik Deutschland 
teilgenommen.

 
Das medizintechnische Unternehmen X 
stellt Medizinprodukte zur Behandlung von 
Herzrhythmusstörungen her und möchte 

ein Konformitätsbewertungsverfahren für den von 
ihm neu entwickelten Herzschrittmacher durch- 
führen, nach dessen erfolgreichem Abschluss ein 
CE-Kennzeichen auf diesen aufgebracht und das 
Gerät in der EU in den Verkehr gebracht werden 
darf. Da dafür der Nachweis der Leistungsfähig-
keit und Sicherheit des Medizinproduktes er-
forderlich ist und eine klinische Bewertung allein 
auf Basis der klinischen Literaturdaten im vorlie-
genden Fall nicht möglich ist, konzipiert die Fa. X 
nach Abschluss der präklinischen Untersuchung-
en zur technischen und sicherheitsbiologischen 
Sicherheit eine klinische Prüfung, in welcher das 
Gerät am Menschen getestet werden soll. Für 

diese klinische Prüfung bedarf es der zustim-
menden Bewertung der für den Hauptprüfer oder 
den Leiter der klinischen Prüfung örtlich und 
sachlich zuständigen Ethik-Kommission und, da 
es sich um ein nicht CE-zertifiziertes aktives im-
plantierbares medizinisches Gerät handelt, auch 
der Genehmigung der zuständigen Bundesober-
behörde (BfArM). Der vom Sponsor gestellte An-
trag ist über das DIMDI-Informationssystem für 
Medizinprodukte unter Beifügung der sich aus 
§ 3 Abs. 2 und 3 MPKPV ergebenenden Anga-
ben und Unterlagen einzureichen. Der für die Be- 
wertung von klinischen Medizinprodukteprüfung-
en zuständige Ausschuss der Ethik-Kommission 
des Landes Berlin, der aus zwei Fachärzten/in-
nen, einem/r Medizintechniker, einem Medizin-
physiker, einer Kardiologien, einem/r Biometrik-
ern/in, einem/r Apotheker/in, einem/r Volljuristen/
in und einem Laien besteht, prüft den Antrag auf 
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorga-
ben der §§ 20-21 MPG, insbesondere auf Voll-
ständigkeit der Angaben und Unterlagen, wis-
senschaftliche Eignung des Studiendesigns 
und der Fallzahlplanung für die Beantwortung 
der Fragestellung, nimmt eine Nutzen/Risiko-
Abwägung vor und bewertet u.a. die Eignung der 
Prüfstelle(n) und der Prüfer sowie Rechtmäßig-
keit und Vollständigkeit der Unterlagen zur Auf-
klärung und Einwilligung der vorgesehenen Prü-
fungsteilnehmer. Im Ergebnis einer Anhörung 
des Antragstellers und des Leiters der klinischen 
Prüfung gibt der für die Bewertung von Medi-
zinprodukteprüfungen zuständige Ausschuss im 
Rahmen einer mündlichen Beratung eine Be-
wertungsentscheidung ab. Zur Information der 
zuständigen Bundesoberbehörde und der für die 
Überwachung zuständigen Landesüberwach-
ungsbehörden stellt die Ethik-Kommission ihre 
Entscheidung auch in das DIMDI-Informations-
system für Medizinprodukte ein.
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Das LAGeSo ist die für die Arzneimittel-
herstellung zuständige Überwachungs-
behörde des Landes Berlin.  Das Gebiet 

der Arzneimittelherstellung ist vielfältig. Darun-
ter fällt die Herstellung “klassischer” Arzneimit-
tel, beispielsweise von Kapseln, Zäpfchen oder 
Lösungen, sowie die Herstellung von Blutproduk-
ten (z.B. Erythrozytenkonzentrate zur Transfu-
sion), Gewebeprodukten (z.B. Herzklappen zur 
Transplantation),  biotechnologisch bearbeiteten 
Präparaten (z.B. körpereigenen Knorpelzell-
transplantaten) oder gentechnisch hergestell-

Arzneimittelwesen

ten Präparaten (z.B. Impfstoffen), Radiophar-
maka (Bsp. Präparaten zur Tumordiagnostik), 
medizinischen Gasen (z.B. medizinischer Sauer-
stoff) und Präparaten zur klinischen Prüfung. 

Das LAGeSo überwacht Berliner Betriebe und 
Einrichtungen, die Arzneimittel herstellen und/
oder einführen und pharmazeutische Unterneh-
mer, die nicht in Berlin herstellen, jedoch hier 
ihren Sitz haben und Arzneimittel in den Verkehr 
bringen. 

Grundlage für die Arzneimittelüberwachung sind die bundesweit geltenden arzneimittelrecht-
lichen Vorschriften. Hierzu zählt u.a. das Arzneimittelgesetz (AMG), in dem auch Vorgaben 
des europäischen Rechts umgesetzt sind, oder die Arzneimittel- und Wirkstoffherstellungs-

verordnung.  Die Arzneimitelüberwachung ist durch Verfahrensanweisungen im Rahmen eines Qua-
litätssicherungssystems bundesweit vereinheitlicht.

2010 nahmen im Rahmen der Überwach-
ungstätigkeit Inspektorinnen und Inspek-
toren des LAGeSo 31 in der Regel mehrtä-

gige Inspektionen von Berliner Betrieben wahr. 
Gegenstand dieser Inspektionen ist die Überprü-
fung der Einhaltung der international anerkannten 
Regeln der Guten Herstellungspraxis (GMP) für 
Arzneimittel und Wirkstoffe zur Gewährleistung 
der Arzneimittelsicherheit. 

Es wurden 257 Arzneimittelproben von im Handel 
befindlichen Präparaten Berliner Pharmafirmen 
gezogen und zur Untersuchung dem Landeslabor 
Berlin-Brandenburg übergeben. 

Im Bereich der Antragsbearbeitung wurden un-
ter anderem 20 Herstellungserlaubnisse und 12 
Großhandelsbetriebserlaubnisse erteilt. 

Arzneimittelüberwachung

Der Bereich der Arzneimittelüberwachung ist da-
bei mittlerweile längst von internationalen Ein-
flüssen geprägt. Dazu einige Beispiele: 

Auch 2010 fanden wieder Inspektionen von Fir-
men im Ausland statt (u.a. China, Indien, Indo-
nesien und Pakistan), von denen Berliner Fir-
men Präparate bzw. Wirkstoffe beziehen.  Eine 
im Vergleich zu 2009 erneut angestiegene Zahl 

von ausgestellten Exportzertifikaten (2009: 765, 
2010: 825) spiegelt wider, dass Berliner Herstel-
ler und pharmazeutische Unternehmer Arzneimit-
tel weltweit vertreiben. Seit 2010 werden diese 
Zertifikate durch das LAGeSo auch zweisprachig 
(deusch-englisch) ausgestellt. 

Häufig sind Herstellungsschritte eines Arzneimit-
tels auf mehrere Länder verteilt. Beispielsweise 
wird der Wirkstoff in den USA produziert und die 
Herstellung des Arzneimittels, z.B. Filmtabletten, 
erfolgt in Kanada, bevor in Großbritannien das 
Arzneimittel freigegeben wird und durch einen 
Berliner pharmazeutischen Unternehmer auch in 
Deutschland in Verkehr gebracht wird. Im Fall ei- 
ner Beanstandung überwacht die Berliner Behör-
de die Koordination von eingeleiteten Maßnahmen 
und informiert ggf. weitere Behörden betroffener 
Länder über die Obersten Landesgesundheitsbe-
hörden und die Bundesoberbehörden. 

Im Zuge des internationalen Warenverkehrs hat 
auch der Internet- und Versandhandel mit Arznei-
mitteln zugenommen. Privatpersonen bestellen 
im Ausland Präparate für den Eigenbedarf oder 
Firmen bestellen Waren, um sie in Deutsch-
land zu vertreiben. Dabei kann es sein, dass 
die Präparate im Ausland nicht als Arzneimittel 
im Handel sind, dementsprechend frei erhältlich 
sind und beworben werden. Nach den Kriterien 
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des deutschen Arzneimittelrechts können sie 
aber in Deutschland den Status eines Arzneimit-
tels erfüllen. In diesem Fall unterliegen sie einem 
Einfuhrverbot und können nur in wenigen festge-
legten Ausnahmefällen importiert werden. 2010 
ist dazu eine steigende Anzahl von Anfragen des 
Zolls zur Einstufung von Warensendungen aus 
dem Ausland in der Arbeitsgruppe zu verzeich-
nen. 

Fortbildung

Zur Fortbildung und zum Austausch auf Bundese-
bene im Sinne eines bundeseinheitlichen Voll-
zugs der Überwachung nahmen zwei Inspektorin-
nen im September an der Arbeitstagung der 
pharmazeutischen und veterinärmedizinschen 
Überwachungskräfte in Hannover teil. 

Zu den vielfältigen Aufgaben des Bereich-
es Arzneimittelwesen des LAGeSo gehört 
seit der Einführung des Gewebegesetzes 

2007 auch die Überwachung von Einrichtungen, 
die Gewebe entnehmen und bearbeiten. 

2010 wurde einer Berliner Einrichtung eine Er-
laubnis nach § 20b Arzneimittelgesetz zur Gewin-
nung von Muskelbiopsaten erteilt. In dieser Ein-
richtung werden Patienten nach einem kleinen 
Schnitt Muskelzellen aus dem Oberarm oder der 
Achselhöhle entnommen. Diese körpereigenen 
Zellen werden in einer Einrichtung in Österreich 
vermehrt. Die Anwendung des so gewonnenen 
Präparates erfolgt wiederum in einer Berliner 
urogynäkologischen Praxis. Im Rahmen einer 
Studie zur Implantation von Skelettmuskeln bei 
Patienten mit Stressharninkontinenz wird es di-
rekt in den defekten Schließmuskel der Blase 
injiziert und soll dessen Funktionsfähigkeit ver-
bessern. 

Nach erfolgter Erlaubniserteilung werden die Ber-
liner Einrichtungen im Rhythmus von zwei Jahren 
durch das LAGeSo inspiziert. 

Wesentliche Aufgaben der Arbeitsgruppe 
Apothekenwesen sind die Erteilung von 
Apothekenbetriebserlaubnissen, die Über-

wachung des Verkehrs mit Arzneimitteln in öffent-
lichen Apotheken und Krankenhausapotheken, 
die Genehmigung von Verträgen zur Versorgung 
von Heimbewohnern mit Arzneimitteln und apothe- 
kenpflichtigen Medizinprodukten sowie von Ver-

trägen zur Versorgung von Krankenhäusern mit 
Arzneimitteln. Darüber hinaus erfolgt die Über-
wachung der Einhaltung der betäubungsmittel-
rechtlichen Vorschriften in Apotheken, Kranken-
häusern und Arztpraxen und die Erteilung von 
Versandhandelserlaubnissen sowie Großhan-
delsbetriebserlaubnissen für Apotheken.

Rechtliche Grundlagen der Arbeit sind apotheken-, arzneimittel- und betäubungsmittelrecht-
liche Vorschriften, insbesondere das Apothekengesetz, die Apothekenbetriebsordnung, das 
Arzneimittel- sowie das Betäubungsmittelgesetz.

Die Anzahl der öffentlichen Apotheken hat 
weiter abgenommen. Standen der Bevöl-
kerung in Berlin 2009 noch 892 Apothek-

en zur Verfügung, waren es ein Jahr später 889. 
Unverändert gibt es 13 Krankenhausapotheken, 
wobei die Apotheke des Bundeswehrkranken-
hauses nicht der Überwachung durch das LA-
GeSo unterliegt.

Aufgrund von Filialisierungen, Inhaberwechseln 

oder Neugründungen wurden 67 Apothekenbe-
triebserlaubnisse erteilt. 17 Apothekenschließung- 
en standen 14 Neueröffnungen gegenüber.

Apotheken werden hinsichtlich der Einhaltung 
apotheken-, arzneimittel-, und betäubungsmittel-
rechtlicher Vorschriften regelmäßig überprüft. In 
Berlin liegen diese Überprüfungen in den Händen 
ehrenamtlicher Pharmazierätinnen und -räte. Das 
LAGeSo wertet die Besichtigungsprotokolle aus 
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Jahr 2008 2009 2010

Anzahl der öffentlichen Apotheken 899 892 889
Anzahl der Krankenhausapotheken 
(ohne Bundeswehrkrankenhausapotheke) / 12 12

Anzahl erteilter Apothekenbetriebserlaubnisse 89 74 67
Anzahl der Apothekenschließungen 19 31 17
Anzahl der Apothekenneueröffnungen 20 24 14
Anzahl genehmigter Versorgungsverträgen mit Heimen 45 43 40
Anzahl genehmigter Versorgungsverträge mit Krankenhäusern 21 12 7
Anzahl erteilter Versandhandelserlaubnisse 15 9 13

Apothekenwesen Berlin 2008-2010

Mit einem weiteren Sonderprojekt - der 
“Überprüfung von Berliner Apotheken hin-
sichtlich der fachlichen Kompetenz zur 

Einhaltung der Informations- und Beratungs- 
pflicht nach § 20 Apothekenbetriebsordnung” - 
betrat das LAGeSo Neuland. Bundesweit erst-
malig wurde die fachliche Kompetenz zur Ein-
haltung der Beratungspflicht behördlich überprüft. 
Dieses Projekt wurde mit der Apothekerkammer 
Berlin abgestimmt. Zur Erstellung des Konzeptes 
wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, der - neben 
den oben genannten Partnern - ehrenamtliche 
Pharmazierätinnen und -räte angehörten. Das 
Konzept sah wie folgt aus: Es wurden mehrere 
Fragen mit eindeutigem Umfang der Antworten 

und deren Bewertung nach einem Punktesys-
tem erarbeitet. Die betroffenen Apotheken waren 
zuvor nach dem gleichen Prinzip wie beim oben 
genannten Projekt ausgewählt worden. Das 
Projekt wurde (ohne Angabe von Einzelheiten) 
im Rundschreiben der Apothekerkammer den 
Apothekenleiterinnen und -leitern angekündigt. 
Die Befragung wurde an zwei aufeinanderfolgen-
den Tagen von den ehrenamtlichen Pharmazierä-
tinnen und -räten durchgeführt, wobei diese sich 
zu Beginn der Befragung auswiesen. Die Beding-
ungen in der Apotheke stellten die eines realen 
Kundengespräches nach, d.h. die beantwortende 
Person konnte EDV-Programme und Literatur 
ebenso nutzen, wie Kolleginnen und Kollegen zu 

und erhebt u.a. auch Bußgelder bei Verstößen. 
Im Jahr 2010 wurden 188 solcher Regelbesich-
tigungen durchgeführt und 11 Bußgeldverfahren 
eingeleitet.

Seit 2004 besteht die Möglichkeit, zu einer Haupt-
apotheke bis zu drei Filialapotheken zu besitzen. 
Die Inhaberin oder der Inhaber des Filialverbun-
des bestimmt Verantwortliche zur Leitung der 
Filialapotheke. Gar nicht selten erstreckt sich ein 
derartiger Filialverbund bis nach Brandenburg. 
Apothekenüberwachung liegt in der Verantwor-
tung der Länder. Deshalb sucht die Arbeitsgruppe 
den regelmäßigen Kontakt zur Brandenburger 
Behörde, um abzustimmen, welche Behörde für 
welchen Bereich der Überwachung eines solchen 
Verbundes Verantwortung trägt. Natürlich geht 
es hier auch darum, als Behörden möglichst ein-
heitlich zu handeln. Letzterem dienen auch die 
jährlichen Sitzungen des Inspektionsverbandes 

Ost, an denen auch Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen teilnehmen.

Auf der Grundlage einer kleinen Stichprobenüber-
prüfung der Qualität von in Apotheken herge-
stellten Rezepturen und des unbefriedigenden 
Ergebnisses im Jahre 2009, widmete sich ein 
Sonderprojekt der erneuten Probenziehung und 
-untersuchung. Hierbei wurden einmal im März 
und im Juni insgesamt 78 Proben in 50 Apothe- 
ken gezogen. Die 50 Apotheken wurden derart 
ausgewählt, dass sowohl Apotheken unterschied-
licher Größe und Personalausstattung, als auch 
unterschiedlicher Stadtlage, Kiez- und Center-
Apotheken vertreten waren. Die Auswertung 
ergab erneut, dass erheblicher Verbesserungs-
bedarf besteht. Wie bereits 2009 wurden die be-
troffenen Apotheken zu umfangreichen Stellung-
nahmen aufgefordert. Darüber hinaus wurden 38 
Bußgeldverfahren eingeleitet.
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Rate ziehen. Die Auswertung der Protokolle er-
folgte von Seiten des LAGeSo. Sie ergab, dass 
erheblicher Verbesserungsbedarf besteht. Da-

bei konnte im Bezug auf die Lage und Größe der 
Apotheken kein wesentlicher Unterschied fest-
gestellt werden.

Es ist die Aufgabe der Krankenhausauf-
sicht, den Krankenhäusern im Land Berlin 
unabhängig von ihrer Trägerschaft, wenn 

die gesetzlich geforderten Voraussetzungen er-
füllt werden, den Betrieb ordnungsbehördlich zu 
genehmigen. Zu den Krankenhäusern gehören 
auch die Sonderkrankenhäuser der Berliner Voll- 
zugsanstalten, die Rehabilitationskliniken und 
die Geburtskliniken. Um eine Genehmigung 
zum Betrieb eines Krankenhauses zu erlangen, 
müssen im Rahmen einer Antrages Baupläne, 

Raumverzeichnisse und Betriebsablaufbeschrei- 
bungen eingereicht werden. Anträge sind zu stel-
len bei Neu- und Umbaumaßnahmen, bei der 
Einrichtung neuer oder geänderter medizinischer 
Fachabteilungen oder Änderungen bei den Funk-
tionsstellen, aber auch bei Standortverlagerung-
en oder Schließungen. In enger Abstimmung mit 
dem zuständigen Gesundheitsamt werden die 
Baumaßnahmen geprüft, durch die Krankenhaus-
aufsicht genehmigt und nach der Fertigstellung 
abgenommen.

Die Genehmigung von Baumaßnahmen und strukturellen Änderungen und damit auch die Er-
laubnis zum Betrieb eines Krankenhauses sind gesetzlich geregelt nach dem Landeskranken-
hausgesetz und der Gewerbeordnung. In  der Krankenhaus-Verordnung sind die Standards, 

die von den Krankenhäusern einzuhalten sind, vorgegeben. In dieser Verordnung sind auch Festle-
gungen zum Führen der Krankenakten und zum Katastrophenschutz enthalten.

Konjunkturpaket II: Mit dem Pakt für die 
Beschäftigten und die Stabilität in Deutsch- 
land zur Sicherung der Arbeitsplätze, Stär- 

kung der Wachstumskräfte und der Modernisie-
rung – dem  Konjunkturpaket II - war es möglich, 
auch in den Berliner Krankenhäusern dringend 
notwendige und zum Teil umfangreiche Sanie-
rungsmaßnahmen durchzuführen.  Das Konjunk-
turprogramm II wurde im  Januar 2009 von der 
Bundesregierung  mit dem Ziel beschlossen, die 
Rezession im Jahreswechsel 2008/2009 abzu-
mildern und durch Investitionsmaßnahmen die 
Konjunktur voranzubringen. Der Krise an den Fi-
nanzmärkten sollte begegnet werden. Die darauf-
hin in den Berliner Krankenhäusern ausgelösten 
Erneuerungs- und Baumassnahmen begannen 
im Frühjahr 2009 und zogen in ihrer Fertigstel-
lung sich bis weit in das Jahr 2010. 

Für die Krankenhausaufsicht als zuständiger 
Ordnungsbehörde  bedeutete die Vielzahl von 
Baumaßnahmen einen deutlich erhöhten Prüf- 
und Genehmigungsaufwand, der vor allem im 
Rahmen des Abschlusses der Maßnahmen im 
Jahre 2010 zu bewältigen war. So konnten in den 

Krankenhäusern der Vivantes GmbH und der 
Charité, die zusammen über insgesamt ca. 8.000 
Betten verfügen, u.a. Intensivstationen umgebaut 
und Klimaanlagen erneuert werden. Insgesamt 
wurden in den Jahren 2009 und 2010 ca. 54 Mio 
Euro zusätzlicher finanzieller Mittel den Krank-
enhäusern zur Verfügung gestellt. Damit verbes-
serten sich die Versorgungsmöglichkeiten der 
Patienten und die Arbeitssituation für die in den 
Krankenhäusern  Beschäftigten. Ein wesentlich-
es Ziel beim Einsatz der zusätzlichen Investition-
smittel war es, durch den nachhaltigen Einsatz 
der Mittel, die laufenden Unterhaltskosten zu 
reduzieren und technische Ausstattungen den 
heutigen Erfordernissen anzupassen.

Hinsichtlich der im Jahre 2010 sich ergebenden 
Veränderungen im Bereich der stationären Ver-
sorgung kam es bei der Vivantes GmbH zur Auf-
gabe der eigenständigen Klinik in Prenzlauer 
Berg. Dieser Standort wurde dem Vivantes Klini-
kum im Friedrichshain zugeordnet. Eine Reihe 
von Privatkliniken wurden neu gegründet. Die 
Bettenzahl in den Berliner Krankenhäusern blieb 
im Vergleich zu 2009 annähernd konstant. Mit der 
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Ordnungsbehördlich genehmigte Betten der im Krankenhausplan aufgenommenen 
Krankenhäuser im Zehnjahresvergleich: 2000 - 2010

Verabschiedung des Krankenhausplanes 2010 
und dem in diesem enthaltenen Ansatz, die Zahl 
der Betten in den Fachdisziplinen Geriatrie und 
Psychiatrie zu erhöhen, sind für das Jahr 2011 

prognostisch zahlreiche Umstrukturierungen mit 
flankierenden Baumaßnahmen in den Kranken-
häusern zu erwarten.  

Träger 2000 2010

freigemeinnützig 11.001 9.858
öffentlich 8.859 5.675
privat 1.252 2.994
universitär 3.922 3.213
Gesamtbetten in Plankrankenhäusern 25.034 21.740
Betten außerhalb der Plankrankenhäuser 140 396

Zahl der Krankenhäuser nach Trägern geordnet 
Vergleich 1995 - 2000 - 2010

Träger 1995 2000 2010

freigemeinnützig 45 38 34

öffentlich 16 13 9

privat 11 11 15

universitär 2 2 1

Gesamtzahl der Plankrankenhäuser 74 64 59

Krankenhäuser außerhalb des Krankenhausplans 17 11 35

Mit der am 25. August 2010 im Sana 
Klinikum Lichtenberg eröffneten geria-
trischen Tagesklinik wurde eine mehrjäh-

rige Umbau- und Modernisierungsmaßnahme 
im historischen Haupthaus des ehemaligen Os-
kar – Ziethen - Krankenhauses (erbaut 1912-
1914) und heutigen Sana Klinikums Lichtenberg 
abgeschlossen. Das an diesem Krankenhaus 
etablierte „Geriatriezentrum“ bietet seitdem ein 
umfangreiches und differenziertes Behandlungs-
angebot. Auf drei Etagen sind in diesem denk-
malgeschützten Haus Stationen der Fachdiszi- 
plin Geriatrie mit insgesamt  87 stationären Bet-
ten und 10 tagesklinischen Plätzen untergebracht. 
In der Bauplanung und Baubegleitung war die 
Krankenhausaufsicht beratend seit 2007 einge-
bunden; die Ordnungsbehördliche Genehmigung 
für das Krankenhausgebäude wurde im Mai 2010 
erteilt. Das auf der Grundlage der Krankenhaus-

Verordnung und in Zusammenarbeit mit den Ar-
chitekten und Nutzern entwickelte Raumkonzept 
gewährleistet eine deutlich verbesserte Verzah-
nung zwischen dem ambulanten und stationären 
Versorgungssektor. Die Patienten werden durch 
geschultes und fachbezogen qualifiziertes Per-
sonal betreut und die Arbeitsbedingungen wur-
den wesentlich optimiert. Im Krankenhausplan 
2010 des Landes Berlin wird der festgelegte 
Versorgungsschwerpunkt „Geriatrie“ zu weiteren 
strukturellen Veränderungen im Jahr 2011 und zu 
einer deutlichen Verbesserung der Versorgung 
der älteren Menschen in Berlin führen. Auf der 
Grundlage des Krankenhausplanes wird sich das 
Versorgungsangebot durch eine Erhöhung der 
Zahl der Betten in der Fachdisziplin Geriatrie von 
1.234 auf 1.545 Betten (inklusive 201 Plätze in 
Tageskliniken) erweitern.

Gesundheit     Krankenhausaufsicht
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Gentechnik

Zu den Aufgaben im Fachgebiet Gentechnik gehören die:

Rechtliche Grundlage ist das Gentechnikgesetz mit seinen zugehörigen Verordnungen, von 
denen die wichtigste die Gentechnik-Sicherheitsverordnung ist. Das Gentechnikgesetz wurde 
1990 erlassen und inzwischen mehrfach geändert, zuletzt am 9. Dezember 2010.

Durchführung von Anmelde- und Genehmigungsverfahren für gentechnische Arbeiten  
und Anlagen

Risikobewertung und Sicherheitseinstufung gentechnischer Arbeiten und Anlagen

Überwachung gentechnischer Anlagen

Beratung von Betreibern, Projektleitern und Beauftragten für die Biologische Sicherheit

In keiner anderen Region der Bun-
desrepublik sind so viele wissenschaft-
liche Einrichtungen vorhanden wie in Ber-

lin. Hier konzentrieren sich sowohl Bildungs- und 
Forschungsinstitutionen als auch junge innova-
tive Unternehmen, was sich nicht zuletzt in der 
hohen Zahl von 461 gentechnischen Anlagen 
widerspiegelt. 

Da in Berlin vorwiegend auf dem Gebiet der 
medizinischen Wissenschaften geforscht wird und 
diese Arbeiten häufig einen Umgang mit patho-
genen Organismen erfordern, gibt es in unserer 
Stadt vergleichsweise viele gentechnische Anla-
gen der höheren Sicherheitsstufen, von denen 
bundesweit nur wenige existieren. So haben wir 
neun Anlagen der Sicherheitsstufe 3; für fünf wei-
tere Anlagen der Sicherheitsstufe 3 sowie eine 
Anlage der (höchsten) Sicherheitsstufe 4 liegen 
Errichtungsgenehmigungen vor.

Hier soll jedoch nicht nur Spitzenforschung be-
trieben werden, sondern die Anlagen müssen  
auch die Anforderungen des Gentechnikgesetzes 
und der Gentechnik-Sicherheitsverordnung erfül-
len und den gesetzlich vorgeschriebenen hohen 
Sicherheitsstandard aufweisen. Dies durchzu-
setzen ist Aufgabe der Mitarbeiter der Arbeits-
gruppe Gentechnik des LAGeSo.

Bereits im Zulassungsverfahren von gentech-
nischen Anlagen und Arbeiten wird eine Risikobe-
wertung und Sicherheitseinstufung der geplanten 
Arbeiten sowie eine umfassende Prüfung der 
sicherheitsrelevanten Einrichtungsgegenstände 
und der vorgesehenen organisatorischen Sicher-
heitsmaßnahmen vorgenommen.  Für die Errich-

tung neuer gentechnischer Anlagen, für weitere 
Arbeiten und wesentliche Änderungen wurden 
2010  insgesamt 559 Bescheide erteilt, das 
entspricht einer Steigerung von 8,9 % gegenüber 
dem Vorjahr.

Diese hohe Zahl kann nur durch eine straffe Or-
ganisation der Arbeitsabläufe und den Einsatz 
moderner EDV-Technik bewältigt werden. Ein un-
entbehrliches Werkzeug  hierfür  ist die eigens 
für die Arbeitsgruppe Gentechnik programmierte 
Datenbank „ISYGen“, in der für uns wichtige Da-
ten zu den gentechnischen Anlagen und Arbeiten 
in Berlin erfasst werden. Nach einer 2010 been-
deten Erweiterung der Datenbank können wir 
zusätzliche Informationen zur Beschreibung der 
Arbeiten, zu den verwendeten Organismen und 
zu Besonderheiten der jeweiligen Anlage einge-
ben und bei Bedarf abrufen. Dieser neue Teil der 
Datenbank wurde erfolgreich erprobt und trägt 
nunmehr zu einer Verbesserung der Qualität der 
Arbeit bei. Auf dem Fachgespräch der Gentech-
nik-Landesbehörden und des Bundesinstitutes 
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-
heit (BVL) im September 2010 wurde „ISYGen“ 
vorgestellt, und etliche Vertreter anderer Bun-
desländer zeigten Interesse an dieser speziellen 
Software.

Bestehende gentechnische Anlagen werden in 
Berlin regelmäßig durch das LAGeSo überwacht. 
So fanden 2010 insgesamt 198 Kontrollbegehung-
en statt. Das Hauptaugenmerk der behördlichen 
Überwachung gilt dem Komplex der technischen 
und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen; 
zusätzlich werden Belange des Arbeitsschutzes 
kontrolliert. Alle Beanstandungen sowie eine Frist 
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für die Beseitigung der vorgefundenen Mäng- 
el werden in einem Besichtigungsprotokoll fest-

Fehlende oder unvollständige Aufzeichnungen über die gentechnischen Arbeiten

Unzureichende Wartung oder falsche Bedienung von sicherheitsrelevanten  
Einrichtungsgegenständen (wie z.B. Autoklav oder Sicherheitswerkbank)

Mangelhafte Unterweisungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Fehlende, falsch oder nicht benutzte Schutzausrüstung

Fehlende oder verspätete Mitteilung über den Wechsel von Projektleitern oder 
Beauftragten für die Biologische Sicherheit

2000 2005 2010
Sicherheitsstufe 1 kein Risiko 260 316 306
Sicherheitsstufe 2 geringes Risiko 99 124 140
Sicherheitsstufe 3 mäßiges Risiko 2 7 14
Sicherheitsstufe 4 hohes Risiko (im Bau) 1

Gesamt 361 447 361

gehalten, welches dem Betreiber ausgehändigt 
wird. 

Häufig vorgefundene Mängel sind unter anderem:

In Berlin gibt es zusätzlich die Möglichkeit der ex-
perimentellen Überwachung, einschließlich der 
Entnahme und Untersuchung von Proben, die 
das Landeslabor Berlin-Brandenburg (LLBB) im 
Auftrag des LAGeSo durchführt. So wurde 2010 
der Hygienestatus in gentechnischen Anlagen 
der Sicherheitsstufe 3 anhand von Wischproben 

überprüft. In einem Fall traten hierbei Mängel 
bezüglich der Desinfektion von Arbeitsflächen zu 
Tage. Nach Absprache mit den verantwortlichen 
Personen wurde das Hygieneregime in der be-
troffenen Anlage verbessert, und eine erneute 
Probenahme konnte den Erfolg dieser Maßnahme 
belegen.



Anlage zur Überprüfung 
der Trinkwasserqualität

Bauwagen mit Anlage

Lebensmittelwesen
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Im Fachbereich Lebensmittelwesen wer-
den die nach Verordnung (EG) 853/2004 
zulassungspflichtigen Betriebe hinsicht-

lich der erforderlichen Voraussetzungen für 
eine Zulassung überprüft. Neben Betrieben, die 

ihre Tätigkeit neu aufnehmen wollten, wurden 
besonders in der ersten Jahreshälfte 2010 be- 
reits bestehende Betriebe überprüft, ob die neu-
en Regelungen des EU-Hygiene-Pakets umge-
setzt wurden.

Neben den Wiederholungsbesichtigungen 
bestehender Anlagen werden vor Beginn 
der Arbeiten Erstbesichtigungen neu er-

richteter Anlagen durchgeführt. Eine der 2010 in 
Betrieb genommenen Anlagen befindet sich auf 
dem Gelände der Berliner Wasserwerke in Ber-
lin-Friedrichshagen. Diese Anlage fällt nicht nur 
durch ihren besonderen Standort in einem auf 
dem Betriebsgelände stehenden Bauwagen auf, 
sondern sie ist auch in anderer Hinsicht einzigar-
tig: 

Hier wird der Einsatz eines neuen Breitbandsen-
sors zur Überprüfung der Reinheit von Trink-
wasser erprobt. Dafür wird u.a. ein Laborstamm 
von Escherichia coli verwendet, einem ungefähr-
lichen Bakterium, das auch in der natürlichen 
Darmflora des Menschen vorkommt. In diesen 
Laborstamm wurde ein Fluoreszenz-Gen einge-
fügt, welches die Bakterien zur Synthese eines 
rot fluoreszierenden Proteins befähigt. Die In-
tensität der Fluoreszenz wird mit Hilfe einer Flu-
oreszenzmesssonde oder einer Spezialkamera 
gemessen. 

Auf dem Versuchsgelände befindet sich eine 
vom Trinkwassernetz abgekoppelte alte Rohr-
leitungsstrecke, von der ein Teil des durch-
fließenden Wassers in die Anlage mit den gen-
technisch veränderten Bakterien, die sich in vier 
kleinen Säulen befinden (siehe Abbildung), ge-
leitet wird. Ein Rückfluss des Wassers wird durch 
die Versuchsanordnung ausgeschlossen. Befind-
en sich Schadstoffe in dem zugeleiteten Wasser, 
reagieren die Bakterien sofort mit einer Änderung 
ihres Stoffwechsels, was sich in einer messbaren 
Verminderung der Fluoreszenz äußert. Auf diese 
Weise werden Verunreinigungen “life” angezeigt, 
während alle bisherigen Methoden der Wasser-
analyse erst nach mehreren Tagen Ergebnisse 
liefern.

Obwohl die Anlage sich nicht in einem Laborge-
bäude befindet, erfüllt sie alle Anforderungen an 
die Sicherheit einer gentechnischen Anlage der 
hier zutreffenden Sicherheitsstufe 1: Unter an-
derem ist sie abschließbar, das Gelände ist für 
Unbefugte nicht zugänglich, die Arbeitsflächen 
sind leicht zu reinigen und zu desinfizieren, und 
alle Abfälle werden durch Hitze inaktiviert.
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Nachdem das Lebensmittelrecht neu 
geordnet und seither von EU-Verordnung-
en geprägt ist, wurde den Beteiligten eine 

Übergangsfrist bis zum 31.12.2009 eingeräumt. 
Diesen Übergangszeitraum nutzten vor allem 
solche Betriebe, die sich nicht sicher waren, ob 
sie ihre Tätigkeiten in einem nicht zulassungs-
pflichtigen Umfang ausüben oder eine EU-Zulas-
sung anstreben wollten. Dies ist möglich, da das 
Lebensmittelrecht die so genannte Ein-Drittel-
Regelung vorsieht, nach der bestimmte Betriebe 
wie zum Beispiel Großküchen nur dann zulas-
sungspflichtig sind, wenn sie ein Drittel und mehr 
der Lebensmittel tierischen Ursprungs an Dritte 
abgeben. Für diese Betriebe entfällt die Zulas-
sungspflicht, wenn sie weniger als ein Drittel ihr-
er Lebensmittel tierischen Ursprungs an andere 
Gewerbetreibende innerhalb eines Umkreises 
von 100 km abgeben. 

Ob die EU-Zulassung und damit einhergehend 
die umfangreichere Möglichkeit die Produkte zu 
verkaufen, von Vorteil ist oder nicht, muss jeder 
Gewerbetreibende selbst entscheiden. Die Vor-
gaben der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 gelten 
jedoch unabhängig von einer Zulassung für jeden 
Betrieb. Dabei handelt es sich um Vorschriften 
zur Hygiene wie Anforderungen an Räume und 
Kleidung aber auch um Handlungspflichten. Zum 

Die rechtlichen Grundlagen sind im Wesentlichen die Verordnungen (EG) Nr. 882/2004, Nr. 
852/2004, Nr. 853/2004 und Nr. 854/2004. In diesem so genannten EU-Hygiene-Paket ist so-
wohl beschrieben was Betriebe erfüllen müssen, die Lebensmittel tierischen Ursprungs her-

stellen, bearbeiten, transportieren und/oder lagern als auch vorgegeben wie die zuständigen Be-
hörden ihre Aufgaben zu erfüllen haben.

Beispiel sind sowohl die Temperaturen in Kühl-
räumen zu dokumentieren  als auch bei Erhit-
zungsprozessen. Weiter sind Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter regelmäßig zu schulen. Es sind 
die Anforderungen “der 852”, die für den Lebens- 
mittelunternehmer zu zahlreichen Aufgaben 
führen; diese Verordnung enthält allgemeine 
Lebensmittelhygienevorschriften. Der Schritt zur 
Zulassung nach Verordnung (EG) Nr. 853/2004 
ist ein verhältnismäßig kleiner, wenn die Vorga-
ben der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 erst erfüllt 
sind. Denn die Lebensmittelunternehmer haben 
sicher zu stellen, “dass auf allen ihrer Kontrolle 
unterstehenden Produktions-,Verarbeitungs- und 
Vertriebsstufen von Lebensmitteln die einschlä-
gigen Hygienevorschriften dieser Verordnung 
erfüllt sind.” Um den Zulassungsprozess so 
reibungslos wie möglich zu gestalten, arbeiten 
die Mitarbeiter des LAGeSo entsprechend dem 
Berliner Qualitätsmanagement-Handbuch eng 
mit den Bezirken, die für die regelmäßige Über-
wachung der Betriebe zuständig sind, zusammen.

2010 wurden 30 Betriebe zugelassen oder darauf-
hin überprüft, ob sie die Zulassungsvorausset-
zungen noch erfüllen. Zurzeit sind in Berlin 97 
Betriebe zugelassen, die Lebensmittel tierischen 
Ursprungs herstellen, bearbeiten, transportieren 
und/oder lagern.

Berlin ist international. Berlin ist kreativ. 
Das spiegelt sich auch in der Lebensmit-
telbranche wider. Der Döner Kebap hat 

sich als Berliner Kreation über die Stadtgrenzen 
hinweg international etabliert und die Berliner 
Verkehrsauffassung für den Döner Kebap ist in 
den Leitsätzen des Deutschen Lebensmittel-
buches aufgenommen worden.. 

Seit 2010 gibt es ein neues Produkt, das die Fast-
Food-Gewohnheiten der Stadt neu definieren 
könnte. Eine deutsch-australische Familie hat 
keine Mühe und kein Risiko gescheut und sich 
eine kleine Produktionsstätte neu ausgebaut und 
eingerichtet, um einen in Berlin und in Deutsch-
land bislang unbekannten Snack herzustellen. 
Seit letztem Jahr gibt es Berliner Meat Pies. Meat 

Pies sind in Australien und Neuseeland sehr be-
liebt und gelten als australisches Nationalgericht. 
Diese Fleischpasteten sind traditionell mit Rin-
dergehacktem und Bratensoße gefüllt. Die Berlin-
er Firma stellt jedoch Pies mit verschiedenen Fül-
lungen her darunter auch vegetarische Varianten. 
Abgegeben werden die Pies tiefgefroren und 
müssen vor dem Verzehr nur noch aufgebacken 
werden. Im Rahmen des Zulassungsverfahrens 
haben sich die Produzenten gewissenhaft mit den 
Vorgaben des deutschen Lebensmittelrechts aus-
einandergesetzt und Verbesserungsvorschläge 
seitens der Behörden offen angenommen. Jetzt 
kann man der jungen Firma nur noch wünschen, 
dass der Berliner Meat Pie in die Fußstapfen des 
Berliner Döner Kebap treten wird.
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In 2010 waren 357 (2009: 373) tierärzt-
liche Hausapotheken beim LAGeSo an-
gezeigt. Dem großstädtischen Umfeld 

entsprechend werden überwiegend Hausapo-
theken für die tierärztliche Versorgung von 
Heim- und Kleintieren angezeigt, aber auch 
entsprechende Einrichtungen für Zoos, Versuchs-
tierhaltungen und Kliniken. Für die Kontrolle der 
tierärztlichen Hausapotheken gibt es gesetzliche 
und verwaltungsinterne Vorgaben.

Im Bereich der Arzneimittelüberwachung sind die 
Länder generell zu einem einheitlichen Vorgehen 
angehalten, so dass sich bereits vor etwa zehn 
Jahren ein länderübergreifendes Qualitätsman-
agementsystem entwickelt hat. Die Zentralstelle 
der Länder für Gesundheits-schutz bei Arzneimit-
teln und Medizinprodukten (ZLG) dient dabei als 
koordinierende Behörde. Inhaltliches erarbeitet 
die für das jeweilige Themengebiet zuständige 
Expertenfachgruppe (EFG), die aus Vertretern 
der für die Arzneimittel- bzw. Tierarzneimittelüber-
wachung zu-ständigen Behörden der Länder 
besteht. Wer Experte sein darf und welches 
Aufgabengebiet eine Gruppe zu bearbeiten hat, 
beschließt das jeweilige Länderreferentengre-
mium. Interessierte können auf der Homepage 
der ZLG nachlesen wie die genauere Verfah-
rensweise lautet (https://www.zlg.de/arzneimittel/
koordinierung.html). Eine von der ZLG vorgege-

Rechtliche Grundlagen finden sich im Arzneimittelgesetz (AMG), dem Betäubungsmittelgesetz 
(BtMG), der tierärztlichen Hausapothekenverordnung (TÄHAV) und der Betäubungsmittelver-
schreibungsverordnung (BtMVV).

Tierärztinnen und Tierärzte, die im Rah-
men ihrer Niederlassung Arzneimittel er-
werben, lagern und abgeben wollen, müs-

Tierärztliche Hausapotheke

bene Verfahrensanweisung (VAW 07112104) be-
schreibt die Vor- und Nachbereitung, sowie den 
Ablauf einer Kontrolle. Die Ergebnisse der Über-
prüfung werden in einer umfangreichen Nieder-
schrift festgehalten. Die Eintragungen werden er-
läutert und eine Durchschrift wird übergeben. Die 
Verfahrensanweisung „Überwachung von tierärzt- 
lichen Hausapotheken“ ist öffentlich und kann 
im Internet unter https://www.zlg.de/arzneimittel/
qualitaetssystem/qualitaetssicherungshandbuch.
html eingesehen werden. Sie kann gut dazu ge-
nutzt werden, die eigene tierärztliche Hausapo-
theke zu überprüfen, um Mängelfeststellungen 
bei der Inspektion zu vermeiden.

Unsachgemäße Lagerung  
von Medikamenten

sen dies beim LAGeSo als zuständiger Behörde 
für die Überwachung des Verkehrs mit Arzneimit- 
teln anzeigen.

Die häufigsten Mängel bei Inspektionen 
der tierärztlichen Hausapotheken 2010 
wurden im LAGeSo zusammengestellt 

und im Deutschen Tierärzteblatt im Februar 
2011 veröffentlicht. Fehlende Rechtsvorschrif-
ten, unsachgemäße Lagerung von Arzneimit-
teln, die Bevorratung von abgelaufenen Arznei-

mitteln, die mangelhafte Kennzeichnung von 
Vorrats- und Abgabebehältnissen, sowie feh-
lerhafte Dokumentation und Aufbewahrung von 
Betäubungsmitteln sind nur einige der immer 
wieder zu beanstandenden Sachverhalte. Diese 
Ordnungswidrigkeiten können nach dem Arznei- 
und Betäubungsmittelrecht mit Geldbußen bis zu 
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Genehmigung und Überwachung von Versuchstierhaltungen

In Berlin liegen zurzeit 68 Erlaubnisse für 
die Haltung und Zucht von Versuchstieren 
nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 Tierschutzgesetz 

vor. Mäuse und Ratten stellen die bei weitem 
am häufigsten gehaltenen Versuchstiere dar. 
Es werden aber auch landwirtschaftliche Nutz-
tiere, wie Schweine, Rinder, Schafe und Geflügel 
zu wissenschaftlichen Zwecken gehalten oder 
Hunde, Affen, Fische und Amphibien. Beson-
deres Augenmerk wird auch auf die Zucht und 
Haltung gentechnisch veränderter Tiere gerichtet. 
Schmerzen, Leiden und Schäden, die durch die 
gentechnische Veränderung auftreten können, 
sollen rechtzeitig erkannt und behoben werden. 
In Berlin sind dies Mäuse und Zebrafische. Gen-
technisch veränderte Tiere dürfen nur in einer 
nach Gentechnikrecht reglementierten Anlage 
gehalten werden. 

Wer ein Tier hält oder betreut, muss das Tier 
seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend 
verhaltensgerecht unterbringen (§ 2 TierSchG). 
Die tiergerechte Anreicherung der Umwelt (En-
vironmental Enrichment), ist unerlässlicher Be-
standteil artgerechter Tierhaltung . Das gilt auch 
für die Haltung von Versuchstieren. Während es 
für einzelne Tierarten inzwischen weiterführende 
Haltungsverordnungen gibt, ist das für viele der 
in Versuchen eingesetzten Tierarten, wie z.B. 
Nager, bisher nicht der Fall. Die Europäische 
Kommission hat 2007 von Experten Leitlinien mit 
Mindestanforderungen für die Unterbringung und 
Pflege von Tieren, die für Versuche und andere 

Die Überwachung und Genehmigung von Versuchstierhaltungen erfolgt auf der Grundlage des 
Tierschutzgesetzes und der Verordnung über die Aufzeichnung von Versuchstieren und der-
en Kennzeichnung. Wesentlich ist auch die Leitlinie 2007/526/EG für die Unterbringung und 

Pflege von Tieren, die zu Versuchszwecken oder anderen wissenschaftlichen Zwecken gehalten und 
gezüchtet werden.

Zu den Aufgaben des Veterinärwesens ge-
hört die Genehmigung und Überwachung 
von Versuchstierhaltungen. Wer Wirbel-

tiere zu Versuchszwecken und anderen wissen-
schaftlichen Zwecken halten und züchten will, 
bedarf der Genehmigung durch das LAGeSo. Im 
Zuge des Genehmigungsverfahrens müssen die 

erforderliche Sachkunde der betreuenden Perso-
nen und für die Tierart geeignete Räumlichkeiten 
nachgewiesen werden. Herkunft und Verbleib 
der Tiere müssen dokumentiert werden. Eine 
regelmäßige Überwachung durch das LAGeSo 
stellt die Einhaltung der tierschutzrechtlichen 
Bedingungen sicher.

wissenschaftliche Zwecke verwendet werden 
(2007/526/EG) veröffentlicht, die auch Details 
zum erforderlichen Environmental Enrichment  für 
die einzelnen Tierarten enthalten. Diese Leitlinien 
sind inzwischen in nationales Recht umgesetzt 
(BGBl. II, 37, S. 1713 vom 26.November 2007). 

Als zuständige Behörde für die Genehmigung 
und Überwachung der Versuchstierhaltungen, 
ist es unsere Aufgabe, sicherzustellen, dass die 
Tiere entsprechend ihrer Art verhaltensgerecht 
untergebracht sind. Wir treffen außerdem die zur 
Beseitigung festgestellter Verstöße und die zur 
Verhütung künftiger Verstöße notwendigen Anord- 
nungen. Wenn versuchsbedingt eine von den 
Leitlinien abweichende Haltung erforderlich ist, 
muss die Unerlässlichkeit gegenüber der zustän-
digen Behörde im Rahmen des Anzeige- oder 
Genehmigungsverfahrens vor Versuchsbeginn 
wissenschaftlich begründet dargelegt werden 
und kann im entsprechend belegten Einzelfall 
akzeptiert werden. 

25.000,- Euro geahndet werden. 2010 wurden 30 
tierärztliche Hausapotheken überprüft. In 15 Fäl-

len wurden Mängel festgestellt, die in 5 Fällen mit 
Bußgeld geahndet wurden.

Bei der Genehmigung und Überwachung 
von Versuchstierhaltungen soll die zustän-
dige Behörde darauf achten, dass ins-

besondere bezüglich der Umweltanreicherung 
mindestens die Bedingungen der EU Leitlinien 
erfüllt sind, soweit nicht nationale Vorschriften 
sogar darüber hinausgehende Anforderungen 
stellen, wie beispielsweise die Tierschutz-Hunde-
verordnung. Dies ist auch deshalb von besonder-
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Käfig mit ausreichend 
Unterschlupfmöglichkeiten

Genehmigung und Überwachung von Tierversuchen

Auf der Grundlage des Tierschutzgesetzes (TierSchG) sind Tiere vor unnötigen Schmerzen, 
Leiden und Schäden zu schützen. Europäische Leitlinien (2007/526/EG) und Richtlinien 
(2010/63/EG) bestimmen Mindestanforderungen, die in allen Mitgliedsstaaten eingehalten 

werden müssen.

Tierversuche dürfen nur durchgeführt wer-
den, wenn es keine andere Möglichkeit 
gibt, die gewünschten Erkenntnisse zu 

gewinnen und die für die Tiere damit verbun-
denen Schmerzen, Leiden und Schäden auf 
das unerlässliche Maß beschränkt sind. In dem 
nach Tierschutzgesetz erforderlichen Genehmi-

gungsprozess werden die Unerlässlichkeit und 
ethische Vertretbarkeit der beantragten Versuche 
geprüft. Es wird auch hinterfragt, ob Alterna-
tivmethoden zur Verfügung stehen für die keine 
oder weniger Tiere benötigt werden oder die 
weniger belastend sind. 

er Bedeutung, weil die Haltungsbedingungen im 
Versuch Bestandteil des Abwägungsprozesses in 
der ethischen Vertretbarkeitsprüfung von Tierver-
suchen sind und nur im wissenschaftlich be-
gründeten Einzelfall abweichende belastendere 
Haltungsbedingungen versuchsbedingt akzepti-
ert werden können. Von Tierethikern wird sogar 
gefordert, dass die gesamte Lebensspanne des 
Tieres, also auch die Aufzucht und Haltung vor 
und nach dem Versuch, mit berücksichtigt wer-
den müsste, insbesondere wenn diese Tiere nur 
für den Versuch gezüchtet werden. 

2010 wurden 28 Versuchstierhaltungen über-
wacht. Grundsätzlich konnte festgestellt werden, 
dass den Tieren Beschäftigungsmaterial und Un-
terschlupfe zur Verfügung gestellt wurde. Aller-
dings musste wiederholt angemahnt werden, 
dies auch regelmäßig zu ergänzen bzw. in ausrei- 
chendem Maß anzubieten, so dass alle in einer 
Haltungseinheit untergebrachten Tiere davon 
profitieren können.

2010 sind 256 (2009: 265) Anträge auf 
Genehmigung von Tierversuchen gestellt 
worden, davon sind 86 Anträge noch nicht 

genehmigt, da es Rückfragen zur Unerlässlich-
keit gegeben hat, die bisher nicht beantwortet 
wurden. 221 (2009: 250) Tierversuchsanträge 
konnten 2010 genehmigt werden. Außerdem 
gingen 174 Anzeigen über andere Eingriffe und 
Behandlungen zu wissenschaftlichen Zwecken 
ein. Gegenüber 2009 sind 54 Verfahren weni-
ger beantragt und angezeigt worden. Die Anzahl 
der genehmigungspflichtigen Tierversuchsan- 
träge sank gegenüber 2009 um 3,5% (9 Anträge). 
Da die Vorhaben zum Teil bis zu 5 Jahre laufen, 

wird sich der leichte Rückgang der Neuanträge 
kaum in der Anzahl der verwendeten Tiere nieder- 
schlagen. Das wird auch deutlich, wenn man die 
Zahl der laufenden Vorhaben betrachtet. Zum 
07.02.2011 sind 983 laufende genehmigungs-
pflichtige Tierversuche registriert, 145 mehr 
als zum gleichen Zeitpunkt 2010. Insgesamt 
sind 1.758 laufende Vorhaben registriert, eine 
Steigerung um 9% gegenüber dem Vorjahr. Über-
prüft wurden 85 Projekte, etwa 5% der laufenden 
Vorhaben. In 77 Fällen wurden wegen des Ver-
dachts des Verstoßes gegen das Tierschutzge-
setz Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. 
Die Anzahl der 2010 eingesetzten Versuchstiere 

Die Schwierigkeiten, die es im Zusammenhang 
mit der Umsetzung der Leitlinie 2007/526/EG zu 
überwinden galt, wurden im Deutschen Tierärz-
teblatt 4/2010 veröffentlicht: http://www.berlin.de/
lageso/gesundheit/veterinaerwesen/versuchsti-
erhaltung.html.
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lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor. 2009 
wurden 370.456 Wirbeltiere zu wissenschaft- 
lichen Zwecken eingesetzt. Die Tierzahlen stie-
gen damit gegenüber 2008 um 1%. 

Antragseingang und gemeldete Tierzahlen las-
sen nicht erkennen, ob und in welchem Ausmaß 
Alternativmethoden zu Tierversuchen eingesetzt 
werden. Die Förderung von Ersatz- und Ergän-
zungsmethoden zu Tierversuchen ist zwar nicht 
Aufgabe des LAGeSo, aber es ist ein erklärtes 
politisches Ziel dazu beizutragen, dass der Ein-
satz von Alternativmethoden größere Verbreitung 
und Anerkennung in der biomedizinischen Forsc-
hung findet und dadurch möglicherweise die Ver-
wendung von lebenden Tieren reduziert werden 

kann. Obwohl fast alle Tierversuche auf der Basis 
versuchstierfreier Vorstudien durchgeführt wer-
den, kann man sich nicht des Eindrucks erweh- 
ren, dass die Möglichkeiten der versuchstierfrei-
en Forschung im Zusammenhang mit der Ver-
meidung, Verminderung und Verbesserung von 
Tierversuchen noch lange nicht ausgeschöpft 
sind. In vielen wissenschaftlichen Einrichtungen 
werden in-vitro Verfahren entwickelt und einge-
setzt, ohne dass deren Potential als Ersatzmetho-
de zu Tierversuchen reflektiert wird. Gerade in 
Berlin mit seiner vielfältigen wissenschaftlichen 
Landschaft und der internationalen Anbindung 
findet sich der ideale Nährboden für die Entwick-
lung eines Netzwerkes, um vorhandenes Wissen 
und Können im Sinne des Tierschutzes zu koor-
dinieren und weiter zu entwickeln. 

Angesichts dieser Möglichkeiten entstand im LA-
GeSo die Idee für ein Symposium zu Alternativ-
en zu Tierversuchen das im Oktober 2008 das 
erste Mal ausgerichtet wurde. Unterstützt durch 
die ZEBET(Zentralstelle zur Erfassung und Be-
wertung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden 
zum Tierversuch) des BfR (Bundesinstitut für 
Risikobewertung), die Freie Universität Berlin und 
die Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt 
und Verbraucherschutz konnten die Chancen der 
versuchstierfreien Forschung dargestellt und der 
Bedarf an Förderung ermittelt werden. Die Ver-
anstaltung ist im Band 2 der Blauen Reihe do-
kumentiert nachzulesen unter: http://www.ber-
lin.de/lageso/amt/presse/blaue-reihe.html. Die 
Forderung nach einer auf Alternativmethoden 
spezialisierten Professur und die Auslobung eines 
Forschungspreises für Ersatz- und Ergänzungs-
methoden zum Tierversuch waren Ergebnisse, 
die im Oktober 2010 beim 2. Symposium des LA-

GeSo als Erfolg verbucht 
werden konnten. Die Neu-
besetzung der ZEBET-Lei-
tung erfolgt in Kooperation 
mit der Charité und bein-
haltet die Aufgabe Alterna-
tivmethoden in Forschung 
und Lehre einzubringen 
und weiter zu entwickeln. 
Ein Forschungspreis des 
Landes Berlin für Ersatz- 
und Ergänzungsmethoden 
zum Tierversuch in For-
schung und Lehre, dotiert 
mit 15.000 Euro, konnte 
im September 2010 aus-
geschrieben werden. Das 
Tierschutzbündnis Berlin 

verstärkte diesen Preis mit weiteren 5.000 Euro. 
Diese Erfolge waren nur möglich, weil alle betei-

Bildunterschrift
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ligten Institutionen an einem Strang zogen. Die 
Notwendigkeit der Netzwerkbildung der unter-
schiedlichsten Einrichtungen war deshalb auch 
Hauptthema der Diskussion auf dem 2. LAGeSo 
Symposium zu Alternativmethoden. Im Rahmen 
der Abschlussdiskussion machten Frau Profes-
sor Schäfer-Korting, Herr Professor Steinberg 
und Herr Professor Spielmann unmissverständ-
lich deutlich, dass Erfolge in der Entwicklung und 
Validierung von Alternativmethoden nur im inter-
nationalen Verbund zu erzielen sind und deshalb 
die Kooperation und Vernetzung von Know-how 
und finanziellen Mitteln vorrangiges Ziel der Be-
strebungen sein müssen. Die Ergebnisse der Po-
diumsdiskussion werden wieder in einem Band 
der Blauen Reihe veröffentlicht.

Als besonderes Ereignis ist auch die Verabschie-
dung der Richtlinie 2010/63/EG zu würdigen. 
Diese Richtlinie vom 22. September 2010 zum 
Schutz der für wissenschaftliche Zwecke ver-

wendeten Tiere ersetzt die bisher bestehende 
Richtlinie 86/609/EG und muss zum 01. Januar 
2013 in nationales Recht umgesetzt sein. Die 
Tierschutzstandards werden EU-weit umfassend 
angehoben. In 56 Erwägungsgründen wird der 
Wille zu mehr Tierschutz und Förderung des 
Einsatzes von Alternativmethoden nachdrück-
lich zum Ausdruck gebracht. Auch das deutsche 
Tierschutzgesetz wird angepasst werden müs-
sen, wobei bereits bestehende weitergehende 
Schutzvorschriften zwar erhalten bleiben, aber 
keine strengeren Maßnahmen eingeführt werden 
dürfen. Hervorzuheben ist die neue Einstufung 
der Eingriffe und Behandlungen nach Schwere-
graden, die rückblickende Bewertung der Pro-
jekte durch die zuständige Behörde und die 
Veröffentlichung der Projektzusammenfassung. 
Für die Umsetzung in nationales Recht wird vom 
zuständigen Bundesministerium überlegt, eine 
spezielle Tierversuchs-Verordnung zu erlassen.

Wasserhygiene

Trinkwasserverordnung (§ 19 (1) und (4) TrinkwV); Zuständigkeit gemäß AVTrinkwV, Wasser-
schutzgebietsverordnungen

Überwachung der Trinkwasserschutzzonen

Trinkwasser ist ein wichtiges Lebensmit-
tel, dessen Qualität zum Schutz der Ver-
braucher überwacht werden muss. Der 

Trinkwasserbedarf Berlins wird aus Grundwas-
ser gedeckt. Die Trinkwasserversorgung Ber-
lins sichern die Berliner Wasserbetriebe (BWB)  
durch acht Wasserwerke im Stadtgebiet (Span-
dau, Tegel, Tiefwerder, Beelitzhof, Kladow, Wuhl-
heide, Kaulsdorf und Friedrichshagen) und in 
einem festgelegten begrenzten Umfang durch  
das Wasserwerk Stolpe im Land Brandenburg. 
Zu jedem Berliner Wasserwerk wurde ein Was-
serschutzgebiet durch Wasserschutzgebietsver- 
ordnung festgelegt. Im Wasserschutzgebiet  
Johannisthal wird das Werk derzeit nur als Zwi-
schenpumpwerk betrieben. 

Um das Risiko von Verunreinigungen des Grund-
wassers zu vermindern, sind in Wasserschutzge-
bieten bestimmte Nutzungen ge- oder verboten. 
So sind z.B. die ordnungsgemäße Abwasser-

entsorgung oder das Verbot des Umgangs mit 
wassergefährdenden Stoffen festgelegt. Zur 
Überwachung organisiert und leitet das LAGeSo 
in den Wasserwerken einmal jährlich tagende 
örtliche Schutzzonenkommissionen (ÖSK). Mit-
glieder in den Kommissionen sind Vertreter der 
BWB, der obersten Wasserbehörde, der Be-
hörden für Altlasten im Boden sowie der Ord-
nungsbehörden der Bezirke. Bei Bedarf wer-
den auch Fachleute anderer Verwaltungen (z.B. 
Berliner Forsten) eingeladen. Die in der Sitzung 
getroffenen Vereinbarungen werden durch das 
LAGeSo nachverfolgt. Am Ende eines Jahres 
tagt die Zentrale Kommission für Hygiene und 
Schutzzonen (ZKHS), die mit leitenden Verant-
wortlichen der Wasserbetriebe, des LAGeSo und 
der Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt 
und Verbraucherschutz besetzt ist. Es werden 
die Ergebnisse der ÖSK-Sitzungen diskutiert und 
Maßnahmen festgelegt.
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Im Berichtsjahr wurden an der Havel-
chaussee durch das Tiefbauamt des Be-
zirks wasserseitig Poller neu aufgestellt 

und Absperrschranken instand gesetzt, um Pro-
bleme mit illegal geparkten Autos zu entschärfen. 
Innerhalb von Wasserschutzgebieten ist das Ab-

Die Berliner Badgewässerverordnung legt Umfang und Häufigkeit der im Routinemesspro-
gramm zu untersuchenden Parameter an der jeweiligen Badestelle fest. In Umsetzung der 
novellierten EU-Badegewässer-Richtlinie ist unter Berücksichtigung der Empfehlungen des 

Umweltbundesamtes insbesondere auch eine Gefährdung durch Blaualgen zu beurteilen und die 
Öffentlichkeit entsprechend zu informieren. Die Erarbeitung der Badegewässerprofile erfolgt ebenfalls 
in Umsetzung von EU-Recht nach den Vorgaben im Anhang der Badegewässerverordnung. Näheres 
zu den Bestimmungen der Badegewässerverordnung soll künftig noch in einer im Entwurf vorliegen-
den Ausführungsvorschrift geregelt werden.

Überwachung der Badegewässerqualität

Im Rahmen der Überwachung der Ba-
degewässer wurden während der Bade-
saison 2010 vom 15. Mai bis 15. Sep-

tember regelmäßig in 14-tägigen Abständen 
insgesamt 38 Badestellen untersucht. Bedingt 
durch Algenmassenentwicklungen war am häufig- 
sten der Parameter für die Sichttiefe zu bean-
standen. Die geringsten Sichttiefen wurden in 
den nährstoffreichen Badegewässerabschnitten 
der Dahme und Unterhavel gemessen. Während 
im Frühjahr Kiesel-, Grün- und Goldalgen domi-
nierten, war im Spätsommer das Wachstum von 
Blaualgen begünstigt. Da einige Blaualgen auch 
giftige Stoffe (Toxine) bilden und an das Wasser 
abgeben, wurden gezielte Untersuchungen durch- 
geführt und entsprechende Empfehlungen und 
Warnhinweise ausgesprochen. Aufgrund von 
Grenzwertüberschreitungen bei mikrobiolo-
gischen Parametern gab es während der Badesa-

Die Bewertung eines hygienisch ge-
sundheitlichen Risikos für die Badenden 
stützte sich bisher hauptsächlich auf 

die Ergebnisse von stichprobenartig durchge-
führten Messungen. Mit der Erstellung von Ba-

degwässerprofilen soll ein aktives Management 
einer Badestelle eingeführt werden, was über 
eine reine Qualitätsüberwachung hinausgeht. 
Die Badegewässerprofile werden mit dem Ziel 
erstellt:

zeitnah Vorhersagen zur Entwicklung der Badegewässerqualität treffen zu können
Art, Häufigkeit und Dauer zu erwartender kurzzeitiger Verschmutzungen abzuschätzen
Ursachen von Verschmutzungen zu erkennen und zu beschreiben sowie
entsprechende Bewirtschaftungsmaßnahmen abzuleiten.

ison an insgesamt 7 Badestellen Beanstandung- 
en. Hier wurde das Baden vorübergehend nicht 
empfohlen und über die Medien, das Internet und 
Aushänge in den Freibädern bekanntgegeben. 
Weitere Auskünfte erhielten die Badenden über 
das Badegewässertelefon des LAGeSo.

Die Ursache für diese Grenzwertüberschreitung-
en war nicht in jedem Fall zu ermitteln. Um ein 
besseres Verständnis für die Einflussfaktoren, 
die sich auf die Badegewässerqualität auswirken, 
zu entwickeln, wird erstmalig zunächst für jede 
EU-Badestelle ein Badegewässerprofil erarbeitet. 
In einem im Jahr zuvor durchgeführten Pilotpro-
jekt (Flughafensee) wurden praktische Lösungs-
wege und Modelle entwickelt, die anschließend 
richtungweisend für die weitere Vorgehensweise 
waren.

stellen von Autos nur auf befestigten Parkflächen 
oder mit untergestellten Ölwannen erlaubt. Es 
dient zur Vermeidung der Verunreinigung des 
Bodens bzw. des Grundwassers mit auslaufen-
dem Motoröl.
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Infektionsschutz und -epidemiologie

Die Überwachung (Surveillance) von In-
fektionskrankheiten ist eine der wich-
tigsten und vorrangigen Aufgaben des 

öffentlichen Gesundheitswesens. Der Infektions-
schutz steht dabei immer wieder im Interessen-
mittelpunkt der Öffentlichkeit und der Medien. Im 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) ist die Meldepflicht 
von über 50 Infektionserregern bzw. Infektions-
krankheiten vorgeschrieben. Das Meldeverfahren 
ist sehr komplex und umfasst auf der ersten 
Ebene Ärzte, Labore und Gemeinschaftseinrich-
tungen. Auf der nächsten Ebene stehen die Ge-
sundheitsämter der Bezirke. Die zentrale Rolle 
im Land Berlin übernimmt das LAGeSo, bei dem 
alle bezirklichen Meldungen eingehend geprüft 
und an das Robert Koch-Institut als Bundesober-
behörde weitergeleitet werden. Nachermittlungen 
des LAGeSo sind in vielen Fällen erforderlich. Be-
stimmte Meldungen müssen an internationale In-
stitutionen weitergeleitet werden, z.B. an die Welt- 
gesundheitsorganisation (WHO). 

Das LAGeSo stellt sicher, dass bei bestimmten 
Infektionskrankheiten mit sehr hohem Gefähr-
dungspotential für die Bevölkerung (z.B. Cho-
lera, Fleckfieber, Gelbfieber, virusbedingte 
hämorrhagische Fieber, Pest sowie auch Influen-
za-Nachweise) die gesetzlich vorgeschriebenen 
Meldungen unverzüglich veranlasst werden.

Auch bei Verdachtsfällen von Impfreaktionen mit 
gesundheitlichen Schädigungen, die über das 

Rechtliche Grundlagen für den Infektionschutz in Berlin sind in erster Linie  das Infektionschutz-
gesetz (IfSG), die Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) bzw. International Health 
Regulations (IHR), die Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten bei bestimmten 

gewerblichen Tätigkeiten (Infektionsverhütungs-VO), die Verwaltungsvorschriften über Maßnahmen 
bei übertragbaren Krankheiten mit besonderer Ausbreitungsgefahr im Land Berlin (Seuchenalarm-
plan) und die Ausführungsverordnung Schutzimpfungen (AV-Prophylaxe-Maßnahmen)

Die vorrangigen Aufgaben des Fachgebiets Infektionsschutz/Infektionsepídemiologie 
in Berlin sind:

die Steuerung und Koordinierung des Meldeverfahrens für Infektionskrankheiten,

die Überwachung und Beurteilung der infektionsepidemiologischen Lage, 

Beiträge zu den Präventionskonzepten der verschiedenen Infektionskrankheiten, und

die infektiologische und epidemiologische Beratung der bezirklichen Gesundheitsämter 
und der Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz.

übliche Ausmaß hinausgehen, übernimmt das 
LAGeSo eine zentrale Rolle. Diese Fälle müssen 
sowohl dem LAGeSo als auch der zuständigen 
Bundesoberbehörde, dem Paul Ehrlich-Institut 
(PEI), unmittelbar gemeldet werden.

In Tabelle 1 werden die zehn meist gemeldeten 
Infektionskrankheiten in Berlin des Jahres 2010 
aufgeführt. Diesen werden die entsprechenden 
Meldezahlen in Deutschland gegenübergestellt. 
Mit der Angabe der Fallzahlen allein sind in der 
Epidemiologie nur eingeschränkte Aussagen 
möglich. Mit der sogenannten Inzidenz wird die 
Zahl der Erkrankungen pro 100.000 Einwoh- 
nern erfasst. Erst dadurch werden Vergleiche von 
verschiedenen Regionen und Bevölkerungsgrup-
pen möglich. Die häufigst gemeldete Infektions-
erkrankung in Berlin war in 2009 die Infektion mit 
Norovirus, eine Durchfallerkrankung. Die in 2009 
noch die zweite Position einnehmenden Grip-
peerkrankungen, tauchen in 2010 nicht mehr un-
ter den zehn häufigsten Infektionen auf. In 2009 
war der Großteil der Grippefälle durch die pan-
demische “neue” Influenza A/H1N1, die zunächst 
auch als “Schweinegrippe” bezeichnet wurde, 
bedingt (über 85%). Nach dem Abklingen der 
Pandemie Anfang 2010 blieb die übliche saison-
ale Influenzahäufung im Frühjahr des Berichts- 
jahres völlig aus. In 2010 wurden insgesamt 
lediglich 216 Influenzafälle gemeldet, während 
es in 2009 noch 9.459 Fälle waren.



Masernausbruch in Berlin 
Januar bis März 2010

1.1. - 31.12.2010 Berlin** Deutschland***

Meldekategorie Rang Anzahl Inzidenz Rang Anzahl Inzidenz

Norovirus* 1 9.748 282,48 1 140.249 171,03

Campylobacter 2 3.007 87,14 2 65.666 80,08

Rotavirus 3 2.307 66,85 3 53.997 65,85

Salmonellose 4 843 24,43 4 25.292 30,84

Hepatitis C 5 632 18,31 6 5.259 6,41

Giardiasis 6 396 11,48 8 3.989 4,86

Tuberkulose 7 292 8,46 7 4.307 5,25

E.-coli-Enteritis 8 287 8,32 5 5.832 7,11

MRSA 9 240 6,95 11 3.300 4,02

Influenza 10 216 6,26 9 3.464 4,22

Bevölkerung * zusätzliche Fallmeldungen aus Häufungen sind in den Daten aus Berlin eingeschlossen, liegen aber bundesweit in dieser Form nicht vor  
** Amt für Statistik Berlin Brandenburg [30.9.2010]
*** Statistisches Bundesamt [31.12.2008] 

Berlin** 3.450.900
Deutschland*** 82.002.356
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Fallzahlen und Inzidenzen der zehn häufigsten meldepflichtigen Infektionskrankheiten 2010 
für Berlin und Deutschland (Inzidenz = Fälle pro 100.000 Einwohner)

Bezirksübergreifender Masernausbruch 
in Berlin: Anfang 2010 kam es zu einem 
Masernausbruch in Berlin, bei dem bis 

Ende März insgesamt 62 Fälle gemeldet wurden 
(52 Fälle in Berlin, zusätzlich 10 mit diesem Ge-
schehen in Zusammenhang stehende Fälle in 
Brandenburg; Grafik). Darüber hinaus wurden 
2010 unabhängig vom Ausbruch weitere 40 Ma-
sernfälle gemeldet. Dies war eine im Vergleich zu 
den Vorjahren hohe Fallzahl, 2008 und 2009 wur-
den in Berlin jeweils lediglich etwa 30 Masern-
fälle berichtet. 

Die Infektion wurde von einem ungeimpften 
Berliner Schüler bei einer Auslandsreise er-
worben und breitete sich schnell in 
verschiedenen Berliner Schulen und 
Kitas aus. Dieser epidemiologische 
Zusammenhang konnte durch spe-
zifische Laboruntersuchungen im Na-
tionalen Referenzzentrum (NRZ) Ma-
sern, Mumps und Röteln beim Robert 
Koch-Institut (RKI) gesichert werden. 
Betroffen wurden im Verlauf des Aus-
bruchsgeschehens ungeimpfte Kinder 
und Schüler aus vier Berliner Bezir-
ken sowie auch aus Brandenburg. 
Die Infektion breitete sich insbeson-
dere an Berliner Kitas und Schulen 
aus, die durch einen überdurchschnit-

tlich großen Anteil nicht gegen Masern Geimpfter 
gekennzeichnet waren. Während des Ausbruchs 
arbeiteten die betroffenen Gesundheitsämter 
der Bezirke, das LAGeSo, SenGesUmV und das 
NRZ-Influenza mit den Schulen und auch mit 
niedergelassenen Ärzten eng zusammen. Durch 
die konsequente Umsetzung insbesondere der 
im IfSG vorgesehenen Maßnahmen konnte das 
Ausbruchsgeschehen dieser hoch ansteckenden 
und oft mit Komplikationen belasteten Infektions- 
erkrankung beachtlich schnell bis April 2010 ein-
gedämmt werden.
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Masernausbruch Berlin, Bezirk Steglitz-Zehlendorf, 2010 (Stand: 31.3.2010) 
Fälle nach Erkrankungsbeginn (Herd:  n = 62, andere Fälle: n = 7)

Gesundheit     Infektionsschutz

Laborsentinel nach §§ 13,14 IfSG: Bei der 
Auswertung der Meldedaten im Verlauf der 
Influenza-Pandemie 2009/2010 hatte sich 

gezeigt, dass in einigen Bezirken deutlich höhere 
Inzidenzen als in anderen gefunden wurden. So 
wies Steglitz-Zehlendorf die höchste und Lichten-
berg die niedrigste Inzidenz der gemeldeten Fälle 
von Influenza A/H1N1/2009 aller Bezirke auf. Sie 
war in Steglitz-Zehlendorf 2,6-mal höher als in  
Lichtenberg.

Vom LAGeSo wurde zur weiteren Klärung dieses 
Unterschieds im Sommer 2010 ein Labor-Sero- 
survey nach dem IfSG durchgeführt (Pande-
mische Influenza Labor-Serosurvey in Berlin, 
PILS-Berlin). Mit Hilfe der Bestimmung von An-
tikörpern gegen die pandemische Influenza  
A/H1N1 wurde die tatsächliche Durchseuchung 
bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 
diesen beiden Bezirken vergleichend untersucht. 
Insgesamt wurden in Zusammenarbeit mit dem 
Nationalen Referenzzentrum für Influenza (NRZ-
Influenza) beim RKI in über 950 Serumproben zu 
jeweils etwa gleichen Teilen aus den Bezirken 
Steglitz-Zehlendorf und Lichtenberg spezifische 
Antikörper gegen Influenza A/H1N1/2009 bestim-
mt. Die Zusammensetzung nach Altersgruppen 
der Stichproben aus Lichtenberg und Steglitz-
Zehlendorf entsprach nicht genau derjenigen in 
der jeweiligen Bevölkerung, so dass eine Alters-
adjustierung vorgenommen wurde. Der Anteil 
spezifischer Antikörper in der Stichprobe lag in 
Steglitz-Zehlendorf bei fast 30% und in Lichten-
berg bei über 21%.

Der Gesamtunterschied zwischen Lichtenberg 
und Steglitz-Zehlendorf ist statistisch signifikant, 
wird aber ausschließlich im Altersbereich 15-25 
Jahre erzeugt. Auch die Unterschiede zwischen 
den Altersgruppen innerhalb der Bezirke sind 
teilweise signifikant (in beiden Bezirken z.B. 
zwischen 10-15 Jahre und sowohl 20-25 als auch 
26-30 Jahre).

Insgesamt findet sich ein überraschend hoher An-
teil antikörperpositiver Personen, insbesondere 
bei den 10-20-Jährigen, sowie signifikante Unter-
schiede zwischen den Altersgruppen und außer-
dem ein signifikanter Unterschied zwischen den 
beiden untersuchten Bezirken. Der Unterschied 
zwischen den Bezirken ist allerdings deutlich ge-
ringer als anhand der Meldedaten erwartet wurde.

Es kann somit davon ausgegangen werden, dass 
die bekannten Unterschiede in den Meldezahlen 
der Bezirke ihre Ursache einerseits in Faktoren 
haben, die die Meldeschiene selbst beeinflussen 
(z.B. Patientenverhalten, Arztverhalten, ggf. auch 
Meldeverhalten), andererseits zumindest für Teil-
populationen tatsächlich Unterschiede bezüglich 
des Ansteckungsrisikos bestanden haben (z.B. 
unterschiedliche Exposition, Hygieneverhalten 
und ggf. weitere Faktoren). Um hier weitere 
Klärung herbeizuführen, sind ergänzende und 
weiterführende Sentinelerhebungen geplant, de-
ren Ergebnisse dem Infektionsschutz der Berliner 
Bevölkerung dienen werden.
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Modellstudiengang Medizin an der Charité 
ab dem WS 2010/11: 

Studierende, die ab dem Wintersemester 
2010/2011 das Studium der Humanmedizin im 
ersten Fachsemester an der Charité Universitäts-
medizin Berlin beginnen, werden nur noch im 
neu gegründeten Modellstudiengang ausgebildet. 
Die Aufnahme eines Medizinstudiums im Regel-
studiengang Medizin sowie dem bisherigen Re-
formstudiengang Medizin ist nicht mehr möglich. 
Der Modellstudiengang versteht sich als ein ver-
bessertes Angebot, das die Stärken der beiden 
bisherigen, parallel angebotenen Studiengänge 
miteinander verbindet und zugleich neue Lehr- 
und Lernkonzepte integriert. So ist das Studium 
auf Grundlage eines kompetenzorientierten Cur-
riculum modular aufgebaut und verknüpft bereits 
vom ersten Semester an bis zum Praktischen 
Jahr theoretische und klinische Inhalte. 

Approbationsordnungen und Gesetze für die akademischen Berufe sowie Berufsgesetze und 
Ausbildungs-, Prüfungs- und Weiterbildungsordnungen für die nichtakademischen Medizinal-
fachberufe und das Landeslehranstaltengesetz.

Das Landesprüfungsamt für Gesundheits-
berufe im Landesamt für Gesundheit und 
Soziales ist in Berlin verantwortlich für die 

Durchführung und Organisation der schriftlichen 
und mündlichen Staatsprüfungen in den Bereich- 
en Humanmedizin, Pharmazie, Zahnmedizin, Psy- 
chologische Psychotherapie, Kinder- und Jugend- 
lichenpsychotherapie, Veterinärmedizin und Le-
bensmittelchemie. 

Neben der Prüfungsverantwortung wird die Ertei-
lung von Approbationen, Berufserlaubnissen und 
Erlaubnissen zur Führung einer Berufsbezeich-
nung für akademische Berufe im Gesundheits-
wesen wahrgenommen. Weitere Schwerpunkt-
aufgaben sind die Bewertung ausländischer 
Ausbildungen und berufsrechtliche Maßnahmen, 
wie die Anordnung des Ruhens, der Widerruf und 
die Rücknahme von erteilten Erlaubnissen.

Das Landesprüfungsamt führt auch die staatlich-
en Prüfungen für die nichtakademischen  Medizi-
nalfachberufe durch. Dies gilt für die bundesrecht-

lich geregelten Berufe (z.B. Altenpfleger/in, 
Gesundheits- und Krankenpfleger/in, Masseur/
in, Physiotherapeut/in, Hebamme/Entbindungs-
pfleger u.a.), die landesrechtlich geregelten 
sozialpflegerischen Berufe (Heilerziehungs-
pflege und Familienpflege) und die nach Berlin-
er Landesrecht geregelten Medizinalfachberufe, 
die es nicht in allen Bundesländern gibt (Desin-
fektoren, Gesundheitsaufseher, Hufbeschlags-
schmiede, Kardiotechniker und Lebensmittelkon-
trolleure, Sektions- und Präparationsassistenten). 

Weiterhin werden hier die Lehranstalten und die 
Weiterbildungsstätten für die oben aufgeführten 
nichtakademischen Medizinalberufe staatlich 
anerkannt und auch die Schulaufsicht wird hier 
wahrgenommen.

Nach erfolgreichem Abschluss der Aus- oder 
Weiterbildung wird die Erlaubnis zur Führung 
der Berufs- oder Weiterbildungsbezeichnung auf 
Antrag erteilt, sofern die in den Berufsgesetzen 
genannten weiteren Voraussetzungen erfüllt sind.

Mit dem Modellstudiengang entfällt zukünftig das 
nach dem vierten Semester abzulegende erste 
Staatsexamen. Dieses wird durch gleichwertige 
universitäre Prüfungen ersetzt. Um das Medizin-
studium erfolgreich abzuschließen und die Appro- 
bation als Ärztin oder Arzt zu erhalten, muss aber 
weiterhin die staatliche Abschlussprüfung, der 
Zweite Abschnitt der Ärztlichen Prüfung, absol-
viert werden. 

Von der für die Zulassung des Modellstudiengang- 
es zuständigen Senatsverwaltung für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung sowie der Charité 
Universitätsmedizin Berlin wurde das Landesprü-
fungsamt frühzeitig und umfassend in das Geneh-
migungsverfahren einbezogen, um sicherzustel-
len, dass dieser Studiengang auch aus Sicht des 
LPA die Anforderungen der Approbationsordnung 
für Ärzte erfüllt. Aus Sicht der Studierenden ist 
beispielsweise wesentlich, dass bei einem Uni-
versitätswechsel die Studienleistungen auf einen 
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Regelstudiengang angerechnet werden können 
und sie zur Abschlussprüfung zugelassen wer-
den, wenn sie den Modellstudiengang erfolgreich 
abschließen.

Erlaubnisse zum Führen von 
Berufsbezeichnungen 2009 und 2010

Gesundheit     Landesprüfungsamt

Einführung SUPRA-Vet: 

Die im Dezember 2004 erworbene Software  
SUPRA zur Organisation und Durchführung von 
Staatsprüfungen und staatlichen Prüfungen der 
akademischen und nichtakademischen Berufe 
im Gesundheitswesen wurde nunmehr auch 
im Bereich der Tiermedizin implementiert. Das 
Verfahren löste eine Reihe von zeitintensiven 
manuellen Bearbeitungsschritten ab, insbeson-
dere bei der Erstellung des Schriftverkehrs (Zu-
lassungen, Ladungen, Prüferbestellungen, Ab- 
rechnung der Honorare), und führt damit zu einer 
deutlichen Zeitersparnis bei der Durchführung 
der staatlichen Prüfungen, der Zeugniserteilung 
und -vergabe sowie bei der Erteilung der Appro-
bation als Tierarzt/Tierärztin. 

Aktuelles zum Psychotherapeutengesetz: 

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales 
ist u.a. sowohl für die Anerkennung von Ausbil-
dungsstätten als auch den Angelegenheiten des 
Abschlusses von Ausbildungen sowie Gleichwer-
tigkeitsbeurteilungen nach dem Psychotherapeu-
tengesetz (PsychThG) zuständig.  

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des PsychThG 
im Jahre 1999 umfasste das Hochschulstudium 
der Psychologie in Deutschland mindestens 9 
Semester und wurde mit einer Diplomprüfung 
beendet, die das Fach Klinische Psychologie ein-
schloss. Daher wurden diese Kriterien in § 5 Abs. 
2 Nr. 1 PsychTHG als Zulassungsvoraussetzung 
für die Ausbildung zum/zur Psychologischen 
Psychotherapeut/in festgelegt. Inzwischen wird 
in vielen Ländern das Fach Psychologie nicht 
mehr im Diplomstudiengang angeboten; statt-
dessen stehen eine Vielzahl unterschiedlicher 
3jähriger Bachelor- und 1-oder 2jähriger Master-
studiengänge zur Auswahl, die teilweise frei kom-
biniert werden können. Da die erhoffte Anpas-
sung des PsychTHG bisher noch nicht erfolgt ist, 
mussten für die Übergangszeit Verfahrensrege-
lungen bzw. Anerkennungskriterien entwickelt 
werden. Die Landesprüfungsämter erzielten Ein-
vernehmen darüber, dass nur dann die Zulas-
sungsvoraussetzungen für die  Ausbildung zum/
zur Psychologischen Psychotherapeut/in erfüllt 
sind, wenn ein Bachelor- und ein Masterstudium 

im Fach Psychologie nachgewiesen werden. Bei 
ausländischen Studienabschlüssen ist darüber 
hinaus zu prüfen, ob ein Praktikum und eine Ab-
schlussarbeit Teil des Studiums waren und ob 
das Fach Klinische Psychologie während des 
Studiums in ausreichendem Maße vermittelt wur-
de bzw. Teil der Abschlussprüfung war. 

Datenerfassung im Rahmen der Meldepflichten 
nach dem Gesundheitsdienstgesetz (GDG): 

Die Erfassung der durch § 14 des GDG vorge-
schriebenen Datenmeldungen erfolgte in der 
Vergangenheit wegen der Zuordnung der Auf-
gabe zu unterschiedlichen Arbeitsbereichen in 
verschiedenen Datenbanken. Nach der Zusam-
menführung dieser Aufgabe in einem Arbeitsge-
biet wurde bemängelt, dass beispielsweise nur 
eine deutlich erschwerte statistische Auswertung 
erfolgen konnte und die Datenbanken wegen 

Berufsbezeichnung Anzahl 
2009

Anzahl 
2010

Gesundheits- und Krankenpfleger/in 744 737
Altenpfleger/in 404 402
Physiotherapeut/in 460 400
Heilerziehungspfleger/in 209 159
Rettungsassistent/in 212 208
Pharmazeutisch-techn. Assistent/in 96 93
Ergotherapeut/in 133 137
Logopäde/in 63 64
MTL/MTR/MTF 89 108
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in 59 44
Masseur/in u. med. Bademeister/in 38 30
Hebammen/Entbindungspfleger 23 43
Podologe/in 31 30
Kardiotechniker 9 14
Diätassistent/in 21 16
Gesundheitsaufseher 12 4
Hufbeschlagsschmied/in 11 13
Lebensmittelchemiker 11 11
Med. Sektions- u. Präparationsassistent/in 11 15
Familienpfleger 9 15
Medizinphysiker 3 1
Lebensmittelkontrolleur 0 0
Desinfektor 0 0
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der verschiedenen Formate (z.B. Excel, Access, 
AdressPlus usw.) aufwändig nach unterschied-
lichen Kriterien zu pflegen und zu bearbeiten 
waren. 

Durch enges und konstruktives Zusammenwirken 
des Fachbereiches I A mit der zentralen IT- Stelle 
konnten bereits im Jahr 2009 unterschiedliche 
Datenbanken zusammengeführt werden. Im Jahr 
2010 mussten dann noch ca. 6000 Datensätze 
im Bereich der niedergelassenen Heilpraktiker/
innen manuell bereinigt und in das neue Daten-
bankformat eingepasst werden. 

Ein weiterer Vorteil dieser Zusammenführung 
liegt neben der Datenverarbeitung in nunmehr 
nur noch einem Anwendungsformat auch in der 
Vorhaltung gemeinsamer Musterschreiben, die 
für alle Berufe einheitlich genutzt werden können. 
So muss bei Aktualisierungserfordernissen nur 
noch ein Schreiben bearbeitet werden, das für 
alle meldepflichtigen Berufe Anwendung finden 
kann.

Damit ist das Ziel, alle meldepflichtigen Berufe 
in einer Datenbank zusammenzufassen, im Jahr 
2010 erreicht worden. 

Massenphänomen - Versäumte  
Staatsexamina in der Humanmedizin: 

Im Jahr 2007 trat fast jeder vierte Prüfling aus 
gesundheitlichen Gründen nicht zum mündlichen 
oder schriftlichen Teil des Ersten Abschnitts der 
Ärztlichen Prüfung an, der regulär nach dem 
4. Semester absolviert wird.  Viele Prüflinge 
versäumten die Prüfungen zum wiederholten 
Male, manche studierten bereits seit über 10 
Jahren und befanden sich seit mehreren Jahren 
im Prüfungsverfahren. Ein Prüfling war beispiels-
weise bereits im 42. Fachsemester, studierte seit 
1985 und hatte in den vergangenen 20 Jahren 36 
Prüfungen wegen Krankheit versäumt. Jedes Mal 
reichte er ein ärztliches Attest ein, das ihm Prü-
fungsunfähigkeit bescheinigte. 

Diese Analyse nahm das Landesprüfungsamt 
zum Anlass, zukünftig nur noch ausführliche 
ärztliche Stellungnahmen zu akzeptieren, um 
einen wichtigen Grund für das Säumnis einer 
Prüfung nachzuweisen. Dauerhafte Prüfungsun-
fähigkeit, leichtere und/oder prüfungsbedingt 
auftretende gesundheitliche Beschwerden wur-
den grundsätzlich nicht mehr als Säumnisgrund 

Ärztliche Prüfungen 2009 2010

Humanmedizin 1. Abschnitt 533 532

Humanmedizin 2. Abschnitt 624 633

Pharmazie 1. Abschnitt 123 104

Pharmazie 2. Abschnitt 111 132

Pharmazie 3. Abschnitt 138 106

Zahnmedizin - naturwissenschaftliche Vorprüfung 89 81

zahnärztliche Vorprüfung 110 97

zahnärztliche Prüfung 154 96

Psychologische Psychotherapie 119 109

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie 31 29

Tierärztliche Vorprüfung -Vorphysikum- 170 148

Tierärztliche Vorprüfung -Physikum 140 167

Tierärztliche Prüfung -1. Abschnitt- 0 0

Tierärztliche Prüfung -2. Abschnitt- 10 0

Tierärztliche Prüfung -3. Abschnitt 133 164

Tierärztliche Prüfung (TAppV) 0 0

Lebensmittelchemiker   (1. Abschnitt) 0 0

Bestandene Prüfungen in 
akademischen Berufen 2009/10
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An Ärzte, Zahnärzte, Apotheker und Tierärzte sowie an Psychologische Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten erteilte Berufserlaubnisse in Berlin 2010

anerkannt, mit der Folge, dass die versäumten 
Prüfungen als nicht bestanden gewertet wurden.  
Auf diese Weise lernte das Landesprüfungsamt 
über hundert Prüflinge und deren persönliche 

„Geschichten“ im Zusammenhang mit der jahre-
langen Prüfungsunfähigkeit kennen. Chronische 
Erkrankungen, schwierige familiäre Verhältnisse, 
psychische Krankheiten, Prüfungsangst, finan-
zielle Schwierigkeiten, bedrohte Aufenthaltser-
laubnis – die Hintergründe waren so vielfältig 
und vielschichtig wie das Leben. Mit fast allen 
Prüflingen konnte auf der Basis des gesetzlich 
geforderten strengen Maßstabes eine vergleichs-

weise Regelung gefunden werden, die ihnen 
eine ihrer persönlichen und gesundheitlichen 
Situation angemessene Möglichkeit eröffnete, 
die gesetzlich vorgesehenen drei Prüfungsver-
suche wahrzunehmen. Gleichzeitig aber wurde 
ein verbindliches Ende des Prüfungsverfahren 
vereinbart. Bis Ende 2010 konnten die meisten 
der „Dauerprüflinge“ ihre Prüfungsverfahren end-
gültig abschließen. Durch die strengere Prüfung 
der angegebenen Säumnisgründe konnte außer-
dem die Säumnisquote pro Prüfung von 25 % auf 
fast 10 % gesenkt werden.

Berufsgruppe Insgesamt darunter Ausländer

insgesamt männlich weiblich männlich weiblich

Ärzte 285 (283)  167 (177)  118 (106) 166 (168)  116(102)
Zahnärzte 42  (32) 24 (18) 18 (14) 23 (14) 18 (13)
Apotheker 13 (8) 4 (3) 9 (5) 2 (3) 5 (5)
Tierärzte 3 (6) 1 (2) 2 (4) 1 (1)  1 (2)
Psychologische  
Psychotherapeuten 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

An Ärzte, Zahnärzte, Apotheker und Tierärzte sowie an Psychologische Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 2010 erteilte Approbationen

(Werte in () aus 2009)

Berufsgruppe Insgesamt darunter Ausländer

insgesamt männlich weiblich männlich weiblich

Ärzte 737 (*657) 258 (*256) 479 (*401) 42 (*42) 62 (*39)
Zahnärzte  72 (150)  29 (62) 43 (88) 6 (15)  9 (5)
Apotheker  204 (*135) 63 (*32) 141 (*104) 5 (*4) 6 (*7)
Tierärzte 170 (143) 17 (18) 152 (125)  0 (4) 1 (3)
Psychologische  
Psychotherapeuten 127 (107) 32 (30) 95 (77) 1 (0) 3 (5)

Kinder- und Jugendlichen- 
psychotherapeuten 29 (32) 7 (7) 22 (25) 0 (0) 1 (0)

(Werte in () aus 2009)
* Wegen eines technischen Versehens wurden die Zahlen für 2009 zum Teil mehrfach erfasst und deswegen im Jahresbericht zu hoch an-
gegeben. In die Klammern wurde jetzt der korrekte Wert für 2009 eingetragen.
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Ärztliche Begutachtung

Durch das Referat Ärztliche Begutachtung 
und unter Einbeziehung von durchschnit-
tlich 179 externen ärztlichen Gutachter-

innen und Gutachtern werden insbesondere in 
den Rechtsgebieten Soziales Entschädigungs-
recht (SER), Schwerbehindertenrecht (SGB IX), 

Landespflegegeldgesetz (LPflGG), Asylbewer-
berleistungsgesetz (AsylbLG) sowie im Beamten-
recht medizinische Gutachten mit Untersuchung 
und Stellungnahmen, basierend auf zuvor einge-
holten bzw. beigebrachten ärztlichen Unterlagen, 
erarbeitet.

Rechtsgrundlage für die versorgungsmedizinische Sachverständigentätigkeit ist die Verord-
nung zur Durchführung des § 1 Abs. 1 und 3, des § 30 Abs. 1 und des § 35 Abs. 1 des Bundes-
versorgungsgesetzes (Versorgungsmedizin-Verordnung - VersMedV). Im Jahr 2010 sind be- 
reits drei Verordnungen zur Änderung dieser Versorgungsmedizin-Verordnung in Kraft getreten.

Die unvermindert hohe Auftragslage nach 
dem SGB IX und kontinuierlich nachge-
fragte fachärztliche Zusatzbegutachtung-

en für die Zentrale Medizinische Gutachtenstelle  
bei unbesetzten Arztstellen vor allem in den 
Fachrichtungen Allgemeinmedizin, Psychiatrie 
und HNO stellten in diesem Jahr eine besondere 
Herausforderung dar. Schwerpunktmäßig fort-
zuführen war neben der Gewinnung und qualifi-
zierten Einarbeitung von externen Gutachterin-
nen und Gutachtern somit auch die Akquisition 
von ärztlichen Kolleginnen und Kollegen für 
das LAGeSo.  Es gelang, für die Fachrichtung 
Allgemeinmedizin drei und die Psychiatrie zwei 
neue Kolleginnen einzustellen. Aufgrund der 
guten Teamarbeit im ärztlichen Bereich, im Lo-
gistikzentrum und im Schreibdienst des Refe-
rates konnten 2010 bei 130.400 (2009: 130.900) 
Auftragseingängen aus dem Referat Schwerbe-
hindertenrecht durch die ärztlichen Gutachter-
innen und Gutachter 10.370 (2009: 11.066) 
Gutachten mit Untersuchung und 117.107 (2009: 

131.091) Stellungnahmen nach Aktenlage im 
Schwerbehindertenrecht abgegeben werden. Die 
fachärztliche Kausalitätsbeurteilung im Sozialen 
Entschädigungsrecht umfasste 621 (2009: 669) 
Gutachten und 5.062 (2009: 4.158) Stellungnah-
men. Daneben wurden in diesem Rechtsgebiet 
zu Problematiken allgemeiner  Heil- und Krank-
enbehandlung, Zahnersatz und Kuren sowie Er-
satz- und Sachleistungen 1.555 (2009: 1.828) 
Gutachten erstellt. Die von der Berliner Bezirks-
verwaltung übermittelten Aufträge nach dem LP-
flGG umfassten 571 (2009: 604) Gutachten und 
1.973 (2.185) Stellungnahmen. Die von Berliner 
Behörden, den Behörden des Bundes bzw. aus 
anderen Bundesländern im Zusammenwirken mit 
der ZMGA in Auftrag gegebene Zusatzbegutach-
tung u.a. von Beamten und nach dem AsylbLG 
führte zu 229 kausalen Gutachten, 1.079 finalen 
Gutachten und 720 (2009: 455) Stellungnahmen. 
Die angestrebte durchschnittliche Bearbeitungs-
zeit von einem Monat konnte bezüglich der Zu-
satzbegutachtungen erreicht werden.

Vom Referat III B wird in der Regel jeweils 
nach Einholung aktueller medizinischer Be-
fundunterlagen für den anspruchsberech-

tigten Personenkreis der Beschädigten eine Kur-
begutachtung in Auftrag gegeben. Die Registratur 
von Auftragseingang und –ausgang erfolgt über 
das Logistikzentrum. Anschließend wird eine in-
terne fachärztliche Koordinierung bezogen auf 
die Festlegung der ärztlichen Fachdisziplin und 
hier in Abhängigkeit von der anerkannten Schädi-
gungsfolge sowie hinsichtlich der Notwendigkeit 
von Gutachtenerstellung nach Aktenlage bzw. 
mit Untersuchung der Bearbeitung vorangestellt. Diagnostik



Seite 54 Gesundheit     Zentrale Medizinische Gutachtenstelle

Zentrale Medizinische Gutachtenstelle (ZMGA)

Die ZMGA besteht seit 2008 und führt 
amts- und vertrauensärztliche Untersu-
chungen in der Regel auf Veranlassung 

von Behörden durch. Die Berliner Behörden 
sind somit die Hauptauftraggeber für die ZMGA. 
Daneben werden aber auch Gutachten für Be-
hörden des Bundes und der anderen Länder nach 

Beamtenstatusgesetz (BeamtStG), Landesbeamtengesetz des Landes Berlin, Landes-
beamtengesetze der anderen Bundesländer, Bundesbeamtengesetz (BBG), Beamtenver-
sorgungsgesetz (BeamtVG), Beihilfevorschriften des Landes Berlin und des Bundes, Ver-

schiedene Tarifverträge (BAT, BMT-G, TV-L, TvöD), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), 
Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Einkommensteuergesetz(EStG), Prüfungsordnungen der Univer-
sitäten, Hoch- und Fachschulen.

2010 wurden bei einer unverändert ho-
hen Auftragslage insgesamt 13.159 (2009: 
12.668) amts- und vertrauensärztliche 

Stellungnahmen durch die Gutachter/innen der 
ZMGA im Auftrag der Behörden des Landes Ber-
lin, des Bundes, anderer Bundesländer und im 
Auftrag einzelner Personen erstellt. Das stellt 
eine Steigerung zum Vorjahr in Höhe von 3,9 % 
dar. Diese Leistungssteigerung konnte durch eine 
verbesserte Arbeitsorganisation erreicht werden. 
Leider ist es im Jahr 2010 nicht gelungen ist, wei-
tere ärztliche Gutachter/innen für eine Tätigkeit in 
der ZMGA zu gewinnen und die offenen Stellen 
im ärztlichen Bereich zu besetzen. 

Im Vordergrund der Organisationsentwicklung 
stand 2010 insbesondere die Verbesserung der 
telefonischen Erreichbarkeit und der Auskunfts-
fähigkeit im Bereich der Zentralen Anmeldung der 
ZMGA für die auftraggebenden Behörden und für 
die zu untersuchenden Personen. In den ersten 
beiden Jahren des Bestehens der ZMGA zeigte 
sich, dass für die Bewältigung der vielen täg- 

unterschiedlichen Rechtsgrundlagen sowie Be-
scheinigungen für Privatpersonen zum Beispiel 
zu Fragen von Prüfungs(un)fähigkeiten bei Stu-
denten, zur Vorlage beim Finanzamt nach den 
Vorschriften des § 33 Einkommensteuergesetz 
oder im Zusammenhang zu Fragen der gesund-
heitlichen Eignung bei Adoptionen gefertigt.

lichen Anfragen per Telefon, per Fax oder auch 
per Mail und für die Abfertigung der zu Untersu-
chungen erschienenen Personen mehrere qualifi-
zierte Verwaltungsmitarbeiter/innen im Anmelde-
bereich zur Verfügung stehen müssen. Aufgrund 
einer Analyse des tatsächlich bestehenden Be-
ratungs- und Abfertigungsbedarfs wurde die An-
zahl der Arbeitsplätze im Bereich der Zentralen 

Bei Entscheidung für eine Begutachtung erfolgte 
die Einladung des Beschädigten durch die Kol-
leginnen der Anmeldung. Ihnen obliegt ggf. die 
Organisation einer Beförderungsmöglichkeit für 
den Beschädigten durch Taxi oder Krankentrans-
port, sofern dieser aufgrund seiner gesundheit-
lichen Beeinträchtigung nicht in der Lage ist, un-
ter Inanspruchnahme des ÖPNV das LAGeSo zu 

erreichen. Auch die Durchführung einer Funk-
tionsdiagnostik liegt in ihren Händen. Im Rahmen 
der fachärztlichen Begutachtung schließlich sind 
Heil- und Gegenanzeigen der Kur zu berücksich-
tigen. Es ist u.a. hinsichtlich Kurnotwendigkeit, 
Kurfähigkeit, Reise- oder Kurdauerbegleitung zu 
prüfen. Nach Abschluss des Gutachtens erfolgt 
eine prüfärztliche Qualitätssicherung.

Untersuchung ZMGA
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Das Landesverwaltungsamt des 
Landes Berlin sendete einen 
Auftrag zur Untersuchung eines 

Beamten aufgrund der geltenden Beihil-
fevorschriften. Der Beamte hatte dort die 
Anerkennung der Beihilfefähigkeit der Kos- 
ten für eine geplante Sanatoriumsbehand-
lung beantragt. Der Gutachter stellte im 
Ergebnis der körperlichen Untersuchung 
und der Auswertung der vorliegenden 
und von dem Beamten zur Untersuchung 
mitgebrachten ärztlichen Unterlagen und 
Befundberichte der behandelnden Ärztin-
nen und Ärzte fest, dass die beabsichtigte 
Sanatoriumsbehandlung medizinisch not-
wendig ist und nicht durch eine andere 
Behandlung mit gleicher Erfolgsaussicht 
ersetzt werden konnte.

Das Ergebnis wurde dem Landesver-
waltungsamt des Landes Berlin in einer 
gutachterlichen Stellungnahme mitgeteilt, 
das daraufhin einen entsprechenden Be-
scheid für den betreffenden Beamten 
erteilte.

Untersuchung ZMGA

Anmeldung von vier auf sechs Plätze er-
weitert und Verwaltungsmitarbeiterinnen 
für diese Tätigkeit geschult. Im Ergebnis 
konnte im Jahr 2010 eine spürbare Ver-
besserung im Bereich der Anmeldung er-
reicht werden. 

Gesundheit
gestalten
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Das LAGeSo ist neben der Ausländerbehörde 
Ansprechpartner für Asylbewerber und Spät-
aussiedler, die nach Berlin kommen. Neben 
Hilfe- und Beratungsaufwendungen, wer-
den Leistungen zur Sicherung des Lebens- 
unterhalts während der Dauer des Asylver-
fahrens bis hin zur Unterbringung gestellt. 
Ferner gehört es zu den Aufgaben des  
LAGeSo dafür zu sorgen, dass die Interessen 
und Bedürfnisse von alten, behinderten und 
pflegebedürftigen Menschen, die in Heimen 
untergebracht sind, beachtet und geschützt 
werden. Als Rehabilitierungsbehörde des Lan-
des Berlin ist das LAGeSo zuständig für die be-
rufliche und verwaltungsrechtliche Rehabiltie-
rung von Verfolgten des DDR-Regimes und für 
die Gewährung der Kapitalentschädigung und 
Opferrente für ehemalige politische Häftlinge 
der ehemaligen DDR.

Soziales

Seite 57
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Zentrale Beratungsstelle für Aussiedler 
und jüdische Zuwanderer

Die Zentrale Beratungsstelle hat die Auf-
gabe, dem Land Berlin zugewiesenen 
Spätaussiedlern und jüdischen Zuwander-

ern die Eingliederung zu erleichtern. Zum Aufga-
benkreis der Beratungsstelle gehören die soziale 

Nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG) ist Spätaussiedlern die Eingliederung in das 
berufliche, kulturelle und soziale Leben in der Bundesrepublik Deutschland zu erleichtern. Das 
Aufnahmeverfahren für jüdische Zuwanderer basiert auf der Grundlage der Beschlüsse der In-

nenmininsterkonferenz (IMK). Danach erhält dieser Personenkreis nach dem Aufenthaltsgesetz eine 
Niederlassungserlaubnis oder eine Aufenthaltserlaubnis.

Vom Tag der Aufnahme im Übergangs-
wohnheim bis zum Bezug der eigenen 
Wohnung -im Durchschnitt sind es drei 

Monate- werden Spätaussiedler sowie jüdische 
Zuwanderer sozialpädagogisch beraten und be-
treut. Die bisherige Aufnahmeeinrichtung des 
Landes Berlin für Spätaussiedler - ZAB - in 
Marienfelde wurde zum 30.06.2010 geschlos-
sen. Neu ankommende Spätaussiedler werden 
seitdem im Wohnheim des Internationalen Bund 

Beratung zu allen integrationsrelevanten Themen 
sowie die bedarfsorientierte Unterstützung in ver-
schiedenen Lebenslagen, insbesondere auch bei 
der Suche und Anmietung von eigenem Wohn-
raum.

Wohnungsvermittlung für Spätaussiedler nach Bezirken / Anzahl der Personen 
Jahresvergleich 2001 bis 2010

Anzahl der Wohnungen Anzahl der Personen

Bezirke 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mitte-Tiergarten- 
Wedding 55 12 33 11 27 16 10 15 6 1 95 34 65 23 54 34 19 30 12 1

Friedrichshain- 
Kreuzberg 22 17 12 15 4 4 8 3 3 0 31 30 23 25 10 10 24 7 12 0

Prenzlauer Berg- 
Weißensee-Pankow 24 12 12 17 10 4 2 0 0 0 82 26 29 38 22 12 2 0 0 0

Charlottenburg- 
Wilmersdorf 9 13 13 7 14 1 3 6 1 1 12 26 18 12 23 1 5 6 1 1

Spandau 166 139 157 143 207 56 40 7 11 9 325 314 374 322 450 109 70 34 20 14

Zehlendorf- 
Steglitz 32 17 24 19 11 8 2 6 8 3 72 36 38 37 21 15 4 19 15 6

Tempelhof- 
Schöneberg 128 153 93 121 82 63 44 13 27 3 219 311 180 232 210 127 75 27 55 5

Neukölln 102 69 55 46 37 8 13 13 2 1 187 147 114 79 72 17 24 20 3 1

Treptow- 
Köpenick 48 14 9 10 31 1 1 0 0 4 120 36 28 23 74 1 1 0 0 9

Marzahn- 
Hellersdorf 160 172 158 177 205 55 38 38 10 14 295 412 335 402 466 108 79 84 24 28

Lichtenberg- 
Hohenschönhausen 126 96 54 94 94 25 22 12 9 10 228 238 124 233 241 64 55 27 23 20

Reinickendorf 60 59 64 48 28 14 8 4 3 4 112 134 135 107 63 22 13 13 7 12

Insgesamt 932 773 684 708 750 255 191 117 80 50 1778 1744 1463 1533 1706 520 371 267 172 97

im Trachenbergring in Marienfelde untergebracht. 
Dieses Wohnheim war auch schon früher in ver-
einzelten Fällen eine Unterbringungseinrichtung 
für Spätaussiedler, so dass - insbesondere auch, 
um den Spätaussiedlern unnötige Wege zu er-
sparen - die Beratung dieses Personenkreises  
durch die Sozialarbeiter im Wohnheim durch-
geführt wird. Die Beratungstätigkeit des Sozial- 
dienstes im LAGeSo für Spätaussiedler ein-
schließlich der bekannten Beraterinnen besteht 
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Die Familie L. reiste als größerer Fami-
lienverband ein. Dieser bestand aus den 
Eltern, vier erwachsenen Söhnen und 

einer Tochter. Ein Sohn war noch unter 25 Jahre, 
so dass er bei der Wohnungssuche dem Haus-
halt der Eltern zugerechnet werden musste. Bei 

Zentrale Aufnahmeeinrichtung /  
Leistungsstelle für Asylbewerber

Asylsuchende Menschen melden sich in 
Berlin in der Zentralen Aufnahmeeinrich-
tung. Hier werden sie zur Durchführung 

ihres Asylverfahrens entweder in Berlin aufge-
nommen oder in ein von der Verteilungsstelle 
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) ermitteltes anderes Bundesland weiter-

geleitet. Bei Durchführung des Asylverfahrens 
in Berlin, wird die materielle Lebensgrundlage 
der Flüchtlinge (Unterkunft, Ernährung, Beklei-
dung, Hygienebedarf, persönlicher Bedarf sowie 
medizinische Versorgung) durch die Zentrale 
Leistungsstelle für Asylbewerber sichergestellt.

Soziales

jedoch weiter. Durch die Änderung des Wohnort-
zuweisungsgesetzes (WoZuG) besteht für Spät-
aussiedler nicht mehr die Verpflichtung, ihren 
Wohnsitz an einem zugewiesenen Ort zu nehmen, 
sondern sie können frei entscheiden, wo in der 
Bundesrepublik Deutschland sie zukünftig leben 
möchten. Hierzu besteht ein hoher Beratungs- 
bedarf bei Spätaussiedlern, die sich für Familien-
angehörige informieren möchten.

zwei anderen Söhnen reisten die Ehefrauen und 
Kinder nach, nachdem der Deutschkurs erfolg- 
reich absolviert war. Die Tochter reiste mit Kind 
ein. Für alle Kinder wurde die ärztliche Untersu-
chung für den Kita- bzw. Schulbesuch terminiert 
und anschließend die jeweilige Anmeldung für 
Kita und Schule vorbereitet. Ein Sohn wartete 
noch auf seine Ehefrau und die beiden Kinder. 
Da nicht absehbar war, wann die Erlaubnis zur 
Einreise erteilt würde, war mit dem Familienver-
band zu entscheiden, ob es sinnvoller wäre, im 
Rahmen der Wohnungssuche sofort eine kleine 
Wohnung für diesen Sohn zu suchen, oder ob 
eine Unterbringung im Wohnheim bis zur Ankunft 
angezeigt wäre. Der Familienverband lebt heute 
in Reinickendorf.

Wohnungsvermittlung für Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler  
Anzahl der vermittelten Personen bzw. Wohnungen 2001 - 2010
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Frau O. und ihre Tochter sind Asylfolgean-
tragstellerinnen. Sie legen ein Schreiben 
der GEZ vor, in dem Gebühren für die ver-

gangenen 2 Jahre gefordert werden. Frau O. ist 
vor zwei Jahren von der Ausländerbehörde ab-
geschoben worden und hatte daher - verständ-
licherweise - keine Möglichkeit, eine ordnungs-
gemäße Abmeldung bei der GEZ vorzunehmen. 
Nachdem sie erneut einen Asylantrag gestellt 
und sich polizeilich gemeldet hat, erhielt sie den 
Gebührenbescheid. Nach Intervention des Sozial- 

Soziales     Zentrale Aufnahmeeinrichtung

Die Tätigkeiten der Zentralen Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber basieren auf den recht-
lichen Vorschriften des Asylverfahrensgesetzes (AsylVfG) sowie des Aufenthaltsgesetzes 
(AufenthG). Der materiellen Versorgung der Flüchtlinge durch die Zentrale Leistungsstelle liegt 

das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zugrunde.

Das Jahr 2010 zeichnete sich durch eine 
bundesweite Steigerung der Zahl der 
Asylbewerber um etwa 50 % im Vergleich 

zum Jahr 2009 aus. Beim Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge wurden insgesamt 41.332 
Asylerstanträge gestellt, 13.683 mehr als im Vor-
jahr. 16 % aller Asylbewerber erhielten 2010 die 
Rechtsstellung eines Flüchtlings nach der Gen-
fer Kommission. Der Bundesminister des Innern 
erklärte hierzu, dass Asyl und Flüchtlingsschutz 
in Deutschland einen hohen Stellenwert haben 
und politisch Verfolgte darauf vertrauen kön-
nen, in Deutschland eine sichere Aufnahme zu 
finden, wenn sie als Asylbewerber oder Flücht-
linge im Sinne der Genfer Konvention anerkannt 
werden. Waren in der ersten Jahreshälfte 2010 
die Herkunftsländer Afghanistan, Irak und Iran 
Spitzenreiter in der “Top-Ten-Liste”, kamen ab 
Juli verstärkt Zugänge aus Serbien und Mazedo-
nien hinzu, die am Jahresende auf den Plätzen 3 
und 5 der Hauptherkunftsländer rangierten. Die 
Steigerung der Antragszahlen aus diesen beiden 
Ländern stand zeitlich versetzt im Zusammen-
hang mit der Möglichkeit, seit Ende 2009 visafrei 
in EU-Staaten einzureisen.

In Berlin haben 2010 1.963 Flüchtlinge Asyl 
beantragt und damit 613 Personen (45,5 %) 
mehr als 2009. Die Gesamt-Vorsprachen in der 
Zentralen Aufnahmeeinrichtung für Asylbewer-
ber lagen 2010 bei 4.228 Personen gegenüber 
3.896 im Jahr 2009. Wie bereits in den Vorjahren, 
sind es jedoch Flüchtlinge aus Vietnam und der 
Russischen Föderation, hier hauptsächlich aus 
Tschetschenien, die Platz 1 und 2 der Haupt-
herkunftsländer bilden. Durch den auch in Berlin 

ab der zweiten Jahreshälfte hohen Zugang von 
Asylbegehrenden aus Serbien rangierte dieses 
Herkunftsland - wie bundesweit - auf Platz 3.

Insbesondere der Personenkreis der Asylbegeh-
renden aus Serbien spricht in größeren Familien-
verbänden vor, von denen einige Familienmit-
glieder bereits Ende der 1980ziger bzw. frühen 
1990ziger Jahre, während der Balkankrise, ein 
Asylverfahren in der Bundesrepublik, oft als 
Kinder mit den Eltern, durchgeführt haben und 
zwischenzeitlich in die Heimat zurückgekehrt 
waren. Diese erneuten Antragstellungen wer-
den als Asylfolgeverfahren vom Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge geprüft und bei Vorlie-
gen asylrelevanter Umstände durchgeführt. Die 
Leistungsgewährung für diesen Personenkreis 
obliegt von Beginn an der Zentralen Leistungs-
stelle für Asylbewerber. Bei Ausstellung einer 
Aufenthaltsgestattung durch das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge besteht auch hier die 
Möglichkeit zum Anmieten eigenen Wohnraums, 
sofern die sozialhilferechtlichen Voraussetzung-
en vorliegen. Etwa die Hälfte aller von der Zent-
ralen Leistungsstelle für Asylbewerber betreuten 
Menschen lebte 2010 in eigenen Wohnungen. 
Die durchschnittliche Dauer der Wohnungssuche 
bis zum Abschluss eines Mietvertrages betrug 
14 Wochen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Leistungsstelle und des Sozialdienstes ste-
hen hier unterstützend zur Seite, indem sie Miet- 
angebote so schnell wie möglich prüfen und 
bearbeiten, damit ein Wohnungsangbot nicht  
durch Verfristung durch den Vermieter anderwei-
tig vergeben wird.

dienstes konnte der GEZ verdeutlicht werden, 
dass hier kein Verschulden der Antragstellerin 
vorliegt und eine Einforderung der Gebühren auf-
grund der fehlenden Abmeldung eine unbillige 
Härte darstellen würde. Die Tochter besucht das 
Gymnasium und hatte aufgrund der Zeit zwischen 
Abschiebung und Wiedereinreise einige Lücken 
im Lehrstoff. Über einen gemeinnützigen Verein 
konnte eine kostenlose Nachhilfe organisiert wer-
den, um den Besuch des Gymnasiums weiter zu 
ermöglichen.
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Hauptherkunftsländer der Asylbewerber in Berlin (Personen) im Jahr 2010  
im Vergleich zu den Vorjahren

Soziales

Soziales     Rückkehr und Weiterwanderung

Rückkehr- und Weiterwanderungsberatungsstelle

Die Rückkehr- und Weiterwanderungsber-
atungsstelle führt seit 1996 die Rückkehr-
programme der Bundesregierung REAG 

(Reintegration and Emigration Programme for 
Asylum-Seekers in Germany) und GARP (Gov-
ernment Assisted Repatriation Programme) im 
Auftrag der Bezirksämter von Berlin durch. Zur 
Aufgabe gehört auch die Hilfestellung bei der Be-
schaffung von Pässen und Reisedokumenten zur 
Erfüllung ausländerrechtlicher Pflichten.

Die Rückkehr- und Weiterwanderungsbe-
ratung arbeitet auf der Grundlage der jähr-
lich durch Bund und Länder abgestimmten 

Rückkehrprogramme REAG und GARP und wird 
im Namen und zu Lasten der bezirklichen Kosten-
träger ermächtigt, die Ausreisen zu organisieren.

Ein Netzwerk an Kontakten zu den be-
zirklichen Sozial- und Jugendämtern, dem 
Landesamt für Bürger- und Ordnungs-

angelegenheiten, den Auslandsvertretungen 
und der International Organisation for Migration 
(IOM) dient dazu, Ausreisewillige zielführend 
begleiten zu können. Das Projekt ZIRF-Coun-
selling unterstützt diese Tätigkeit. ZIRF ist die 
Zentralstelle für die Informationsvermittlung zur 
Rückkehrförderung, ein datenbankgestütztes 
Auskunftssystem über die Lebensbedingungen in 
den Heimatländern. 

Im Jahr 2010 wurden 305 Personen (2009: 285) 
beraten sowie 315 (2009: 230) Anträge auf frei-
willige Ausreise entgegengenommen. Es sind  

Ausreisen 2010 
Häufigste Zielstaaten

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Vietnam Russische 
Föd. Serbien Afghanistan Iran Irak Türkei Palästinenser Libanon Mazedonien

2010 459 319 260 223 96 78 75 50 44 43

2009 363 234 nicht in TOP-Liste 133 46 64 52 51 33 nicht in TOP-Liste

2008 378 174 nicht in TOP-Liste nicht in TOP-Liste 31 58 50 55 54 nicht in TOP-Liste

2007 231 117 nicht in TOP-Liste nicht in TOP-Liste nicht in TOP-Liste 88 55 36 nicht in TOP-Liste

2006 156 137 nicht in TOP-Liste nicht in TOP-Liste nicht in TOP-Liste 33 68 nicht in TOP-Liste

Zielstaat Anzahl 2010

Vietnam 49

Serbien 43

Russische Föderation 13

Ukraine 8

Kosovo 7

Moldau 7

Rumänien 7

Bosnien und Herzegowina 6

Lettland 6

Irak 5

Mazedonien 5

Hunduras 4

Iran 4

Syrien 4

Türkei 4

Aserbaidschan 3

Bulgarien 3

Armenien 2

China 2

Kasachstan 1

Kenia 1

Kolumbien 1

Mongolei 1

Montenegro 1

Nepal 1

Nicaragua 1

Nigeria 1

Slowakische Republik 1

(...) (...)

Gesamt 211
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Eine vierköpfige Familie will  2010 in die 
russische Förderation nach Irkutsk aus- 
reisen. Der Antrag auf Förderung der 

Ausreise wird in der Rückkehr- und Weiterwan-
derungsberatungsstelle gestellt. Das als Kosten-
träger zuständige Bezirksamt bescheinigt die Mit-
tellosigkeit der Familie und sagt die Übernahme 

Soziales     Rückkehr und Weiterwanderung

Berliner Unterbringungsleitstelle

Die Berliner Unterbringungsleitstelle 
(BUL) stellt den Fachbereichen Soziales 
der Berliner Bezirksämter und den Leis-

Rahmenvereinbarung zur Berliner Unterbringungsleitstelle zwischen den Bezirksämtern von 
Berlin und dem LAGeSo.

insgesamt 212 (2009: 179) Personen ausgereist, 
eine Steigerung von über 18%. Zusätzlich wur-
den 120 (2010: 142) Personen bei der Beschaf-
fung von Passdokumenten unterstützt.

der entstehenden Kosten zu. Sind alle Vorausset-
zungen wie die Vorlage gültiger Reisedokumente 
erfüllt, wird die Organisation der Ausreise durch 
die Rückkehrberatungsstelle in Abstimmung mit 
IOM konkret organisiert. Die Eltern erhalten nach 
dem REAG-Programm je 200 € und die Kinder je 
100 € Reisebeihilfe. Neben der Reisebehilfe er-
hält die Familie eine Starthilfe in Höhe von 400 € 
für jeden Erwachsenen und 200 € für jedes Kind. 
Ein Flug wird gebucht. Die Familie erhält die Rei-
se- und Starthilfe vor der Ausreise ausgezahlt 
und reist in ihr Heimatland zurück.

Ausreisen 2010 
Häufigste Zielstaaten

tungsstellen des LAGeSo Unterkunftsplätze zur 
Unterbringung von deutschen und ausländischen 
Obdachlosen und Flüchtlingen zur Verfügung.
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Soziales

Soziales     Unterbringungsleitstelle

Flüchtlinge werden vorrangig in vertrags-
gebundenen Gemeinschaftsunterkünften 
untergebracht. In diesem Unterkunftsseg-

ment muss die BUL aktiv neue Unterkünfte ak-
quirieren, wenn mehr Flüchtlinge nach Berlin 
kommen und untergebracht werden müssen. 
Das ist 2010 erstmalig seit vielen Jahren der Fall 
gewesen. Die Platzkapazitäten der BUL wurden 
2010 von 1.426 Unterkunftsplätzen in sechs Ge-

meinschaftsunterkünften auf 2.469 Plätze in 11 
Gemeinschaftsunterkünften deutlich ausgeweitet. 

Im Segment der vertragsfreien Unterkünfte wer-
den vorrangig deutsche, aber auch ausländische 
Obdachlose untergebracht. In diesem Segment 
stieg die Belegungskapazität von 5.177 (Stand 
01.01.2010) auf 5.430 Unterkunftsplätze. 

Im Alltagsgeschäft zeigt sich immer wieder, 
dass die Suche nach geeigneten Objekten 
für eine Unterbringung von ausländischen 

Flüchtlingen eine Standortfrage ist und die Ab-
stimmung mit Nachbarschaft und Institutionen 
des Umfeldes eine intensive Koordination aller 
Beteiligten erfordert. Es wird stets angestrebt 
die Belastungen für alle betroffenen Menschen 
möglichst gering zu halten und zu erreichen, dass 
sich die Einrichtungen im Stadtgebiet einfügen.

Ein Beispiel hierfür bildet die ehemalige Zentrale 
Aufnahmestelle für Aussiedler (ZAB) in Marien-
felde. In Bezug auf diese Einrichtung war auf  

Grund der stark zurück gegangenen Zugangs-
zahlen im Bereich der Spätaussiedler die Schließ-
ung beschlossen worden. Tatsächlich war die 
Einrichtung auch von Juli bis Oktober 2010 nicht 
belegt. Eine Öffnung für Asylbewerberinnen und 
Asylbewerber wurde jedoch bereits im Novem-
ber erforderlich, da alle anderen Unterkünfte voll 
belegt waren. Die geschaffenen 250 Plätze sind 
seit dem lückenlos mit Flüchtlingen belegt. Mit 
Anwohnern und im Umfeld tätigen Organisatio-
nen wurde eine Nachbarschaftskonferenz durch-
geführt, die dazu führte, dass die einquartierten 
Flüchtlinge sich gut einleben konnten. 

Kapazitätsentwicklung und Belegung vertragsgebunder  
Gemeinschaftsunterkünfte (GU) des LAGeSo in 2010
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Geschütztes Marktsegment

Das Geschützte Marktsegment wurde eingerichtet, um Personen, die von Wohnungslosigkeit 
bedroht bzw. betroffen sind, zu helfen und ihnen die Eingliederung in ein geregeltes Leben zu 
ermöglichen.

Mit dem Kooperationsvertrag “Geschütztes Marktsegment” zwischen dem Landesamt für Ge-
sundheit und Soziales (LAGeSo), den Bezirksämtern von Berlin und den beteiligten Woh-
nungsunternehmen werden die Bedingungen geregelt, unter denen Wohnungen angeboten, 

vermittelt und für Mieter dauerhaft gesichert sowie Schadensfälle reguliert werden. Die Zentrale Koor-
dinierungsstelle - Zeko - ist beim LAGeSo angesiedelt.

Seit 1993 unterstützt das Geschützte 
Marktsegment in Kooperation mit den 
Vertragspartnern Menschen bei der An-

mietung neuen Wohnraumes, die von Woh-
nungslosigkeit bedroht oder bereits wohnungslos 
sind. Ziel ist, hilfebedürftigen Menschen mit ei-
genem Wohnraum zu versorgen und damit wie-
der in die Gesellschaft zu integrieren. Durch die 
enge Zusammenarbeit aller Vertragspartner kon-
nten 2010 1.057 Haushalte mit Wohnraum ver-
sorgt werden (2009: 1.163). Der überwiegende 
Bedarf besteht bei 1-Personenhaushalten. Es ist 
jedoch auch ein stetiger Anstieg im Mehrzimmer-
bereich wahrzunehmen. Der leichte Rückgang 
an vermittelten Wohnungen ist der allgemeinen 
Entwicklung am Wohnungsmarkt geschuldet. Da-
durch gerät auch das Geschützte Marktsegment 
zunehmend unter Druck, nicht genug passende 
Wohnungen zur Verfügung stellen zu können. 

Frau M. steht kurz vor der Räumung ihrer 
Wohnung. Aufgrund entstandener Miet-
schulden ist es ihr nicht möglich, sich auf 

dem freien Wohnungsmarkt eine Wohnung an-
zumieten. Bei dem, in ihrem Wohnort zuständigen 
Bezirksamt - Fachstelle Geschütztes Marktseg-
ment - bittet sie um Beratung und Unterstützung. 
Nach einer positiven sozialpädagogischen Pro-
gnose, die die Wohnfähigkeit bescheinigt, wird 
Frau M. die Marktsegmentberechtigung erteilt. 
Mit dieser kann sie sich bei den Wohnungsun-
ternehmen (Vertragspartner) um eine angemes-
sene Wohnung bewerben. Da Frau M. Transfer-
leistungen vom JobCenter bezieht, muss sie ein 
entsprechendes Wohnungsangebot beim Job-
Center vorlegen, um die Übernahme der Mietkos-
ten zu beantragen. Nach Vorlage der nötigen Un-
terlagen beim Wohnungsunternehmen kann Frau 
M. eine Wohnung anmieten.

Der Verband Berlin-Brandenburgischer Woh-
nungsunternehmen und das LAGeSo versuchen 
daher laufend neue Vertragspartner zu gewin-
nen. Zum Europäischen Jahr für die Bekäm-
pfung von Armut und Sozialausschluss wurde der 
Europäischen Kommission im März 2010 eine 
Studie zum Thema “Zusammenhänge zwischen 
Arbeits- und Wohnungsmarktentwicklung und un-
sicheren Wohnverhältnissen in Ländern der EU” 
vorgelegt, an der die Zentrale Koordinierungs-
stelle des Geschützten Marktsegments beteiligt 
war. Diese Untersuchung wurde von UrbanPlus 
Droste & Partner durchgeführt. Beteiligt waren 
sechs europäische Staaten (Deutschland, Por-
tugal, Niederlande, Schweden, Ungarn und das 
Vereinigte Königreich). Für Deutschland wurde 
neben einem anderen Projekt aus Karlsruhe das 
Geschützte Marktsegment in Berlin als positives 
Beispiel einer guten Praxis vorgestellt.
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Heimaufsicht

Die Heimaufsicht wirkt daraufhin, dass die 
Würde sowie die Interessen und Bedürf-
nisse von älteren, pflegebedürftigen oder 

behinderter volljähriger Menschen in betreuten 
Wohnformen geachtet und geschützt werden. 
Eine angemessene Lebensgestaltung, eine hohe 
Lebensqualität und eine fachgerechte Betreuung 

sollen gesichert und Gefahren abgewendet wer-
den. Dies geschieht durch Information und Be-
ratung von Bewohner/innen, Bewohnerbeiräten 
und -fürsprechern, Angehörigen, Pflegekräften 
und Betreibern von Einrichtungen sowie durch 
regelmäßige Überwachung der Einrichtungen.

Am 01.07.2010 ist in Berlin das neue Wohnteilhabegesetz (WTG) in Kraft getreten. Mit dem 
WTG wurde das bisherige “Bundes-” Heimgesetz abgelöst, da 2006 im Rahmen der Föderalis-
musreform die Gesetzgebungskompetenz für das Heimrecht auf die Bundesländer übertragen 

wurde. 

Mit dem Wohnteilhabegesetz wird nun- 
mehr auch dem besonderen Schutzbedürf-
nis von Bewohner/innen von Wohnge-

meinschaften Rechnung getragen, die im alten 
Heimgesetz keine Berücksichtigung fand, aber in-
zwischen als weit verbreitete Wohnform für viele 
Menschen eine Alternative zu einer stationären 
Einrichtung darstellt. 

So sind ambulante Pflegedienste nunmehr ver-
pflichtet, die Pflegewohngemeinschaften zu mel-
den, in denen sie als Erbringer von Pflege- und 
Betreuungsleistungen tätig sind. Aufgrund dieser 
Meldepflicht wurden von den Pflegediensten bis 
Ende des Jahres rund 400 Pflegewohngemein-
schaften in Berlin gemeldet. Darüber hinaus fin-
det das Wohnteilhabegesetz Anwendung auf die 

rund 380 Wohngemeinschaften für behinderte 
oder seelisch erkrankte Menschen. 

Da es sich bei einer Wohngemeinschaft um einen 
privat genutzten Wohnraum handelt, findet dort 
im Gegensatz zu den stationären Einrichtung-
en keine regelmäßige Prüfung durch die Heim-
aufsicht statt. Die Heimaufsicht wird in einer 
Wohngemeinschaft nur dann tätig, wenn sich Be-
wohner/innen oder deren Angehörige über den 
Leistungserbringer beschweren oder berechtigte 
Zweifel an der Aufbaustruktur und der Vertrags-
gestaltung der Wohngemeinschaft bestehen. 

So überprüfte die Heimaufsicht im zweiten Halb-
jahr 2010 bereits 21 Wohngemeinschaften und 
ging acht Beschwerden aus Wohngemeinschaf-

Die von der Heimaufsicht zu überwachenden Einrichtungen 2006 - 2010

jeweils zum 31.12. 2006 2007 2008 2009 2010

Pflegeheime: 282 294 294 295 295

Kurzzeitpflege:                               32 32 30 32 32

Tagespflege:                                  55 60 62 68 77

Hospize:                                           7 8 8 10 10

Behinderteneinrichtungen:           125 130 134 136 140

Übergangswohnheime für psychisch Kranke:  8 8 8 7 7

Altenheime:                                      9 5 5 5 5

Altenwohnheime:                              2 4 4 5 9

Seniorenwohnhäuser:                       9 9 9 9 4

529 550 554 567 579
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Eine blinde Bewohnerin wird von den 
Bewohnerinnen und Bewohnern ihrer 
Einrichtung zur Vorsitzenden des Be-

wohnerbeirats gewählt.  Die Heimaufsicht kon-
nte den Einrichtungsträger davon überzeugen, 
der Bewohnerin eine Vorlesekraft zur Verfügung 

zu stellen, damit diese 
ihre Funktion als Vor-
sitzende des Bewohn-
erbeirats wahrnehmen 
kann. Nach der Heim-
mitwirkungsverordnung 
hat der Träger dem Be-
wohnerbeirat die zur Er-
füllung seiner Aufgaben 
erforderlichen Mittel zur 
Verfügung zu stellen und 
die angemessenen Kos-
ten zu tragen. 

Anzahl Einrichtungen - Statistik der  
Prüfungen und Beschwerden 2006 - 2010

ten nach. In einem Fall stellte die Heimaufsicht 
fest, dass eine Wohngemeinschaft aufgrund 
der Aufbaustruktur nicht die Kriterien für eine 
Wohngemeinschaft erfüllt und diese als kleine 
stationäre Einrichtung anzusehen ist. 

Ein besonderer Arbeitsschwerpunkt der Heimauf-
sicht ist die Überwachung von 579 Pflege- und Be-
hinderteneinrichtungen mit über 38.800 Plätzen 
durch anlassbezogene (z.B. bei Beschwerden) 
und wiederkehrende Prüfungen. Die teil- und 
vollstationären Einrichtungen werden von der 
Heimaufsicht regelmäßig aufgesucht und auf die 
Sicherstellung der Mindeststandards sowie die 
Einhaltung der Grundlagen der Struktur- und Pro-
zessqualität überprüft. In Abstimmung mit dem 
Medizinischen Dienst der Krankenversicherung 
Berlin-Brandenburg (MDK) soll jede Pflegeein-
richtung mindestens einmal im Jahr überprüft 
werden. 

2010 führte die Heimaufsicht zwei Sonderprüfung- 
en zu den Themen “Sauberkeit” und “Umgang 
mit Medikamenten” durch. Insgesamt wurden 35 
Einrichtungen unangemeldet aufgesucht. In vier 
Einrichtungen lagen erhebliche Mängel in Bezug 
auf Sauberkeit und Hygiene vor worüber die Ge-
sundheitsämter informiert werden mussten. Im 
Umgang mit Medikamenten wurden in vier Ein-
richtungen geringfügige Mängel, allerdings in 
einer Einrichtung erhebliche Mängel festgestellt. 

Nach Feststellung von Mängeln wird der Ein-
richtungsträger durch die Heimaufsicht zunächst 

beraten und eine angemessene Frist zur 
Mängelbeseitigung eingeräumt. Wenn der Ein-
richtungsträger die Mängel nicht fristgerecht besei- 
tigt , kann die Heimaufsicht als Ordnungsbehörde 
die Beseitigung von Mängeln gebührenpflichtig 
anordnen. Bei sehr schwerwiegenden Mängeln 
kann die Heimaufsicht anordnen, dass der Ein-
richtung bis zur Mängelbeseitigung untersagt ist, 
neue Bewohner/innen aufzunehmen (sog. Bele-
gungsstopp).

2010 wurden in 447 Einrichtungen 508 Prüfung-
en durchgeführt (2009: in 420 Einrichtungen 486 
Prüfungen). 

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt - neben der 
Überwachung von Einrichtungen - ist die allge-
meine Beratung durch die Heimaufsicht. Es wur-
den 2.152 (2009:1.915) Beratungen, schriftlich, 
telefonisch (auch anonym), bei Besuchen in der 
Dienststelle oder in den Einrichtungen vor Ort 
durchgeführt. Sie betrafen die Erstberatung für 
potenzielle Betreiber von betreuten Wohnformen, 
aber auch Fragen von Bewohner/innen und An-
gehörigen zu Verträgen und Entgelten von Pflege- 
und Betreuungsleistungen, Personalausstattung-
en in Einrichtungen, Mitwirkungsrechten von 
Bewohnerbeiräten bzw. Bewohnerfürsprecherin-
nen und -fürsprechern, Wohngemeinschaften 
sowie sehr viele Fragen zum neuen Wohnteil-
habegesetz.
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Integrationsamt

Das Integrationsamt - das Amt für die 
Sicherung der Integration schwerbe-
hinderter Menschen im Arbeitsleben - ist 

Ansprechpartner in allen Fragen des Berufsle-
bens schwerbehinderter Menschen. Die wichtig-

Der gesetzliche Auftrag an das Integrationsamt ist im Schwerbehindertenrecht - Sozialgesetz-
buch - Neuntes Buch - (SGB IX) Teil 2 wie folgt festgelegt:

Erhebung und Verwendung der Ausgleichsabgabe
Begleitende Hilfe für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben
Besonderer Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen
Aufklärungs-, Schulungs- und Bildungsmaßnahmen für das betriebliche Integrationsteam

Seit 2009 gehört zu den Aufgaben der Berufsbegleitung auch die Unterstützte Beschäftigung. 
Behinderte Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf werden in Betrieben individu-
ell qualifiziert, um eine geeignete, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt zu erlangen. Bei Bedarf schließt sich eine Berufsbegleitung an, die in der 
Regel vom Integrationsamt finanziert wird.

Erhebung der Ausgleichsabgabe:

Ein wichtiges Instrument, um die gleich-
berechtigte Teilhabe schwerbehinderter Men-
schen am Arbeitsleben zu fördern, ist die Aus-
gleichsabgabe. Sie soll Arbeitgeber motivieren, 
schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. 
Das Schwerbehindertenrecht verpflichtet Ar-
beitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen auf 
wenigstens 5 % dieser Arbeitsplätze schwerbe-
hinderte Menschen zu beschäftigen. 

Nach dem letzten Bericht der Bundesagentur für 
Arbeit waren in Berlin 4.659 Arbeitgeber beschäf-
tigungspflichtig (Stand: 2007). Von den 899.670 
Arbeitsplätzen bei diesen Arbeitgebern waren 
46.106 Arbeitsplätze mit schwerbehinderten 
Menschen besetzt. Dies entspricht einer Quote 
von rund 5,1 % (öffentliche Arbeitgeber: 7 %; pri-
vate Arbeitgeber: 3,7 %). 

Kommt der Arbeitgeber seiner Beschäftigungs-
pflicht nicht oder nicht in vollem Umfang nach, 
so hat er eine Ausgleichsabgabe an das Inte-
grationsamt zu entrichten. Die Höhe der Aus-
gleichsabgabe beträgt je Monat und unbesetzten 
Pflichtplatz zwischen 105 und 260 €. Für Be-
triebe mit jahresdurchschnittlich weniger als 60 
Arbeitsplätzen gibt es Sonderregelungen. Vom 

jährlichen Aufkommen der Ausgleichsabgabe 
sind 20 % an den Ausgleichsfonds für überre-
gionale Vorhaben beim Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales abzuführen. Mittel, die dem 
Integrationsamt verbleiben, werden von ihm 
gesondert verwaltet und dürfen ausschließlich 
für die Förderung der beruflichen Teilhabe von 
schwerbehinderten Menschen verwendet wer-
den. 2010 nahm das Integrationsamt 20.312.227 
€ ein (2009: 19.980.348 €).

Verwendung der Ausgleichsabgabe:

Die Ausgleichsabgabe hat nicht nur eine An-
triebs-, sondern auch eine Ausgleichsfunktion. 
Sie wird vor allem dafür eingesetzt, Arbeitgeber 
bei der Beschäftigung schwerbehinderter Men-
schen zu unterstützen und fließt größtenteils in 
Form der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben in 
die Betriebe zurück. 

Die Ausgaben aus der Ausgleichsabgabe 2010 
sind im Vorjahresvergleich um mehr als 3 Millio-
nen € gestiegen. So betrugen allein die Leistung-
en an Arbeitgeber 9,4 Millionen €, während es 
2008 und 2009 knapp 8 Millionen € waren. Diese 
Steigerung ist vornehmlich auf die Intensivierung 
der Öffentlichkeitsarbeit des Integrationsamtes 
zurückzuführen. Hinzu kommt die Förderung 

ste Aufgabe des Integrationsamtes besteht darin, 
Beschäftigungsverhältnisse schwerbehinderter 
Menschen zu ermöglichen, zu erleichtern und 
zu sichern.
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von Integrationsprojekten mit 3.154.799 € (2009: 
2.212.746 €), die ebenfalls zu den Arbeitgeber-
leistungen zählt. Die Antragszahlen in der Arbeit-
geberförderung sind gegenüber dem Vorjahr um 
14 % gestiegen (2009: 1.330 Anträge; 2010: 1512 
Anträge). Diese Entwicklung lässt die Schluss-
folgerung zu, dass mit einer weiteren Erhöhung 
der Ausgaben in diesem Bereich zu rechnen ist. 

Um die Leistungen des Integrationsamtes bekan-
nter zu machen, wurde 2009 eine bei den Inte-
grationsfachdiensten (IFD) angegliederte Arbeits- 
gruppe für die Aufklärung von Arbeitgebern ins 
Leben gerufen. So konnten vor allem mittel-
ständische und kleine Betriebe für die Leistungen 
des Integrationsamtes sensibilisiert werden. Die 
Berufsbegleitung der IFD wurde ebenfalls per-
sonell verstärkt, um Arbeitsverhältnisse schwer- 
behinderter Menschen im größeren Umfang 
sichern zu können. Hinzu kommen die Sach- und 
Personalkosten für die Einrichtung von zwei neu-
en IFD: “Übergang Schule - allgemeiner Arbeits-
markt” und “Übergang Werkstatt für behinderte 

Einnahmenentwicklung der  
Ausgleichsabgabe 2006-2009

Menschen (WfbM) - allgemeiner Arbeitsmarkt”. 
Die personell vorgehaltene Gesamtstruktur der 
IFD lag zum Jahresende bei 70,8 Vollzeitstellen. 
Die Strukturerweiterung sowie die notwendige 
personelle Verstärkung der IFD waren ein wei-
terer wesentlicher Investitionsfaktor. Darüber hin- 
aus leistete das Integrationsamt einen erheb-
lichen Beitrag zur Realisierung der Werkstät-
ten- und Wohnheimplanung im Land Berlin. Die 
Finanzierung solcher förderfähigen Einrichtung-
en für behinderte Menschen entwickelte sich wie 
folgt: 2008: 3.856.668 € / 2009: 1.379.981 € / 
2010: 356.658 €.

Die Ausgleichsabgabe hat somit ihre wichtigste 
Funktion, Arbeitsverhältnisse schwerbehinder-
ter Menschen zu sichern, vollumfänglich erfüllt. 
Das Integrationsamt achtet dabei stets auf die 
Balance zwischen Einnahmen und Ausgaben, 
um seiner Verantwortung auch in den nächsten 
Jahren nachkommen zu können.

Begleitende Hilfe im Arbeitsleben:

Die Ausgleichsabgabe wird vorrangig für die be-
gleitende Hilfe im Arbeitsleben eingesetzt. Dabei 
handelt es sich um Leistungen an schwerbe-
hinderte Menschen sowie deren Arbeitgeber, die 
Förderung von Integrationsprojekten und die Fi-
nanzierung der IFD. Darüber hinaus führt das In-
tegrationsamt im Rahmen der begleitenden Hilfe 
Schulungs- und Bildungsmaßnahmen für das be-
triebliche Integrationsteam durch. 

Die Begleitende Hilfe im Arbeitsleben um-
fasst einen gesetzlich umrissenen Katalog von 
Maßnahmen, der die Teilhabe von schwerbe-
hinderten Menschen am Arbeitsleben ermög-
licht und sichert. Hier gilt allerdings wie beim 
besonderen Kündigungsschutz, dass allgemeine 
Strukturprobleme des Arbeitsmarktes nicht kom-
pensiert werden können. Die Maßnahmen der 
Begleitenden Hilfe sind darauf ausgerichtet, be-
hinderungsbedingte Nachteile auszugleichen. 
Ganz wesentliche Bestandteile dabei sind Be-
ratung und persönliche Betreuung in allen Fra-
gen, die mit dem Arbeitsleben zusammenhängen. 
Neben dem Technischen Beratungsdienst des 
Integrationsamtes werden für die Erfüllung die-
ser Aufgaben die IFD hinzugezogen. Der Tech-
nische Beratungsdienst unterstützt schwerbe-
hinderte Arbeitnehmer sowie Arbeitgeber bei der 
Beurteilung der technischen Möglichkeiten zur 
Ausstattung von Arbeitsplätzen, während die IFD 
bei allen übrigen beruflichen Problemen helfen, 
die eine Behinderung nach sich ziehen kann. 
Ferner können im Rahmen der begleitenden Hilfe 
auch finanzielle Leistungen sowohl Arbeitgebern 
als auch schwerbehinderten Menschen gewährt 
werden. Umfang und Höhe der Leistungen be-
stimmen sich nach den Umständen des Einzel-
falles und liegen im pflichtgemäßen Ermessen 
des Integrationsamtes. Beispielsweise kann die 
Einrichtung bzw. Umrüstung eines Arbeitsplatzes 
oder die Anschaffung von technischen Arbeits-
hilfen finanziert werden. Das Integrationsamt ar-
beitet dabei eng mit der Bundesagentur für Ar-
beit und den übrigen Trägern der Rehabilitation 
zusammen. 
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Entwicklung der Leistungen an Arbeitgeber insgesamt 2008 - 2010

Förderung der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber:

Die Unterstützung von Arbeitgebern, die schwer-
behinderte Menschen beschäftigen, ist eine wei-
tere Aufgabe des Integrationsamtes. Dazu gehört 
die Förderung der Schaffung von Arbeits- und 
Ausbildungsplätzen sowie die Sicherung der be-
stehenden Arbeitsverhältnisse schwerbehinder-
ter Menschen. Durch diese Maßnahmen wird die 
Chancengleichheit zwischen behinderten und 
nicht behinderten Menschen gefördert. Die sta-
bile Einnahmesituation in der Ausgleichsabgabe 
machte es möglich, Berliner Arbeitgeber ohne 
Einschränkungen zu fördern.

Schaffung von Arbeitsplätzen:

Neben einer umfassenden Beratung zu den 
Förderkriterien erhalten Arbeitgeber bei Bedarf 

Leistungen an Arbeitgeber (AG) 2008 2009 2010

Arbeitsplatzschaffungen 1.129.037,00 € 884.010 € 1.533.968 €

Behinderungsgerechte Gestaltung des Arbeitsplatzes 962.431,47 € 958.714 € 1.455.024 €

Gebühren Berufsausbildung 0,00 € 486,00 € 211,00 €

Prämien und Zuschüsse Berufsausbildung 2.260,00 € 966,00 € 1.800,00 €

Leistungen bei außergewöhnlichen Belastungen 5.794.911,00 € 6.086.428,00 € 6.673.097,71 €

Leistungen an AG insg. 7.888.639,47 € 7.930.604,00 € 9.664.100,55 €

Entwicklung der Leistungen an schwerbehinderte Menschen 2008 - 2010

Leistungen an schwerbehinderte Menschen (sbM) 2008 2009 2010

Technische Arbeitshilfen 241.600,06 € 352.618,00 € 324.478,89 €

Hilfen zum Erreichen des Arbeitsplatzes 191.333,12 € 223.474,00 € 134.334,63 €

Hilfen zur wirtschaftlichen Selbstständigkeit 27.390,37 € 30.483,00 € 30.035,58 €

Wohnungshilfen 26.453,71 € 15.595,00 € 1.889,00 €

Fortbildungen 40.750,59 € 119.414,00 € 60.850,00 €

Hilfen in besonderen Lebenslagen 23.286,80 € 31.067,00 € 52.822,04 €

Notwendige Arbeitsassistenz 1.088.631,84 € 1.303.319,00 € 1.596.947,68 €

Leistungen an sbM insg. 1.639.446,49 € 2.075.970,00 € 2.201.357,82 €

kostenlose und kompetente Unterstützung durch 
den Technischen Beratungsdienst des Integra-
tionsamtes. Dieser informiert, berät und erstellt 
Gutachten, wenn es um die behinderungsgerech-
te Gestaltung von Arbeitsplätzen und des Arbeits-
umfeldes geht.

Behinderungsbedingt notwendige Investitionen 
im Rahmen der Schaffung eines Arbeitsplatzes 
werden in der Regel vollständig finanziert. An den 
behinderungsunabhängigen Investitionen muss 
sich der Arbeitgeber grundsätzlich mit einem An-
teil in Höhe von 20 % beteiligen. 

2010 konnten mit Hilfe von Zuschüssen und Dar-
lehen an Arbeitgeber für schwerbehinderte und 
gleichgestellte Menschen 161 neue Arbeitsplätze 
geschaffen werden (2009: 115).

Zwölf schwerbehinderte Müllwerker der 
Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) 
konnten behinderungsbedingt ihre bisher-

ige Tätigkeit nicht mehr ausüben. Um diese Arbe-
itsverhältnisse dauerhaft zu erhalten, startete die 

BSR 2010 das Projekt “Müllgroßbehälter”. Durch 
Förderung in Höhe von 300.000 € war es der 
BSR möglich, zwölf neue Arbeitsplätze auf den 
Betriebshöfen der Müllabfuhr einzurichten. Der 
Zuschuss wurde in die Beschaffung von Pritsch-



Die behinderungsgerechte Einrichtung und Unterhaltung der Arbeitsstätte, z.B. der Einbau 
von elektromotorischen Rollläden

Die Einrichtung oder Umrüstung eines Arbeitsplatzes als Teilzeitarbeitsplatz

Die Anschaffung von technischen Arbeitshilfen am Arbeits- oder Ausbildungsplatz, sofern 
es Art und Schwere der Behinderung erfordern, z. B. Stehpult, PC mit Braillezeile für  
sehbehinderte Menschen

Seite 70 Soziales     Integrationsamt

enwagen, Gabelstaplern, Transportbehältern und 
diversen Werkzeugen investiert. Dank dieser 
Maßnahmen werden die betroffenen Arbeitneh-
mer entsprechend ihren individuellen Fähigkeiten 
und Leistungen weiterhin beschäftigt. Die BSR 
kooperiert seit Jahren mit dem LAGeSo, um Ar-
beitsverhältnisse schwerbehinderter Mitarbeiter 
zu sichern. Die bisherigen Projekte “Papierkorb-
werkstatt” und “Caddy” ermöglichten die Umset-
zung von 35 leistungsgeminderten Mitarbeitern 
auf neue, behinderungsgerechte Arbeitsplätze. 
Die BSR ist ein hervorragendes Beispiel dafür, 
wie gesetzliche Verpflichtungen, soziales En-
gagement und unternehmerisches Denken in vor-
bildlicher Weise vereint werden können. Für ihre 
besonderen Erfolge bei der Integration von schwer- 
behinderten Menschen hat das Unternehmen be-

Behinderungsgerechte Ausstattung von 
Arbeitsplätzen:

Neben der Förderung der Schaffung von Ar-
beitsplätzen für schwerbehinderte Menschen 
gewinnt die Unterstützung der Betriebe bei der 
behinderungsgerechten Gestaltung von Arbeits- 
plätzen zunehmend an Bedeutung. Diese ori-
entiert sich an den Erfordernissen des schwer- 
behinderten Menschen und trägt dazu bei, be-
hinderungsbedingte Leistungsdefizite zu reduzie-
ren bzw. auszugleichen. Gefördert wird:

reits 2005 den Integrationspreis des Landes Ber-
lin erhalten.

Die Kosten bei behindertengerechten Ausstat-
tungen werden in der Regel bis zur vollen Höhe 
übernommen. Persönliche Beratung und finan-
zielle Hilfen sichern und erleichtern nicht nur die 
Berufstätigkeit schwerbehinderter Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, sondern fördern die Beschäf-
tigungsbereitschaft der Arbeitgeber gegenüber 
schwerbehinderten Menschen. Insbesondere für 
kleine und mittelständische Betriebe ist dieses 
soziale Engagement oft ohne die Zuschüsse des 
Integrationsamtes nicht zu realisieren.

Peter L., seit 1991 im Bereich der Reini-
gung eines großen Unternehmens be-
schäftigt, war auf Grund einer seelischen 

Behinderung bei der Ausübung seiner Tätigkeit 
auf die Unterstützung eines Kollegen angewiesen. 
Hinzu kamen 2010 körperliche Einschränkung-
en, die einen weiteren Einsatz in der Reinigung 
gefährdeten. Der Arbeitgeber wandte sich an 
das Integrationsamt, um gemeinsam nach einer 
Lösung zu suchen, den schwerbehinderten Mit-
arbeiter weiter zu beschäftigen. In Zusammen-
arbeit mit dem Technischen Beratungsdienst ka-

men die Beteiligten zum Ergebnis, dass durch 
eine behindertengerechte Arbeitsplatzausstat-
tung in der Wäscherei, die Weiterbeschäftigung 
des Betroffenen möglich sein wird. Mit finanziel-
ler Unterstützung des Integrationsamtes richtete 
der Arbeitgeber für den schwerbehinderten Mit-
arbeiter einen neuen Arbeitsplatz in der Mop-
wäscherei ein. Zu seinen Aufgaben gehört u. a. 
der Transport der Schmutzmöpe vom Lieferwa-
gen in die Waschanlage. Möglich machen dies 
der elektrische Hubwagen (eine Investition des 
Integrationsamtes) sowie die behindertengerech-
ten Packtische und Stehhilfen (Investitionen des 
Arbeitgebers).

Leistungen bei außergewöhnlichen  
Belastungen:

Der Ausgleich außergewöhnlicher Belastungen 
erfolgt in der Regel in zwei Fallkonstellationen:

Zum Ausgleich einer erheblichen behinderungs-
bedingten Minderleistung und als Ausgleich für 
eine notwendige personelle Unterstützung des 



technische Arbeitshilfen

Hilfen zur wirtschaftlichen Selbständigkeit

Hilfen zur Teilnahme an Maßnahmen zur  
Erhaltung und Erweiterung der beruflichen  
Kenntnisse und Fähigkeiten

Hilfen zum Erreichen des Arbeitsplatzes

Kosten einer notwendigen Arbeitsassistenz
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schwerbehinderten Menschen. Auch dieses För-
derinstrument sichert nicht nur bestehende Ar- 
beitsverhältnisse, sondern ist ein wichtiger An-
reiz für Arbeitgeber, schwerbehinderte Menschen 
einzustellen. Allerdings werden die Leistungen 
grundsätzlich nur dann erbracht, wenn das Be-
schäftigungsverhältnis gefährdet ist und alle 
anderen Möglichkeiten zur Sicherung dessen 
(z.B. behinderungsgerechte Gestaltung des Ar-
beitsplatzes, die Umsetzung auf einen anderen 
Arbeitsplatz) ausgeschöpft sind. Die Leistungen 
bei außergewöhnlichen Belastungen sind mit 
Abstand die kostenintensivste Leistungsart. Sie 
betrugen 69 % der Gesamtleistungen an Arbeit-
geber (2009: 76,7 %).

Leistungen an schwerbehinderte Menschen:

Schwerbehinderte berufstätige Menschen kön-
nen im Rahmen der Begleitenden Hilfe im Arbeits- 
leben folgende Leistungen vom Integrationsamt 
erhalten:

Diese Leistungen sollen dazu beitragen, die Wett-
bewerbsfähigkeit schwerbehinderter Menschen 
zu stärken und die Chancengleichheit gegenüber 
nicht behinderten Arbeitnehmern zu verbessern. 
Der Umfang der Zuschüsse an schwerbehinderte 
Menschen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 
knapp 300.000 € erhöht (2009: 2.075.970 €; 
2010: 2.372.831 €). 

Seit dem Jahr 2000 haben schwerbehinderte 
Menschen einen Rechtsanspruch auf notwen-
dige Arbeitsassistenz. Notwendig sind Assistenz-
leistungen, wenn der schwerbehinderte Mensch 
zur Ausübung seiner Arbeitsleistung auch nach 
Ausschöpfung aller unterstützenden Maßnah-
men ohne personelle Unterstützung nicht in der 
Lage ist. Bei dieser Leistungsart steigt die Nach-
frage seit Jahren an (2008: 1.088.632 €; 2009: 
1.303.319 €). 2010 förderte das Integrationsamt 
die notwendige Arbeitsassistenz mit 1.596.948 €.

Lisa M., die eine Sehbehinderung hat, war 
als Masseurin und medizinische Bade-
meisterin langjährig in einem Krankenhaus 

beschäftigt. Nach einer Umstrukturierung des 
Unternehmens war eine Weiterbeschäftigung von 
Lisa M. im genannten Bereich nicht mehr möglich. 
Um eine Kündigung zu vermeiden, beantragte 
sie beim Integrationsamt die Kostenübernahme 
für die Fortbildung zur medizinischen Tastunter-
sucherin. Der Arbeitgeber stand der Maßnahme 
aufgeschlossen gegenüber und stellte ihr - nach 
erfolgreich abgeschlossener Fortbildung - den 
Wechsel in den Bereich der Brustkrebsfrüherken-
nung in Aussicht. Das Integrationsamt übernahm 
die Fortbildungskosten in vollem Umfang und er-
möglichte somit nicht nur die Weiterbeschäftigung 
der schwerbehinderten Mitarbeiterin, sondern die 
dauerhafte Sicherung ihres Arbeitsverhältnisses.

Integrationsprojekte:

Integrationsprojekte haben die Aufgabe, 
besonders betroffene schwerbehinderte Men-
schen dauerhaft beruflich einzugliedern. Es han-
delt sich um schwerbehinderte Menschen, die 
trotz Ausschöpfens aller Fördermöglichkeiten 
und der Unterstützung durch die IFD nur geringe 
Chancen haben, auf dem allgemeinen Arbeits-
markt einen Arbeitsplatz zu finden. Zu diesem 
Personenkreis gehören überwiegend Menschen 
mit einer geistigen oder seelischen Behinderung 
sowie Menschen mit einer schweren Sinnes-, 
Körper- oder Mehrfachbehinderung. In Integra-
tionsprojekten werden sie ausgebildet, beschäf-
tigt und arbeitsbegleitend betreut. 

Die Integrationsprojekte sehen sozialver-
sicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse vor und 
sind rechtlich sowie wirtschaftlich selbständige 
Unternehmen oder Abteilungen. Um diesen Sta-
tus zu erlangen, müssen mindestens 25 % der 
Beschäftigten der beschriebenen Zielgruppe 
zugehörig sein. Integrationsprojekte können 
zusätzlich zur individuellen fallbezogenen Arbeit-
geberförderung (z.B. Lohnkostenzuschuss bei 
Leistungsminderung) auch eine projektbezogene 
Förderung erhalten. 

2010 förderte das Integrationsamt rund 30 Pro-
jekte - 27 Integrationsunternehmen und 3 Inte-
grationsabteilungen (2009: insgesamt 27). Es 
werden dabei Dienstleistungen in den Bereich-
en Gastronomie, Partyservice, Gebäudereini-
gung, Garten- und Landschaftsbau, Wäscherei 
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und Büroservice erbracht. In Integrationsprojek-
ten des Landes Berlin fanden 1.174 Menschen 
Beschäftigung - 537 davon waren besonders 
betroffene schwerbehinderte Menschen. Dies 
entspricht einer Beschäftigungsquote von 56 %.

Der Verein Schrippenkirche e.V. kümmert 
sich als christliche Einrichtung seit mehr 
als 125 Jahren um sozial benachteiligte 

Menschen im Bezirk Wedding. Ganz im Sinne 
seines historisch geprägten Engagements für 
behinderte und arbeitslose Menschen, entschied 
sich der traditionsreiche Träger, ein Hotel zu 
gründen, um Arbeitsverhältnisse für diesen Per-
sonenkreis zu schaffen. Das Integrationsamt 
fand das Konzept überzeugend und gewährte 
2010 für das Vorhaben des Vereins Zuschüsse in 
Höhe von 702.000 €. Das Integrationsunterneh-
men in direkter Nähe der Mauergedenkstätte 
bekam den Namen “Hotel Grenzfall” und konnte 
im September feierlich eröffnet werden. Ende 
des Jahres wurden im Hotel und in dem dazuge-
hörigen Restaurant bereits 16 schwerbehinderte 
Menschen beschäftigt. Das Hotel ist Mitglied des 

„Embrace“ Hotelverbundes, dessen Philosophie 
die Schaffung von Arbeitsplätzen für behinderte 
Menschen in der Hotellerie sowie die Förderung 
der Begegnung zwischen Menschen mit und ohne 
Behinderung ist. Dieser Philosophie wird durch 
eine sehr hohe Auslastung seit der Eröffnung des 
Integrationsunternehmens “Hotel Grenzfall” Re-
chnung getragen. Der nächste Schritt ist schon 
in Planung: Eine ehemalige Mehrzweckhalle des 
Hauses wird in einen Veranstaltungsbereich um-
gebaut.

Prävention:

Mit Inkrafttreten des SGB IX zum 01.07.2001 
sind Arbeitgeber verpflichtet, bei Eintreten von 
personen-, verhaltens- oder betriebsbedingten 
Schwierigkeiten, die zur Gefährdung eines Be-
schäftigungsverhältnisses schwerbehinderter 
Menschen führen können, frühzeitig das Inte-
grationsamt einzuschalten. Somit hat der Ges-
etzgeber der Prävention einen hohen Stellenwert 
eingeräumt. Ziel der betrieblichen Prävention ist 
es, gemeinsam mit dem Arbeitgeber, schwerbe-
hinderten Arbeitnehmer sowie den Mitgliedern 
des betrieblichen Integrationsteams konstruk-
tiv nach Möglichkeiten zu suchen, bestehende 
Schwierigkeiten zu beseitigen und somit das 
Beschäftigungsverhältnis zu erhalten bzw. zu 
sichern. Bei Einhaltung dieser Vorschriften ge-
lingt es oft, einen Antrag auf Zustimmung zur 
Kündigung zu vermeiden.

Bei längerer Arbeitsunfähigkeit gilt eine spezielle 
Regelung - im konkreten Einzelfall soll das Betrieb- 
liche Eingliederungsmanagement (BEM) ange-
wendet werden. Dieses Instrument gilt sowohl für 
(schwer-)behinderte als auch für nicht behinderte 
Beschäftigte. Die Durchführung eines BEM soll 
helfen, Arbeitsunfähigkeit zu reduzieren, einer 
erneuten Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen und 
den Arbeitsplatz des betroffenen Mitarbeiters zu 
erhalten. 

Besonderer Kündigungsschutz:

Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass Arbeitge-
ber, die das Arbeitsverhältnis mit einem schwer-
behinderten Menschen kündigen wollen, grund-
sätzlich die Zustimmung des Integrationsamtes 
benötigen. Schwerbehinderte Menschen haben 
diesen besonderen Kündigungsschutz zusätzlich 
zum allgemeinen Kündigungsschutz. Geschützt 
wird dabei in erster Linie vor Kündigungen, die 
im Zusammenhang mit der Behinderung stehen. 

Aufgabe des Integrationsamtes ist es, den Sach-
verhalt zu ermitteln, die Beteiligten zu hören und 
eine Entscheidung zu treffen. Durch diese Ver-
fahrensweise können alle Möglichkeiten, das ge-
fährdete Beschäftigungsverhältnis doch noch zu 
erhalten, genau geprüft und ausgeschöpft wer-
den. Das bedeutet jedoch nicht, dass schwerbe-
hinderte Arbeitnehmer unkündbar sind. Die neu-
trale Rolle des Integrationsamtes verpflichtet es, 
zwischen den Interessen des Arbeitgebers und 
des schwerbehinderten Beschäftigten sorgfältig 

Hotel Grenzfall
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abzuwägen. Gleichwohl ist das Integrationsamt 
in allen Fällen bestrebt, auf eine gütliche Eini-
gung hinzuwirken. 

Die beschriebenen finanziellen Leistungen aber 
auch die Beratungs- und Betreuungsleistungen 
im Rahmen der begleitenden Hilfe bieten im 
Kündigungsschutzverfahren eine wesentliche 
Unterstützung, das Arbeitsverhältnis zu erhalten. 

2010 gingen im Integrationsamt 1.129 Anträge 
auf Zustimmung zur Kündigung eines schwerbe-
hinderten Menschen ein (2009: 1.428). Es gibt 
Grund zur Annahme, dass der Rückgang der An- 
tragszahlen auf die Verstärkung der Berufsbe-
gleitung durch die IFD sowie die positive Entwick-
lung des Arbeitsmarktes zurückzuführen ist. Es 
wurden 1.201 Anträge abschließend bearbeitet. 
In 18,6 % der Fälle konnte das Arbeitsverhältnis 
eines schwerbehinderten Menschen durch den 
besonderen Kündigungsschutz erhalten werden 
(2009: 19,7 %). Die Kündigungsursachen in ab-
geschlossenen Fällen waren zu 31,7 % person-
enbedingt, zu 21,6 % verhaltensbedingt und zu 
46,7 % betriebsbedingt. In betriebsbedingten 
Kündigungsfällen kann der besondere Kündi-
gungsschutz nur sehr eingeschränkt wirksam 
werden.

Integrationsfachdienste:

Integrationsfachdienste (IFD) sind Dienste Drit-
ter, die im Rahmen der Wahrnehmung der Struk-
turverantwortung durch das Integrationsamt für 

die Begleitung schwerbehinderter Menschen im 
Arbeitsleben (Sicherung eines bestehenden Ar-
beitsverhältnisses) flächendeckend  vorgehalten 
und finanziert werden. Sie können sowohl vom 
schwerbehinderten Menschen als auch vom Ar-
beitgeber eingeschaltet werden. 

Außerdem halten die IFD einen Bereich für die 
Vermittlung schwerbehinderter Menschen vor. 
Der Vermittlungsdienst wird nur zum Teil vom 
Integrationsamt finanziert - zusätzlich finanziert 
sich dieser durch die Aufträge der Rehabilitations- 
träger sowie die Vergütungen aus den Vermit-
tlungsgutscheinen der Agentur für Arbeit und der 
Jobcenter. 

Der Gesetzgeber hat ein trägerübergreifendes 
Angebot geschaffen, damit besonders betroffene 
(schwer)behinderte Menschen nachhaltig am Ar-
beitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt teil-
haben können. Dabei sollen Arbeitgeber über das 
Leistungsspektrum des Integrationsamtes hin-
sichtlich der Stabilisierung bestehender Arbeits- 
verhältnisse sowie der Schaffung neuer Arbeits- 
und Ausbildungsplätze umfassend informiert 
werden. 

Seit der Übernahme der Strukturverantwortung 
im Jahr 2005 ist es dem Berliner Integrationsamt 
gelungen, das vorhandene Netz von IFD zu einem 
stabilen, fachlich hochentwickelten Netzwerk für 
schwerbehinderte Menschen auszubauen. Bis 
Ende 2009 verfügte Berlin über 6 regional aus-
gerichtete IFD für alle Behinderungsarten sowie 

Integrationsfachdienste in Berlin Integrationsfachdienste

1 IFD für hörbehinderte Menschen 

2 IFD-Mitte (Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg)

3 IFD-Nord (Pankow und Reinickendorf)

4 IFD-Ost (Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf)

5 IFD-Süd (Neukölln und Treptow-Köpenick)

6 (B) IFD-Südwest (Steglitz-Zehlendorf und  
Tempelhof-Schöneberg) Bereich Begleitung (B)

6 (V) IFD-Südwest (Steglitz-Zehlendorf und  
Tempelhof-Schöneberg) Bereich Vermittlung (V)

7 IFD-West (Charlottenburg-Wilmersdorf  
und Spandau) 

8 IFD Übergang Werkstatt/ Allgemeiner Arbeitsmarkt 

9 IFD Übergang Schule/ Allgemeiner Arbeitsmarkt 
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SchwoB 2010 weiter erfolgreich:

Mit dem im September 2009 gestart-
eten Landesprogramm für schwerbehinderte 
Menschen  „Schwerbehinderten-Joboffensive 
(SchwoB 2010)“ wurden die Voraussetzungen 
geschaffen, die berufliche Integration von schwer-
behinderten Menschen zu verbessern, die beson-
dere Schwierigkeiten haben, auf dem allgemein-
en Arbeitsmarkt Arbeit zu finden oder zu behalten 
bzw. die auf eine berufsbegleitende Unterstützung 
durch Integrationsfachdienste (IFD) angewie- 
sen sind. Hierzu gehören u.a. schwerbehinderte 
Menschen, die im Arbeitsbereich der Werkstätten 
für behinderte Menschen (WfbM) tätig sind und 
einen Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 
erwägen. Darüber hinaus bedarf es einer ver-
stärkten Unterstützung von schwerbehinderten 
Schülern, die den Übergang auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt anstreben. Das Programm setzt mit 
den drei Säulen Förderung neuer Arbeitsplätze, 
Förderung neuer Ausbildungsplätze und Beglei-
tung und Beratung durch die IFD genau an diesen 
Stellen an. 

2010 konnten für insgesamt 66 schwerbehinderte 
Menschen Arbeitsplätze geschaffen werden 
(IV. Quartal 2009: 8), davon 26 Arbeitsplätze für 
Frauen. Das Gesamtvolumen der ausgereichten 
Förderbescheide beläuft sich – bezogen auf die 
nächsten fünf Jahre – auf insgesamt 2.579.492,54 
€ Mio. €. Die Durchschnittsförderung je Arbeits-
platz beträgt rd. 39 T€, davon entfallen rd. 11 T€ 
auf investive Zuschüsse. 

Knapp die Hälfte der geschaffenen Arbeitsplätze 
ist in Kleinunternehmen (unter 20 Mitarbeiter), 

vor allem in den Bereichen Handel, Handwerk 
und allgemeine Dienstleistungen, angesiedelt, 
knapp ein Viertel in Integrationsunternehmen (z. 
B. Gastronomie, Reinigung, Büroberufe). Die ge-
förderten Arbeitsplätze sind zu rd. 42 % für Men-
schen mit Körper- bzw. Mehrfachbehinderungen 
sowie sonstigen Behinderungen, rd. 29 % haben 
Sinnesbehinderungen und rd. 29 % geistige, psy-
chische oder seelische Erkrankungen. Durch das 
Sonderprogramm konnten bereits 14 ehemals 
Werkstattbeschäftigte einen Arbeitsplatz auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt erhalten (IV. Quartal 
2009: 4), davon 4 Frauen.

Außerdem wurden 2010 15 Ausbildungsplätze ge-
fördert (IV. Quartal 2009: 13), davon sieben weib-
liche Auszubildende. Lediglich ein Fünftel der 
geförderten Ausbildungsplätze entfällt auf hand-
werkliche Berufe, alle anderen sind im Dienst- 
leistungsbereich angesiedelt, zwei der ge-
förderten Ausbildungsplätze wurden in Integra-
tionsunternehmen geschaffen. Es wurde jeweils 
eine Fördersumme von 10.000 € bewilligt. Von 
den geförderten schwerbehinderten Auszu-
bildenden haben vier Körper- bzw. Mehrfachbe-
hinderungen bzw. sonstige Behinderungen, fünf 
Sinnesbehinderungen und sechs geistige, psy-
chische oder seelische Behinderungen.

Im Rahmen der Säule 3 des Programms SchwoB 
2010 haben die neuen IFD 2010 mit der fallbe-
zogenen Einzelarbeit begonnen. Beiden Diens-
ten stehen im Bedarfsfall Fachkräfte für hörbe-
hinderte/gehörlose Menschen zur Verfügung, die 
neben der Kooperationsaufgabe für beide IFD 
fallverantwortlich an – bisher fünf ausgewählten – 
Schulen in 11 Fällen tätig geworden sind. 

Der IFD Übergang Schule – allgemeiner Arbeits-
markt hat 2010 mit der Senatsverwaltung für Bil-
dung, Wissenschaft und Forschung an den fünf 
Schulen mit den Förderschwerpunkten Hören, 
Sehen und geistige Entwicklung 35 Schülerin-
nen und Schüler fallbezogen beraten und betreut. 
Zum überwiegenden Teil unterliegen diese Schü-
lerinnen und Schüler noch zwei Jahre der allge-
meinbildenden Schulpflicht und befinden sich in 
der berufsorientierenden Phase. 

Der IFD Übergang Werkstatt – allgemeiner Arbeits- 
markt ist zuständig für die insgesamt 17 anerkan-
nten Werkstätten für behinderte Menschen in Ber-
lin. Das Leistungsangebot richtet sich an Werk-
stattbeschäftigte, die eigenmotiviert sind und von 
der WfbM für einen möglichen Übergang auf den 

einen überregionalen Fachdienst - speziell für 
hörbehinderte und gehörlose Menschen. Diese 
bestehende Struktur wurde Anfang 2010 um 
zwei zielgruppenspezifische IFD erweitert. Es 
geht dabei um den Übergang schwerbehinderter 
Schülerinnen und Schüler auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt sowie um den Übergang aus der 
Werkstatt für behinderte Menschen auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt. 

Die Arbeit der IFD wird in hohem Maße nachge-
fragt. Die Gesamtzahl der unterstützten schwer-
behinderten Menschen (Brufsbegleitung und 
Vermittlung) stieg in den vergangenen Jahren kon- 
tinuierlich: 2008: 4.147 Fälle / 2009: 4.672 Fälle / 
2010: 5.251 Fälle.
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Allgemeinen Arbeitsmarkt empfohlen werden. In 
enger Abstimmung mit den Integrationsteams 
und den Begleitenden Diensten der jeweiligen 
WfbM stehen neben der Beratung zunächst 
Orientierungs- und Erprobungsmaßnahmen im 
Vordergrund, die durch die Fachkräfte des IFD 
passgenau akquiriert werden. Ziel des IFD ist es, 
bedarfsgerechte Unterstützung zur Erlangung 
eines angemessenen Arbeitsverhältnisses auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu geben. Dieser 
IFD leistete 2010 40 Beratungen und Betreuun-
gen.

Öffentlichkeitsarbeit:

Jedes Unternehmen, jede Behörde sollte über die 
Förderungsmöglichkeiten der Teilhabe schwerbe-
hinderter Menschen am Arbeitsleben informiert 
sein. Die ständigen Ansprechpartner der berufs-
tätigen schwerbehinderten Menschen sind deren 
Vertrauenspersonen, Betriebs- und Personalräte 
sowie Arbeitgeberbeauftragte. Im Rahmen der 
Begleitenden Hilfe im Arbeitsleben bietet das In-
tegrationsamt für diese Zielgruppe Schulungen 
zum Schwerbehindertenrecht an. Die Aufklärungs- 
arbeit trägt dazu bei, dass Vorurteile abgebaut 
werden und gegenseitiges Verständnis geweckt 
wird. Das betriebliche Integrationsteam soll be-
fähigt werden, Problemlösungen weitestgehend 
ohne fremde Hilfe zu erarbeiten. Im Jahr 2010 
führte das Integrationsamt 45 Schulungen durch, 
bei denen knapp 900 Teilnehmer erreicht wur-
den. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Inte-
grationsamtes referieren auch in Veranstaltung-
en, welche von Dritten durchgeführt werden. Auf 
diesem Wege stellte unser Amt seine Leistung-
en in Großunternehmen wie Coca Cola Erfrisch-
ungsgetränke AG, Deutsche Bahn AG aber auch 
in kleinen und mittelständischen Betrieben vor. 

Die Erstellung von Fachpublikationen ist ein 
weiteres Mittel, durch gezielte Information die 
Situation von schwerbehinderten Menschen zu 
verbessern. So konnte das Publikationsangebot 
des Integrationsamtes rund um das Schwerbe-
hindertenrecht größtenteils neu aufgelegt bzw. 
erweitert werden. Z. B. wurde in Kooperation 
mit dem Berufsbildungswerk München der Rat-
geber zur Kommunikation mit hörbehinderten 
Partnern “SEHEN & VERSTEHEN” herausgege-
ben. Die Fachpublikationen werden quartals-
weise an 3.100 Unternehmen und Organisatio-
nen versandt. Das Integrationsamt hat sich das 
Ziel gesetzt, Arbeitgeber verstärkt über die recht- 
lichen Rahmenbedingungen und die Fördermögli-

chkeiten bei der betrieblichen Ausbildung und 
Beschäftigung schwerbehinderter Menschen auf-
zuklären. Dies hatte u. a. die Intensivierung der 
Pressearbeit zur Folge. In Form von Anzeigen in 
den Berliner Tageszeitungen und in der Berliner 
Behindertenzeitung wurden Arbeitgeber über 
das Dienstleistungsangebot des Integrations- 
amtes und der IFD in regelmäßigen Abständen 
informiert. Mit dem Ziel, neben den Arbeitgebern 
auch die schwerbehinderten Menschen über das 
Leistungsspektrum zu informieren, beteiligte sich 
das Integrationsamt an der fachlichen Gestaltung 
der Beilage der Berliner Zeitung und des Berliner 
Kuriers “Leben mit Behinderung”. Ein besonderes 
Highlight der Pressearbeit des Integrations-
amtes war 2010 die zwölfseitige Sonderbeilage 

“Behinderung & Beruf” im Tagesspiegel, die an-
lässlich der Verleihung des Integrationspreises 
2010 erschien. Gewürdigt wurde - neben dem 
Gewinner und den ausgezeichneten Unterneh-
men - die praktische Arbeit zahlreicher Betriebe, 
die schwerbehinderte Menschen erfolgreich aus-
bilden und beschäftigen.

Aufklärungsmaßnahmen, wie die Teilnahme an 
Fachmessen und Veranstaltungen boten wei-
tere Möglichkeiten, die Öffentlichkeit über die 
Förderung der beruflichen Chancengleichheit 
von schwerbehinderten Menschen zu informie-
ren. Das Integrationsamt nahm an zahlreichen 
Veranstaltugen in den Betrieben, an Messen 
wie “Deutsche Gründer- und Unternehmertage” 
(deGut) und “MITEINANDER LEBEN” sowie an 
der Veranstaltung “Inklusive Ausbildung für Ju-
gendliche mit Behinderung” teil. In Kooperation 
mit der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstät-
ten für behinderte Menschen führte das Integra-
tionsamt einen Informationstag unter dem Motto 

“Einfach gute Arbeit - Teilhabe für alle” durch. Mit-
arbeiter des Integrationsamtes und Berater der 
IFD konsultierten interessierte Besucher direkt 
am Informationsstand. Diese Fachgespräche 
bedeuteten in der Regel die Herstellung von 
tragfähigen Kontakten. Die Zielgruppe des Inte-
grationsamtes - Berliner Arbeitgeber - aber auch 
die schwerbehinderten Menschen selbst und die 
Multiplikatoren der Behindertenarbeit, konnten 
auf diesem Wege ideal erreicht werden.

Für den Bereich Schulungs- und Öffentlichkeits-
arbeit wurden 2010 rund 300.000 Euro aufge-
wendet (2009: 127.517 Euro).
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Integrationspreis:

Das Land Berlin zeichnet jährlich ein Unterneh-
men aus, das in vorbildlicher Art und Weise 
schwerbehinderte Menschen beschäftigt oder 
ausbildet. Am 6. Dezember 2010 überreichten 
die Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales, 
Carola Bluhm, und der Präsident des Landes-
amtes für Gesundheit und Soziales, Franz Allert, 
im Rahmen eines Festaktes im Roten Rathaus 
den Integrationspreis 2010. Mit dem Preis wür-
digt die Landesregierung das beispielhafte und 
herausragende Engagement von Unternehmen, 
Menschen mit Behinderung in das Berufsleben 
zu integrieren. 

Gewinner des Integrationspreises 2010 - dotiert 
mit einer Geldprämie in Höhe von 20.000 € - ist 
das Studentenwerk Berlin. Das Großunternehmen 
ist für die soziale, gesundheitliche, wirtschaft-
liche und kulturelle Betreuung der Studierenden 
in Berlin zuständig. Von den 843 Beschäftigten 
des Unternehmens sind 136 schwerbehindert 
oder einem schwerbehinderten Menschen gleich-
gestellt. Somit liegt die Beschäftigungsquote 
schwerbehinderter Menschen im Studentenwerk 
Berlin mit beachtlichen 16 % deutlich über den 
gesetzlichen Vorgaben. Die zahlreichen Maßnah-
men der letzten Jahre - barrierefreie Gestaltung 
der vielen Standorte, Arbeitsplatzgestaltungen 
für schwerbehinderte Beschäftigte - ermöglichen 
nicht nur schwerbehinderten Menschen, sondern 
allen Beschäftigten des Unternehmens eine 
benachteiligungsfreie Teilhabe am Arbeitsleben. 

Anzahl und Qualität der beim Integrationsamt 
eingegangenen Bewerbungen machten es im drit-
ten Jahr hintereinander möglich, zusätzlich zwei 
weitere Unternehmen mit einer Geldprämie in 
Höhe von 5.000 € auszuzeichnen. Die Auszeich-

Skulptur 
Integrationspreis

Preisträger

Senatorin Carola Bluhm 
mit Gebärdendolmetscherin

Franz Allert 
Präsident des LAGeSo

nungen 2010 gingen an die Akademie der Künste, 
die stets nach Lösungen sucht, um neue Beschäf-
tigungsverhältnisse für schwerbehinderte Men-
schen zu schaffen bzw. bestehende zu sichern, 
und an den Kleinbetrieb Malermeister Andreas 
Best, der in seinem Team vorbildlich eine gehör-
lose Malerin integriert hat, obwohl er gesetzlich 
keiner Pflicht zur Erfüllung einer Beschäftigungs-
quote für schwerbehinderte Menschen unter-
liegt. Die berufliche Eingliederung eines weiteren 
schwerbehinderten Menschen steht bereits auf 
der Agenda der Malerfirma.
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Preisträger

Die Rehabilitierungsbehörde Berlin ge-
währt Kapitalentschädigungen, besondere 
Zuwendungen (“Opferrente”) und Ersatz 

von Verfahrenskosten für in der ehemaligen DDR 
erlittene Haftzeiten, soweit diese Maßnahmen 
der DDR-Behörden zuvor vom zuständigen Land-

Rechtsgrundlage bildet das Strafrechtliche Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG bzw. 1. SED-
Unrechtsbereinigungsgesetz), zuletzt geändert am 2.12.2010.

Rehabilitierung politisch Verfolgter 
in der ehemaligen DDR

gericht für grob rechtsstaatswidrig erklärt und auf-
gehoben wurden. Als Haftzeiten kommen auch 
Unterbringungen in einem Heim für Kinder oder 
Jugendliche in Betracht. Die Antragsfrist wurde 
mit der Gesetzesänderung 2010 verlängert und 
endet nun am 31.12.2019.

Von Oktober 1992 bis Ende Dezember 
2010 sind 21.234 Anträge auf Kapitalent-
schädigung gestellt worden, von denen 

21.019 Anträge abschließend bearbeitet wur-
den. Aufgrund einer Erhöhung der Kapitalent-
schädigung im Jahre 2000 auf 600.- DM (306,78 
€) pro angefangenen Haftmonat waren Anträge 
auf Nachzahlungen möglich. Hiervon wurden bis 
Ende 2010 9.376 Anträge abschließend bearbei-
tet. Seit dem Jahr 2000 wurden insgesamt 36,64 
Mio.€ als Entschädigung für erlittene Haftzeiten 
in der ehemaligen DDR ausgezahlt. 

Nachdem 2007 nach Inkrafttreten des Gesetzes 
im August eine regelrechte Antragsflut auf die 

“Opferrente” eingesetzt hatte, ging diese im Laufe 
des Jahres 2010 wie schon in den Jahren 2008 
und 2009 weiterhin merklich zurück, so dass die 
Abarbeitung der Anträge intensiviert werden kon-
nte. Es gingen 516 Anträge ein. Somit waren seit 
Inkrafttreten des Gesetzes insgesamt 10.966 
Anträge gestellt worden, von denen 10.276 ab-
schließend bearbeitet wurden. 

Im Dezember 2010 trat das Vierte Gesetz zur Ver-
besserung rehabilitierungsrechtlicher Vorschrif- 
ten für Opfer der politischen Verfolgung in der 
ehemaligen DDR in Kraft. Dieses enthält eini-
ge Änderungen zur Opferrente. Die Haftzeit, die 
für die Beantragung notwendig ist, beträgt nun-

Maria K. wurde im Jahr 1964 verurteilt, weil 
sie persönliche und schriftliche Kontakte 
zu Personen in Berlin (West) unterhielt. 

Sie wurde zu einer Haftstrafe von 3 Jahren verur-
teilt, von der sie 2 Jahre und 4 Monate absaß. 
Anschließend blieb sie in der ehemaligen DDR. 
1992 wurde das strafrechtliche Rehabilitierungs-
gesetz eingeführt. Aufgrund dessen beantragte 
sie nunmehr die Kapitalentschädigung in Höhe 
von 600 DM (306 €) für jeden angefangenen Haft-
monat. Da sie bereits Renterin war, konnte sie ab 
2007 einen Antrag auf die sogenannte Opferrente 
in Höhe von 250 € stellen, die ihr aufgrund der 
langen Haftzeit gewährt wurde.

mehr 180 Tage und nicht mehr 6 Monate. Diese 
Regelung war erforderlich, da die Befristung auf 
6 Monaten unterschiedlich Berechnungsmöglich-
keiten zuließ. Des weiteren wurde ein neuer Ab-
schnitt zu den Ausschließungsgründen aufge-
nommen. Danach wird die besondere Zuwendung 
für Haftopfer Personen nicht gewährt, gegen die 
eine Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren 
wegen einer vorsätzlichen Straftat rechtskräftig 
verhängt worden ist, sofern die Entscheidung in 
einer Auskunft aus dem Zentralregister enthalten 
ist. Hierzu ist die Vorlage eines Behördenführungs- 
zeugnisses erforderlich. 
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Die Rehabilitierungsbehörde Berlin 
gewährt Opfern von Verwaltungswillkür 
und Verwaltungsunrecht der ehemaligen 

DDR sowie im Berufsleben politisch Verfolgten 
materielle Ausgleichsleistungen. Eine Rehabili-
tierung kann u.a. zu Leistungen nach dem Vermö-
gensgesetz, dem Bundesversorgungsgesetz und 
zum Ausgleich verfolgungsbedingter Nachteile 
in der Rentenversicherung führen. Der Schwer-

Rechtsgrundlage ist das 1994 in Kraft getretene 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (2. 
SED-UnBerG). Das Gesetz besteht aus dem „Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz“ 
(VwRehaG) und dem „Beruflichen Rehabilitierungsgesetz“ (BerRehaG). Überprüft werden Ein-

griffe in das Berufsleben, die Ausbildung, die Gesundheit und in Vermögenswerte auf Grund poli-
tischer Verfolgung durch das SED-Regime.

Rehabilitierung von Verwaltungs- und 
Berufsunrecht der ehemaligen DDR

Beispielhaft hierfür sind berufliche Ausfall-
zeiten und Benachteiligungen, die wegen 
politisch bedingten Haftzeiten und Entlas-

sungen/Herabstufungen z.B. im Zusammenhang 
mit Ausreiseanträgen entstanden sind.

Perspektivisch ist weiterhin mit einem – wenn 
auch geringeren – Antragseingang zu rechnen. 
Insgesamt wurden bisher 21.959 Anträge gestellt, 
von denen 20.873 abschließend bearbeitet wer-
den konnten. Es verbleibt somit noch ein Bestand 
von 1.086 Antragsverfahren. 2010 ging der Anrags- 
eingang auf 333 Anträge zurück (2009: 335 ). 513 
Anträge wurden erledigt (2009: 525). 

punkt der Rehabilitierungsanträge liegt im Be-
reich der Beruflichen Rehabilitierung. Diese hat 
das Ziel einer Erhöhung der Rentenansprüche. 
Durch das Vierte Gesetz zur Verbesserung reha-
bilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer der 
politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR 
vom Dezember 2010 wurde die Antragsfrist bis 
zum 31.12.2019 verlängert.

Manfred P. versuchte 1985 die damalige 
DDR auf ungesetzlichem Weg zu verlas-
sen. Beim Überwinden der Grenzsperren 

wurde er festgenommen und inhaftiert. Er wurde 
zu einer Haftstrafe von 11 Monaten verurteilt, von 
der er 9 Monate absaß. Nach diesen 9 Mona-
ten wurde er von der Bundesrepublik Deutsch-
land freigekauft und kam nach Berlin (West). Für 
diese Haft erhielt er die Anerkennung als ehema-
liger politischer Häftling und bekam eine Haftent-
schädigung. Vor der Haft hatte er als Schlosser 
in einem Volkseigenem Betrieb (VEB) gearbeitet. 
Diese Haftzeit wird ihm durch die berufliche Re-
habilitierung als Verfolgungszeit zum Ausgleich 
von Nachteilen in der Rentenversicherung aner-
kannt.

Prüfung der Vertriebenen- bzw. Sowjetzonenflüchtlingseigenschaften.

Statusfeststellung nach dem 
Bundesvertriebenengesetz (BVFG)

Im Juli 2009 ist das 8. BVFG-Änderungs-
gesetz in Kraft getreten. Damit sind die 
Zuständigkeiten nach dem Bundesvertrie-

Im Rahmen der Amtshilfe wird geprüft, ob der Betroffene zum Personenkreis der Vertriebenen 
oder Sowjetzonenflüchtlinge gehört.

benen - und Flüchtlingsgesetz ganz überwiegend 
auf das Bundesverwaltungsamt übergegangen. 
Das Landesamt ist seit dem in Amtshilfe von  Staats- 
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Der Großvater von Herrn W. wurde1906 in 
Oberschlesien geboren und gehörte von 
1943 bis 1944 der Deutschen Wehrmacht 

an. Aufgrund dessen beantragte Herr W. beim 
Standesamt die deutsche Staatsangehörigkeit, da 
er bislang polnischer Staatsbürger war. Im Wege 
der Amtshilfe wandte sich das Standesamt an das 
LAGeSo mit der Bitte, zu prüfen, ob der Großvater 
zum Personenkreis der deutschen Volkszugehöri-

Seitens des Senats besteht weiterhin die 
Bereitschaft die Kunstsammlung der Ar-
tothek der Sozialen Künstlerförderung an 

das Kunstarchiv Beeskow im Landkreis Oder-
Spree (Brandenburg) zu übertragen. 

Das Kunstarchiv Beeskow beherbergt rund 
23.000 Werke aus dem Nachlass der Parteien, 
Massenorganisationen und Staatsorganen der 
ehemaligen DDR. Rechtliche Grundlage bildet 
das zwischen den Ländern Berlin, Brandenburg 
und Mecklenburg-Vorpommern im Jahre 2001 
geschlossene Verwaltungsabkommen über den 
Betrieb des Archivs der Kunstsammlung von 
Parteien, Massenorganisationen und Staatsor-
ganen der DDR durch das Land Brandenburg 
(Verwaltungsabkommen Kunstarchiv).

Seitens des Kunstarchivs Beeskow in Zusammen-
arbeit mit der Stadt Beeskow wird angestrebt, auf 
der Burg Beeskow einen Neubau auf dem Burg-
ruinenfeld zu errichten, der auch die Aufnahme 
der Kunstsammlung (aktuell rd. 14.500 Exponate) 
aus dem Bestand der Sozialen Künstlerförderung 
ermöglichen würde.

Die vorbereitenden Maßnahmen haben bereits 
begonnen. Nach dem Architektenwettbewerb 
wurde das mit dem ersten Preis ausgezeich-
nete Architektenbüro sowie weitere Fachpla-
nungsbüros mit der Durchführung weiterer Pla-

Artothek der Sozialen Künstlerförderung

Artothek der Sozialen 
Künstlerförderung

angehörigkeitsfeststellungsverfahren für die Bür-
ger- und Standesämter tätig.

gen zählte. Durch Anfragen bei verschiedenen 
Behörden, z.B. Deutsche Dienststelle (WASt), 
Bundesarchiv und Heimatorteskartei wird nun-
mehr überprüft, ob es Anhaltspunkte gibt, die 
die deutsche Volkszugehörigkeit des Großvaters 
bestätigen. Darüber hinaus wird in diesem Fall 
geprüft, ob Herr W., der 1958 geboren wurde, 
in einer Familie aufgewachsen ist, die sich zum 
Deutschtum bekannt hatte und wie seine deut-
schen Sprachkenntnisse zum Zeitpunkt seiner 
Einreise in Deutschland waren. Nur wenn alle 
drei Voraussetzungen erfüllt sind, kann eine posi-
tive Stellungnahme zum Standesamt erfolgen.

Abwicklung und Übertragung des Kunst-
bestandes  auf das Kunstarchiv Beeskow

nungsarbeiten beauftragt. Nach Auskunft des 
Kunstarchivs Beeskow wird nach den planungs-
rechtlichen Vorarbeiten mit einem Baubeginn 
Ende 2011 gerechnet. 

Mit der Maßnahme soll ferner ein Beitrag für das 
kulturelle und touristische Angebot im Landkreis 
Oder-Spree geschaffen werden, der auch über-
regionale Bedeutung hat.

Neben der Zusammenlegung der beiden 
Sammlungen gilt der Leitgedanke, das Neue 
Kunstarchiv Beeskow als kulturelles Lern- und 
Forschungszentrum für Kunstgeschichte leben-
dig zu halten und ein europäisch agierendes For-
schungs- und Servicezentrum mit zusätzlichem 
Fokus auf eine deutsch-polnische Zusammenar-
beit einzurichten.
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Auf der Grundlage des § 1 Bundesversor-
gungsgesetz (BVG) haben Personen, die 
direkt oder indirekt Opfer für die Allgemein-
heit erbracht und dadurch eine gesundheit-
liche Schädigung erlitten haben, Anspruch 
auf eine angemessene wirtschaftliche Ver-
sorgung und auf Leistungen zur Erhaltung, 
Besserung oder Wiederherstellung ihrer Ge-
sundheit. Aufgabe des Versorgungsamtes ist 
es, die Ansprüche der Berechtigten nach dem 
Bundesversorgungsgesetz und den Sonder-
gesetzen, die das Bundesversorgungsge-
setz für anwendbar erklärt haben (Soziales 
Entschädigungsrecht) anzuerkennen und die 
zustehenden Leistungen zu erbringen.

Versorgung
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Auf der Grundlage des § 1 Bundesver-
sorgungsgesetz (BVG) haben Personen, 
die direkt oder indirekt Opfer für die Allge-

meinheit erbracht und dadurch eine gesundheit-
liche Schädigung erlitten haben, Anspruch auf 
eine angemessene wirtschaftliche Versorgung 
und auf Leistungen zur Erhaltung, Besserung oder 

Zum Sozialen Entschädigungsrecht gehören das Bundesversorgungsgesetz für Kriegs-
beschädigte und Kriegshinterbliebene, das Soldatenversorgungsgesetz für Wehrdienst-
beschädigte, das Zivildienstgesetz für Zivildienstbeschädigte, das Häftlingshilfegesetz für 

Haftgeschädigte, das Strafrechtliche Rehabilitierungsgesetz für Opfer von SED-Unrecht, das Verwal-
tungsrechtliche Rehabilitierungsgesetz für Opfer von SED-Unrecht, das Opferentschädigungsgesetz 
für Opfer von Gewalttaten, das Infektionsschutzgesetz für Impfgeschädigte und das Anti-D-Hilfege-
setz für Frauen, die in der ehemaligen DDR mit dem Hepatitis-C-Virus kontaminiert wurden.

Soziales Entschädigungsrecht

Versorgung     Soziales Entschädigungsrecht

SER Bestandsfälle 2007 - 2010

Wiederherstellung ihrer Gesundheit. Aufgabe 
des Versorgungsamtes ist es, die Ansprüche der 
Berechtigten nach dem Bundesversorgungsge-
setz und den Sondergesetzen, die das Bundes-
versorgungsgesetz für anwendbar erklärt haben 
(Soziales Entschädigungsrecht) anzuerkennen 
und die zustehenden Leistungen zu erbringen.
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Auch 2010 wurde die Personalausstattung 
der Rentengruppen der Fallzahlentwick-
lung angepasst. Das ehemalige Referat III 

C - Orthopädische Versorgung, Heil- und Kran-
kenbehandlung - wurde aufgelöst und aufgeteilt 
in zwei neue Arbeitsgruppen in das Referat III B 

- SER, Rentengruppen und Hauptfürsorgestelle - 
eingegliedert.

Kriegsopferfürsorge/Hauptfürsorgestelle:

66 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrie-
ges leben noch ca. 7.300 Beschädigte und Hinter-
bliebene im Land Berlin. Hinzu kommen etwa 
2.350 Personen, denen Versorgungsleistungen 
nach Sondergesetzen zustehen. Auf der Grund-
lage des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) 
können sie von der Hauptfürsorgestelle Berlin 
verschiedene Leistungen erhalten. Die Kriegs-
opferfürsorge (KOF) ergänzt die Leistungen des 
Versorgungsamtes, welches für die Rentenzah-
lung sowie Heil- und Krankenbehandlung nach 
dem BVG zuständig ist. Zu den Sondergesetzen, 
die das BVG für anwendbar erklärt hat, gehören 
vor allem

Versorgung

Versorgung     Soziales Entschädigungsrecht

das Opferentschädigungsgesetz  (OEG)

das Infektionsschutzgesetz  (IfSG)

das Soldatenversorgungsgesetz  (SVG)

das Zivildienstgesetz  (ZDG)

das Häftlingshilfegesetz  (HHG)

das Strafrechtliche Rehabilitierungsgesetz 
(StrRehaG)

das Verwaltungsrechtliche Rehabilitie- 
rungsgesetz  (VwRehaG)

Hilfe kann nur gewährt werden, wenn die Haupt-
fürsorgestelle das Anliegen oder die Notlage 
kennt und der Bedarf nicht schon durch eigene 
Kraft oder mit Hilfe Dritter gedeckt wurde. Leis-
tungen der KOF werden gewährt, wenn und so-
weit die Beschädigten infolge der Schädigung 
und die Hinterbliebenen infolge des Verlustes 
des Angehörigen nicht in der Lage sind, einen 
bestehenden Bedarf aus den übrigen Leistungen 
nach dem BVG und dem sonstigen Einkommen 
und Vermögen zu decken. Leistungen der KOF 
dienen der Deckung eines aktuell bestehenden 
Bedarfs und sind damit nicht auf in der Vergang-
enheit vorhandenen Bedarf ausgerichtet. Sie wer-
den grundsätzlich auf Antrag gewährt. Gemäß 

der Kriegsopferfürsorgeverordnung (KFürsV) 
sind Leistungen nicht nur auf Antrag, sondern 
auch von Amts wegen zu erbringen, wenn die 
anspruchsbegründenden Tatsachen bekannt 
sind und der Leistungsberechtigte zustimmt. Dies 
gilt insbesondere für den im BVG abschließend 
bestimmten Personenkreis der Sonderfürsorge-
berechtigten, die auf Grund der außerordentlich 
schwerwiegenden und vielfältigen Folgen bestim-
mter Schädigungen einen Rechtsanspruch auf 
besonders wirksame Hilfe haben.

Die demographische Entwicklung bei Kriegsbe-
schädigten und Hinterbliebenen führt in der KOF 
zu einer stärkeren Inanspruchnahme von Hilfen 
zur Pflege durch die Leistungsempfänger. Die 
Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfs-
mittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und 
stationäre Pflege.

Viele Empfängerinnen und Empfänger von Leis-
tungen der Pflegekasse sind weiterhin auf Unter-
stützung durch die Hauptfürsorgestelle angewie-
sen, da die Pflegeversicherung nicht alle Kosten 
eines Aufenthaltes in einem Heim oder der häus-
lichen Pflege abdeckt. Da viele Betroffene die 
Differenzbeträge nicht selbst aufbringen können, 
hat hier die KOF eine unverzichtbare ergänzende 
Funktion.

Die größte Gruppe von Leistungsempfängern 
lag auch 2010 in der Altersspanne von 80 bis 90 
Jahren. 

Hilfen in besonderen Lebenslagen:

Auch die Leistungen der Hilfen in besonderen 
Lebenslagen, die Maßnahmen der medizinischen, 
schulischen, beruflichen und sozialen Rehabilita-
tion umfassen, wurden 2010 wieder stark in An-
spruch genommen. Aufgabe der Hilfe in beson-
deren Lebenslagen ist vor allem, den behinderten 
Menschen die Teilnahme am Leben in der Ge-
meinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern 
oder ihnen die Ausübung eines angemessenen 
Berufs zu ermöglichen. Vielfach leben behinderte 
Menschen nicht mehr zu Hause, sondern in 
einem der Werkstatt für behinderte Menschen 
(WfbM) angeschlossenen oder in einem externen 
Wohnheim. Sowohl die Kosten des Werkstatt-
besuches als auch die Kosten der Unterbring-
ung stellen eine Maßnahme der o.g. Hilfe dar. 
Die Hilfe in besonderen Lebenslagen beinhaltet 
unter anderem auch Hilfen zu einer angemess-
enen Schulbildung, zur Beschaffung, Ausstattung 
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Ausgaben der Hauptfürsorgestelle 2008 - 2010

und Erhaltung einer Wohnung, die den beson-
deren Bedürfnissen der behinderten Menschen 
entspricht, Kraftfahrzeug-Beschaffungshilfen, 
Kraftfahrzeug-Hilfen (Benzingeld), Taxipauscha-
len und die Auszahlung von Blindenhilfe. Die 
Gewährung von Telefonhilfen als auch die Über-
nahme der Kosten für soziale Rehabilitations- 
lehrgänge runden das Bild der Hilfe in besonde-
ren Lebenslagen ab.

Erholungshilfen:

Auch 2010 ist es wieder gelungen, im Rahmen 
der Erholungshilfen sogenannte feste Plätze in 
Hotels bzw. Pensionen für den Personenkreis der 
KOF- Berechtigten in zwei Erholungsgebieten 
zu reservieren. Die Erholungsgebiete sind Bad 
Sooden-Allendorf im Werratal und der Luftkurort 
Wirsberg im Frankenwald. Die administrative Ab-
wicklung der Reservierungen übernimmt weiter-
hin die Hauptfürsorgestelle.

Als eigenständiger Rehabilitationsträger  bear-
beitet die Hauptfürsorgestelle jeden Antrag auf 
berufliche Rehabilitationsmaßnahmen eigenver-

antwortlich  unter Einholung  einer gutachter-
lichen Stellungnahme der Arbeitsagenturen zur 
arbeitsmarktlichen Zweckmäßigkeit der beantra- 
gten Leistung für die zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben.  Hierbei hat die Hauptfürsorgestelle eine 
umfassende Beratungspflicht, der sie u. a. auch 
durch die Beteiligung an den Gemeinsamen 
Servicestellen nachkommt. Angezeigt ist weiter-
hin eine enge Zusammenarbeit mit den Agen-
turen für Arbeit, den Berufsförderungsdiensten 
der Bundeswehr, den Jugendämtern, den Polizei-
dienststellen, den Versorgungsämtern und den 
Integrationsämtern.

Im Bereich der Hilfe in besonderen Lebenslagen 
soll die Einführung eines Persönlichen Budgets 
für behinderte und pflegebedürftige Menschen 
die eigenverantwortliche Lebensgestaltung stär-
ken. Die Leistungsberechtigten haben die ihnen 
eingeräumte größere Selbstbestimmung auch 
2010 nicht genutzt. In keinem Fall wurde der  
Rechtsanspruch der alternativen Leistungsform 
des Persönlichen Budgets durch die Berechtigten 
in Anspruch genommen.

Leistungsart 2008 2009 2010

Hilfe zur Pflege  9.836.000  10.113.883  8.293.836 
Altenhilfe  502.000  451.681  441.780 
Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt  1.474.000  1.334.059  1.259.956 
Hilfe in besonderen Lebenslagen  3.144.000  3.984.611  3.219.112 
Haushaltshilfe  61.000  49.184  36.872 
Sonstige Leistungen  1.731.000  1.587.440  1.620.557 
Ausgaben für Sondergesetze  2.925.000  2.742.120  2.705.641 
Gesamt  19.673.000  20.262.978  17.577.754

Mobiler Fürsorgerischer Dienst:

Im Rahmen von Hausbesuchen werden vorrang-
ig für Fürsorgeberechtigte nach dem Sozialen 
Entschädigungsrecht vor allem Pflegebedarfe, 
Wohn- und Lebensverhältnisse, Einkommensver-
hältnisse sowie die Notwendigkeit besonderer 
Hilfeleistungen geprüft bzw. Bedarfe ermittelt. 
Desweiteren werden ggf. Unterstützung und Be-
gleitung bei der Organisation und Realisierung 
der Fürsorgeleistungen angeboten.

Für persönliche und telefonische Beratungen hält 
der Fürsorgerische Dienst zusätzlich wöchent-
liche Sprechzeiten im Dienstgebäude vor. Von 
den vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Fürsorgerischen Dienstes sind 2010 insgesamt 
721 Hausbesuche (2009 : 682) und 1.938 telefo-
nische Beratungen (2009 : 1.797) durchgeführt 
worden. Es wurden 1.045 Gutachten und Fach-
stellungnahmen (2009: 1.091) zu beantragten 
Leistungen gefertigt

Versorgung     Soziales Entschädigungsrecht
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Versorgung

Das Gesetz über die Entschädigung der Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - 
OEG ) ist ein wesentlicher Bestandteil des Sozialen Entschädigungsrechts.

Opferentschädigungsgesetz

Zu den vom OEG abgedeckten Tat-
beständen zählen z.B.

Körperliche Gewalt und tätliche Angriffe

Giftanschläge

Brandstiftung

Sprengstoffattentate

soweit diese vorsätzlich und rechtswidrig er-
folgt sind. Grundsätzlich muss die Schädigung 
in der Bundesrepublik Deutschland oder auf 
einem deutschen Schiff oder in einem deutschen 
Flugzeug eingetreten sein.  

Mit dem Inkrafttreten des 3. OEG – Änderungsge-
setzes gibt es auch für Betroffene, die nach dem 
01.07.2009 im Ausland Opfer einer Gewalttat und 
dadurch gesundheitlich geschädigt wurden, ein-
en besonders geregelten Versorgungsanspruch. 
In diesen Fällen ist das Landesamt für Gesund-
heit und Soziales Berlin für Betroffene mit Wohn-
sitz in Berlin zuständig.  

Uneingeschränkten Versorgungsanspruch haben 
deutsche Staatsangehörige, Bürger aus EU-
Staaten, Ausländer in deren Heimatland deu-
tschen Staatsangehörigen der gleiche Schutz 
gewährt wird sowie Bürger anderer Staaten, die 
sich seit mindestens drei Jahren ununterbrochen 
rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten.

Nach wie vor gehört der Schutz der Opfer von 
Gewalttaten zu den wesentlichen Aufgaben der 
Fürsorge des Staates. Dabei hat sich das Gesetz 
über die Entschädigung der Opfer von Gewaltta-
ten (Opferentschädigungsgesetz – OEG) als ein 
wesentlicher Teil des Sozialen Entschädigungs-
rechts in der Praxis bewährt. 

Ausgehend von der Intention, die persönliche 
Betreuung von Opfern zu verbessern und durch 
eine breitere Öffentlichkeitsarbeit die bestehen-
den Informationsdefizite zum OEG abzubauen, 
wurde im Jahr 2000 die Beratungs- und Betreu-
ungsgruppe eingerichtet. 

Neben der persönlichen Beratung von Gewalt-
opfern widmete sich die Beratungs- und Betreu-
ungsgruppe auch 2010 im Bereich des OEG ver-
stärkt der Aufgabe, die Öffentlichkeit über dieses 
Gesetz und die sich daraus ergebenden Hilfs- 
angebote zu informieren. 

Ein Schwerpunkt der Arbeit der Betreuungs-
gruppe bestand darin, zu den Behörden und Insti-
tutionen, die meist zeitnah nach einer Gewalttat 
von Berufs wegen direkt mit Opfern zu tun haben, 
bereits bewährte Kontakte auszubauen bzw. 
neue Kontakte zu knüpfen, um auf diese Weise 
schnell entsprechende Informationen zum OEG 
an Betroffene weitergeben zu können. 

Neben den schon bewährten Informationsveran-
staltungen in Berliner Jugendämtern und einem 
Erfahrungsaustausch der Berliner Opferhilfe 
wurden auf einer Fortbildungsveranstaltung von 
Frauenort-Augusta, einer Opferhilfeeinrichtung 
für Frauen und Kinder, die sich insbesondere 
an gehörlose Betroffene wendet, die dort tätigen 
Sozialarbeiterinnen zum OEG informiert.

Auf Fachtagungen der Polizeidirektionen 1, 3 
und 5 sowie einer 2 -tägigen Fortbildungsveran-
staltung des Landeskriminalamtes zum 2. Opfer- 
rechtsreformgesetz wurden Kenntnisse zum 
OEG vermittelt und Diskussionen zu dieser The-
matik geführt. Die Betreuung eines Information-
sstandes zum OEG im Rahmen des 1. Präven-
tions- und Erlebnistages der Polizeidirektion 4 
gehörte zu den Aktivitäten der Betreuungsgruppe, 
um den Bekanntheitsgrad des OEG zu erhöhen.

Zur Unterrichtung von Opfern von Gewalttaten 
wurde auch 2010 der gemeinsame Erfahrungs-
austausch mit den Aussenstellenleitern des 
WEISSEN RINGES erfolgreich durchgeführt. 
Es wird deutlich, dass Mitarbeiterinnen und Mit- 
arbeiter in Behörden und Institutionen, in denen 
bereits Informationsveranstaltungen zum OEG 
stattgefunden haben, für diese Thematik stär-
ker sensibilisiert sind. Häufig wird in Einzelfäl-
len die Antragstellung nach dem OEG angeregt 
bzw. der direkte Kontakt zu der Betreuungs- und 
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Beratungsgruppe gesucht, um den Einzelfall zu 
beraten bzw. Informationen zu den rechtlichen 
Voraussetzungen und Möglichkeiten einzuholen. 

Eine 46 jährige Antragstellerin gibt nach 
dem OEG an, dass sie Ende der 80er 
Jahre Opfer einer Gewalttat gegen die 

sexuelle Selbstbestimmung geworden sei. Da 
der Täter seinerzeit nicht ermittelt werden kon-

nte und auch keinerlei polizeiliche Ermittlungs-
akten mehr vorhanden waren, wurden neurolo-
gisch - psychiatrische Gutachten erstellt, die das 
schädigende Ereignis und die daraus erlittenen 
Gesundheitsstörungen belegen konnten. Durch 
die Begutachtungen konnte zusätzlich ermittelt 
werden, dass die Antragstellerin in ihrer Kindheit 
und Jugend weiteren Ereignissen im Sinne des 
OEG ausgesetzt war. Die Anerkennung von Ver-
sorgungsleistungen konnte erfolgen.

Entwicklung OEG Bestandsfälle 2008 - 2010

Auf der Grundlage des § 1 Bundesver-
sorgungsgesetz (BVG) haben Personen, 
die direkt oder indirekt Opfer für die Allge-

meinheit erbracht und dadurch eine gesundheit-
liche Schädigung erlitten haben, Anspruch auf 
eine angemessene wirtschaftliche Versorgung 
und auf Leistungen der Heil- und Krankenbehand-

Orthopädische Versorgung
Heil- und Krankenbehandlung

lung und der Versorgung mit orthopädischen Hilfs- 
mitteln. Das Recht der Heil- und Krankenbehan-
dlung richtet sich nach dem Sachleistungsprinzip, 
d.h. im Vordergrund steht die Erbringung der er-
forderlichen Maßnahmen (z.B. ärztliche Behand-
lung, Arzneimittel, usw.) und nicht der Ersatz der 
hierfür erforderlichen Kosten. 
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Versorgung     Schwerbehindertenrecht

Die Leistungen der orthopädischen Versorgungsstelle werden nach den Regelungen des  
Bundesversorgungsgesetzes und der Orthopädieverordnung - OrthV erbracht.

Von der Orthopädischen Versorgungs-
stelle werden für die Anspruchsberech-
tigten nach dem Bundesversorgungsge-

setz (BVG) einschließlich der Nebengesetze wie 
z.B. dem Opferentschädigungsgesetz (OEG), 
dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) u.a. Sach- 
und Geldleistungen erbracht. 2010 waren das 
ca. 5.000 (2009: 5.400) Versorgungsleistungen. 
Der Aufwand von der Antragstellung bis zur Auf-
tragserteilung ist für die beantragten Hilfsmit-
tel dabei sehr unterschiedlich, aber zunehmend 
aufwändiger, da einhergehend mit den ständig 
wachsenden technischen Möglichkeiten auch der 

Eine besonders aufwändige und hochwer-
tige Versorgung 2010 betraf einen sprach-
gestörten fast bewegungsunfähigen Impf- 

geschädigten, der mit einem dynamischen au-
gengesteuerten Kommunikationssystem und di-
versem Zubehör versorgt wurde.

zu versorgende Personenkreis die Vorzüge des 
technischen Fortschritts beanspruchen möchte. 
Das Bundesversorgungsgesetz i.V.m. der Or-
thopädieverordnung ermöglicht auch die Reali-
sierung der fortschrittlichen Versorgung.

Schwerbehindertenrecht

Die Aufgabe des Referats Schwerbe-
hindertenrecht besteht in der Durch-
führung des Feststellungsverfahrens nach 

dem Schwerbehindertengesetz. Menschen mit 

Behinderung sollen Rechte und Nachteilsaus-
gleiche in Anspruch nehmen können, damit ihnen 
die Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen 
und wirtschaftlichen Leben erleichtert wird. 

Nach § 1 Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch (SGB IX) sind Menschen behindert, wenn ihre 
körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit länger als sechs Monate 
von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in 

der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Die Auswirkung der Funktionsbeeinträchtigung wird als Grad der 
Behinderung (GdB), nach Zehnergraden abgestuft, von 20 bis 100 festgestellt.

Schwerbehinderte Menschen im Sinne des Gesetzes sind Personen mit einem Grad der Behinderung 
von wenigstens 50. Nach § 69 Abs. 1 SGB IX stellt das Versorgungsamt auf Antrag des behinderten 
Menschen das Vorliegen einer Behinderung, den Grad der Behinderung (GdB) sowie nach Abs. 4, bei 
Vorliegen der Voraussetzungen, weitere gesundheitliche Merkmale fest.

Der ebenfalls auf Antrag ausgestellte Ausweis enthält keine Bezeichnung von Behinderungen, sondern 
beschränkt seine Angaben auf den GdB sowie die Merkzeichen. Mit dem Ausweis weist die/der In-
haberin/Inhaber seine Schwerbehinderteneigenschaft nach und hat einen Rechtsanspruch auf die 
Gewährung von Rechten und Nachteilsausgleichen, die ihm nach den Vorschriften des SGB IX oder 
anderen gesetzlichen Regelungen zustehen. 

Die Zahl der Bestandsfälle im Referat 
Schwerbehindertenrecht belief sich Ende 
2010 auf 583.523 (2009: 572.500). 

2010 war ein Eingang von 34.349 (2009: 34.753) 
Anträgen auf Erstfeststellung sowie 37.632 
(2009: 38.567) Anträgen auf Neufeststellung der 

Behinderung zu verzeichnen. Die Gesamtzahl 
der Antragseingänge betrug 2010 71.981 (2009: 
73.320). Das bedeutet einen leichten Rückgang 
von 1.339 Anträgen bzw. 1,8 % gegenüber dem 
Vorjahr. Einschließlich der in 2010 bearbeiteten 
8.696 (2009: 7.171) Neufeststellungen von Amts 
wegen ergab sich eine Arbeitsmenge von 80.677 
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Vorgängen (2009: 80.491). Das ist ein Zuwachs 
von 0,2 %. 

Die Zahl der Widerspruchseingänge erhöhte sich 
von 13.788 im Jahr 2009 auf 15.347 in 2010. Das 
bedeutet einen Anstieg von 11,3 %. Insgesamt 
wurden 86.647 Anträge erledigt. Gegenüber dem 
Vorjahr (75.718) bedeutet das eine sehr deutliche 
Steigerung von 10.929 Antragserledigungen bzw. 
von 14,4 %. Auch die Widerspruchserledigung-
en konnten im Referat Schwerbehindertenrecht 
im Vergleich zu 2009 von 5.151 auf 5.616 bzw. 
um ca. 9 % gesteigert werden. Durch die gestie-
genen Erledigungszahlen reduzierte sich auch 
die Anzahl der sich in Bearbeitung befindlichen 
Anträge von 25.800 zu Jahresbeginn auf 19.831 
im Dezember 2010. 

2010 sind monatlich rd. 10.000 Befundberichte 
angefordert und je Befundbericht mit durchschnit-
tlich rd. 23,20 € bezahlt worden. Für das Land 

Training der Trainer:

Die Ausbildung neuer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter war auch 2010 ein wesentlicher 
Arbeitsschwerpunkt des Bereiches Schwerbe-
hindertenrecht. Ausgangspunkt war eine “Fluktu-
ationsanalyse”, in der die Ursachen der Mitarbei-
terfluktuation im Referat untersucht wurden. Ziel 
war es, die Verweildauer neuer Mitarbeiter zu 
erhöhen. Wesentliche Gründe für die Fluktuation 
sind u.a. die nicht optimal verlaufene Einarbei-
tungsphase und die unzureichende Integration in 
den Sachgebieten.

Nachdem 2009 ein verbindlicher Einarbeitungs-
plan und neues Lehrmaterial entwickelt wurden, 
stand nunmehr die weitere Qualifizierung der 
Führungskräfte und Ausbilder im Vordergrund. 
Dazu fanden insgesamt drei Tagesseminare mit 
einer erfahrenen Personalberaterin und Trainerin 
statt. Thematischer Schwerpunkt der Schulungs-
veranstaltung war die effektive und zielgerichtete 
Begleitung von neuen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern in der Einarbeitungsphase durch die 
Mentoren. 

Generell hatte die Schulung bei den Teilneh-
mern eine sehr positive Resonanz und brachte 
eine Vielzahl von neuen Erkenntnissen. We-
sentliche Ergebnisse waren u.a. dass die Men-
toren ihre bisherige Herangehensweise kritisch 

reflektierten und zu der Schlussfolgerung kamen, 
dass der Einarbeitungsprozess individueller auf 
die konkrete Person ausgerichtet werden muss. 
Dazu zählt auch seine individuellen Stärken zu 
berücksichtigen und zu fördern. Auch die Frage 
des individuellen Lerntyps ist zu beantworten. 
Da ein Einarbeitungsprozess sehr zeitaufwändig 
ist, kamen vor allem die Führungskräfte zu der 
Erkenntnis, dass die Ausbildung stärker bei der 
Planung von anderen Arbeitsprozessen Berück-
sichtigung finden muss.

Ein Bewertungsbogen wurde eingeführt, in dem 
Mentor/in und neue/r Mitarbeiter/in ihre jeweilige 
Einschätzung zum Einarbeitungsstand dokumen-
tieren und gemeinsam auswerten. 

Neues Fachverfahren:

Seit Mitte der 90er Jahre wird das Fachverfahren 
OSAV zur Bearbeitung von Anträgen im Refe-
rat Schwerbehindertenrecht eingesetzt. Dieses 
Fachverfahren entspricht nicht mehr dem ak-
tuellen Stand der Technik und wird auch nicht 
im Versorgungsärztlichen Dienst und im Wider- 
spruchsverfahren angewendet. Aus diesem  
Grund wurde 2008 beschlossen, ein moderneres 
Fachverfahren einzuführen. 2009 wurde eine Pro-
jektgruppe mit der Durchführung einer europa-
weiten Ausschreibung und der Einführung des 
neuen Fachverfahrens beauftragt. Im Juli wurden 

Berlin haben 124.383 Befundberichte im Jahr 
2010 Ausgaben in Höhe von 2.890.629 € verur-
sacht. Die demographische Entwicklung lässt 
bei zunehmendem Alter und damit verbundenen 
zunehmenden gesundheitlichen Einschränkung-
en künftig eher eine steigende Belastung hinsicht- 
lich Aufgabenumfang und Ausgaben erwarten.

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales 
Berlin pflegt regelmäßig den Austausch mit Ver-
sorgungsämtern anderer Bundesländer. Kollegin-
nen und Kollegen aus den Referaten Ärztliche 
Begutachtung und Schwerbehindertenrecht rei-
sten für jeweils einen Tag nach Lübeck und Ros-
tock. Im Gegenzug besuchten uns die Kollegin-
nen und Kollegen von dort. Bei den Gesprächen 
kam es zu einem Erfahrungsaustausch über ar-
beitsorganisatorische und fachliche Fragen, mit 
dem Ziel der weiteren Verkürzung von Bearbei-
tungszeiten. 
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40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Multiplika-
toren darin geschult und in einem weiteren Schritt 
Testläufe durchgeführt, um den Bedarf an funk-
tionellen Änderungen zu ermitteln. Der Prozess 
der Anpassung der Software konnte 2010 noch 
nicht abgeschlossen werden.

Hospitation:

2010 wurde erneut eine Hospitation von Studie-
renden der Katholischen Hochschule für Sozial-
wesen Berlin im Referat Schwerbehindertenrecht 
erfolgreich durchgeführt. Wie im Vorjahr war die 
Resonanz bei den 16 Studierenden sehr positiv.

KundenCenter

Das Modernisierungsprogramm “Service- 
stadt Berlin” hat das Ziel, nachhaltig die 
Einstellung zum Umgang mit den zu er-

bringenden Dienstleistungen am Kunden zu 
verändern. Jede Behörde ist aufgefordert, ihre 
Organisation und die Art ihrer Leistungserbring-
ung an den Anforderungen der jeweiligen Ziel-
gruppe auszurichten.

Grundlage für die Arbeit im KundenCenter ist das Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetz, das 
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das Landesgleichberechtigungsgesetz (LGBG) 
sowie das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG), in denen unter anderem die Barrierefrei-

heit von Räumlichkeiten, das Zugänglichmachen von Schriftmaterial für jeden und natürlich auch das 
Recht eines jeden auf verständliche Beratung und Information festgeschrieben ist. Im Art. 3 Abs. 3 
Satz 2 Grundgesetz (GG) steht, dass niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf. 
Auch die Verfassung von Berlin besagt, dass gleichwertige Lebensbedingungen von Menschen mit 
und ohne Behinderung hergestellt werden müssen. Diese gesetzlichen Vorgaben sind das Gerüst, um 
das sich der hier herrschende Dienstleistungsgedanke rankt.

Die Organisation in Behörden mit unmittelbarem 
Dienst am Kunden ist so zu lenken, dass in den 
telefonischen, elektronischen und persönlichen 
Sprechstunden alle Dienstleistungen möglichst 
abschließend erbracht werden können.

Das KundenCenter im Versorgungsamt 
bietet drei „Vertriebswege“ von Dienstleis-
tungen an:

Persönlicher Kontakt: Das umfassende 
Dienstleistungsangebot im KundenCenter 
als zentrale Anlaufstelle für die vielfältigen 
Leistungen des Versorgungsamtes. 

Telefonischer Kontakt: Ein CallCenter als 
persönliches und schnelles Informations- 
und Beratungsangebot im Rahmen des 
BerlinTelefons.

Elektronischer Kontakt: Eine aktuelle und 
informative Internetpräsenz, mit der sich 
die Kunden selbständig über die vielfälti-
gen Dienstleistungen des Versorgungs-
amtes informieren können und die Mög-
lichkeit haben, den E-Mail-Kontakt zum 
Versorgungsamt zu suchen.

Das Hauptaugenmerk liegt im KundenCenter auf 
dem Ziel, die vielfältigen Anfragen und Anliegen 
durch optimierte Arbeitsabläufe bereits beim Erst-
kontakt zufriedenstellend und abschließend erle-

Warteraum 
des KundenCenters
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Auskunft und Beratung zu weiteren  
Aufgaben des Landesamtes

Beratung zum Berliner SonderFahrDienst 
für Menschen mit Behinderung

Entgegennahme von Taxi-Quittungen  
für den SonderFahrDienst

Das zentrale KundenCenter bietet ein umfas-
sendes und kompetent vorgetragenes Informa-
tions- und Beratungsangebot für Menschen mit 
Behinderung rund um das Thema “Schwerbe-
hinderung” an. Kundenfreundliche Öffnungs-
zeiten, ein großzügiger Wartebereich, ein elektro-
nisches Aufrufsystem sowie sechs mit moderner 
Technik ausgestattete Beratungszimmer bieten 
eine angenehme Besuchsatmosphäre und den 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ergonomisch 
gute und professionelle Arbeitsbedingungen. 
Bei der Gestaltung wurden die besonderen 
Bedürfnisse unserer Zielgruppen einbezogen: 
Die Ausstattung mit einer gut sichtbaren Be-
schilderung, ein vielfältiges Angebot an Ratge-
bern und Broschüren, ein Informationscounter 
mit Touchscreen, ein Wasserspender und eine 
Kinderspielecke tragen zum positiven Gesamt-
bild des Kundenbereiches bei.

Das Dienstgebäude ist barrierefrei zu erreichen 
und hat das vom Landesbeauftragten für Men-
schen mit Behinderung vergebene Signet “Berlin 

digen zu können, damit der Kunde die Dienstleis-
tungen des KundenCenters in guter Erinnerung 
behält. Gleichzeitig wird damit die Vorgabe erfüllt, 
dass sich die Sachbearbeitung in den Fachbe-
reichen auf die Erledigung ihrer Kernaufgaben 
konzentrieren kann.

Das Informations- und Beratungsangebot um-
fasst insbesondere:

Allgemeine Beratung und Auskünfte zum 
Schwerbehindertenrecht

Auskünfte und Beratung im Einzelfall

Ausgabe von Antragsformularen und  
Informationsmaterialien

Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen

Verlängerung und Ausstellung von  
Schwerbehindertenausweisen

Ausstellung von Ersatzausweis und  
-wertmarke bei Verlust

barrierefrei” erhalten.

Entsprechend häufig wird das umfangreiche  
Dienstleistungs- und Beratungsangebot ange-
nommen. 2010 nahmen erstmals über 40.000 
Kunden (2009: 36.421) eine persönliche Be-
ratung im KundenCenter in Anspruch, dies 
entspricht einem Durchschnitt von über 3.300 
Kunden monatlich.

Bereits seit Anfang 2005 haben die Kunden des 
KundenCenters im Rahmen einer permanent 
durchgeführten Befragung die Möglichkeit, ihre 
Wahrnehmung zur Qualität der erbrachten Dienst- 
leistung und die von Ihnen erlebte Servicequa-
lität auf einer eigens dafür entwickelten „Mei-
nungskarte“ („Ihre Meinung ist uns wichtig!“) kund 
zu tun. Dieses Angebot wird von den Kunden 
regelmäßig wahrgenommen. Die Entwicklungs-
tendenzen der letzten 5 Jahre zeigen, dass mit 
dem Zentralen KundenCenter, das Modernisie-
rungsprogramm „Servicestadt Berlin“ im Landes-
amt für Gesundheit und Soziales erfolgreich um-
gesetzt wird.

Um auf die speziellen Bedürfnnisse der gehör-
losen und stark hörgeschädigten Menschen, die in 
der Regel auf die Nutzung der Gebärdensprache 
angewiesen sind, besser eingehen zu können, 
wird einmal monatlich eine persönliche Sprechs-
tunde in Gebärdensprache angeboten. Eine Mit-
arbeiterin mit Gebärdensprach- und Fachkom-
petenz steht für die persönliche Beratung dieses 
Kundenkreises zur Verfügung. Seit August 2010 
wird dieses Angebot durch eine einmal die Wo-
che stattfindende telefonische Sprechstunde per 
Video-Telefonie ergänzt. Nach vorheriger Termin-
vereinbarung über ein im Internet auf der Seite 
der Gebärdensprechstunde eingestelltes Kontakt- 
formular kann auch zu anderen Zeiten ein Video-
gespräch vereinbart werden.

Gebärdensprechstunde 
per Video-Telefonie
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Das Landesamt gibt den „Berliner Ratgeber für 
Menschen mit Behinderung“ (Informationen zum 
Schwerbehindertenrecht/Berliner Adressen zum 
Thema) bereits in der 10. Auflage heraus. Blinde 
und stark sehbehinderte Kunden können diesen 
Berliner Ratgeber in einer Hörversion als CD im 
speziell für diese Personengruppe entwickelten 
Daisy-Format erhalten.

Eine Optimierung der telefonischen Erreich-
barkeit und der Qualität der Auskunfts- und In-
formationskompetenz konnte nach einem mehr-
monatigem Problauf mit der Übernahme des 

“BerlinTelefon” in den Echtbetrieb im September 
2010 erreicht werden.

Unter der Service -Telefonnummer 90229 6464 
werden allgemeine Auskünfte zum Schwer-
behindertenrecht in einem Callcenter des IT-
Dienstleistungszentrums Berlin (ITDZ) unter 
Einbeziehung eines eigens dafür erstellten Wis-
sensmanagements als First Level (FrontOffice) 

- Leistung erteilt. Über eine computergesteuerte 
Druckstraße können von dort aus auch Formular-
wünsche erfüllt werden.

Nach dieser “Vorsortierung“ der eingegangenen 
Anrufe werden mit Hilfe eines speziellen Systems 
(Siebel) und Einsatz von VoIP-Technik nur fall-
spezifische oder speziellere Anliegen der Kunden 
an das CallCenter des Versorgungsamtes weiter- 
geleitet (Second Level/BackOffice). Die hier 
eingesetzten fachkompetenten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter beantworten mit Zugriff auf die 
Fachverfahren die vielfältigen Kundenanfragen 
abschließend und entlasten damit die Sachbear-
beiterebene. 

Die Servicezeiten dieser Rufnummer sind mit ein-

er Erreichbarkeit von 7 bis 19 Uhr sehr kunden-
freundlich ausgerichtet. Das Second Level ist in 
der Zeit von 8 bis 17 Uhr im Einsatz und erhält 
vom First Level außerhalb dieser Zeiten soge-
nannte “Tickets”, die je nach Kundenwunsch per 
Anruf oder Mail-Kontakt abgearbeitet werden.

2010 wurden vom Frontoffice beim ITDZ insge-
samt 155.200 (2009: 44.063) telefonische Anfra-
gen entgegen genommen, dies entspricht einem 
monatlichen Durchschnitt von 12.933 Telefonkon-
takten. Vom ITDZ konnten davon 47 % bereits 
abschließend beantwortet werden. 

81.366 der Anrufe wurden in das Backoffice 
weitergeleitet und dort abschließend bearbeitet. 
Zusätzlich wurden vom ITDZ monatlich im Durch-
schnitt 1.588 Formulare - vorrangig Anträge für 
das Schwerbehindertenfeststellungsverfahren - 
versandt.

Präsentation der  
Gebärdensprechstunde

Gebärdensprechstunde 
per Video-Telefonie

Gebärdensprechstunde 
per Video-Telefonie
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Spielecke 
im KundenCenters

Durch einen Bericht in der Zeitung wurde 
ein gehörloser und durch einen Unfall in 
seiner Mobilität stark eingeschränkter 

junger Mann auf die Gehörlosen-Sprechstunde 
mittels Video-Telefonie aufmerksam. Da er die 
erforderliche Messengersoftware auch privat be-
reits nutzte, vereinbarte er über das Kontaktfor-
mular einen Gesprächstermin. 

Er war sehr froh, dass er trotz seiner akuten 
Mobilitätseinschränkung nun ganz bequem 
und schnell von zu Hause aus seine Fragen zu 
seinem laufenden Antragsverfahren in der Deut-
schen Gebärdensprache (DGS) klären konnte.

SonderFahrDienst

Das Berliner Gesetz über die Gleich-
berechtigung von Menschen mit und ohne 
Behinderung - Landesgleichberechtigungs- 

In § 9 Abs. 2 LGBG heißt es dazu: „Für Personen, die wegen der Art und der Schwere ihrer Be-
hinderung nicht am öffentlichen Personennahverkehr teilnehmen können, wird ein besonderer 
Fahrdienst vorgehalten, auf den die Vorschriften des § 145 des Neunten Buches Sozialge-

setzbuch keine Anwendung finden. Das Nähere über die Berechtigungskriterien, die Finanzierung, die 
Eigenbeteiligung der Nutzer und Nutzerinnen, die den Fahrdienst Betreibenden, die Beförderungsmit-
tel und das Beförderungsgebiet regelt die für Soziales zuständige Senatsverwaltung durch Rechts-
verordnung.“

Mit der „Verordnung über die Vorhaltung eines besonderen Fahrdienstes für Menschen mit Be-
hinderung“ vom 22. Juni 2005 hat das Land Berlin diese Vorgabe des Landesgleichberechtigungs-
gesetzes neu geregelt. Gemäß dieser Verordnung stellt Berlin für Menschen mit Behinderung einen 
Sonderfahrdienst für Fahrten im Rahmen von Freizeit und Erholung zur Verfügung. Einziges Zugangs-
kriterium für die Nutzung des Berliner Sonderfahrdienstes ist das nur in Berlin gültige Merkmal „T“. 
Dieses Merkmal erhalten Personen mit einer außergewöhnlichen Gehbehinderung (Merkzeichen „aG“ 
im Schwerbehindertenausweis), einem mobilitätsbedingten Grad der Behinderung von mindestens 80 
und nachgewiesenen Fähigkeitsstörungen beim Treppensteigen.

Der Sonderfahrdienst hält zwei Formen 
der Beförderung für die Berechtigten be- 
reit. Zum einen die Nutzung der Fahrzeuge 

des SonderFahrDienstes „SFD-Berlin“. Hier ste-
hen besonders ausgestattete Kleinbusse für 
Personen zur Verfügung, die körperlich nicht in 
der Lage sind, den öffentlichen Personennahver-
kehr oder normale Taxen zu nutzen bzw. deren 
Wohnort oder Besuchsziel nicht barrierefrei er-
reichbar ist. 

Zum anderen die Nutzung des Taxikontos. Hier 
kann jeder Sonderfahrdienstberechtigte, der 
körperlich dazu in der Lage ist, gegen Vorkasse 
die Fahrzeuge des normalen Taxigewerbes nut-
zen. Die Erstattung erfolgt nach Einreichung 
der Taxiquittungen in monatlicher Abrechnung. 
Von der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit 
und Soziales wurden dem LAGeSo im Bereich 
des Sonderfahrdienstes für Menschen mit Be-
hinderung in Berlin folgende Aufgaben übertra-
gen:

gesetz vom 18. Mai 1999 (LGBG) regelt in § 9 
die Sicherung der Mobilität für Menschen mit Be-
hinderungen.
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Durchführung des Berechtigungsverfah-
rens und Erstellung einer Magnetkarte 

Abrechnung mit den Fuhrunternehmen  
und der Regiezentrale

Einziehung der Eigenbeteiligung und  
Erstattung von Taxikosten der Nutzer  
des SonderFahrDienstes.

Zentrales Qualitäts- und Beschwerde- 
management 

Beratung und Information der Berechtigten

Die Firma „WBT“ ist auch 2010 als Regie-
betreiber für die Fahrtenbestellung und 

-vermittlung des Sonderfahrdienstes von 
der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und 
Soziales beauftragt. „WBT“ führt auf privatrecht-
licher Grundlage Fahrten im Rahmen von Freizeit 
und Erholung einschließlich der erforderlichen 
Assistenzleistungen von Tür zu Tür durch.

Um das Informationsbedürfnis der Berechtigten 
zu befriedigen, wurden im November 2010 alle 
aktuellen Nutzer und Nutzerinnen des Sonder-
fahrdienstes mit dem Infobrief Nr. 4 über aktuelle 
Entwicklungen und Neuerungen informiert.

Für alle Fragen zum SFD – insbesondere zum 
Berechtigungs- und Abrechungsverfahren - wur-
de eine eigene Servicenummer (90229 - 6433) 
eingerichtet, diese ist ebenfalls in das BerlinTele-

fon eingebunden. 2010 wurden über diese Hot-
line 20.556 (2009: 13.698) telefonische Anfragen 
beantwortet. Im Rahmen des Qualitätsmanage-
ments hat das Versorgungsamt 400 (2009: 220) 
schriftliche Anfragen und Beschwerden bearbei-
tet.  Im Monat Dezember 2010 gab es 31.646 
Sonderfahrdienstberechtigte (2009: 34.133), 
davon hatten 25.820 (81,59 %) das Merkzeichen 

„T“. 19.056 der Berechtigten verfügen über eine 
aktive Magnetkarte zur Nutzung des SFD. Durch-
schnittlich 2.876 Berechtigte (2009: 3.029) nutz-
ten monatlich den SFD.  84 % der Nutzer/innen 
nutzten den SFD im Monat zwischen einer und 
acht Fahrten.

Das Taxikonto nutzten 2010 monatlich durch-
schnittlich 880 (2009: 757) Berechtigte bei ins-
gesamt 72.559 (2009: 64.374) Fahrten. Den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es gelung-
en, die Erstattung der eingereichten Taxiquit-
tungen durchschnittlich innerhalb von 10 Tagen 
abschließend zu bearbeiten. Soziale Härtefälle 
und ehrenamtlich Tätige können zur Deckung 
der Kosten den beim Landesbeirat für Behinderte 
vorgehaltenen Härtefonds in Anspruch nehmen.

Fahrgastbefragung 2010

Für eine kontinuierliche Beobachtung der Ent-
wicklung des Berliner SFDs wurde im September 
2010 von der Arbeitsgruppe “Qualitätsmanage-
ment Sonderfahrdienst” im Auftrag der Senats-
verwaltung für Integration, Arbeit und Soziales die 
dritte Fahrgastbefragung bei den Nutzer/innen 

Monatliche Beförderungen im Jahresvergleich 2008 und 2010
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Auszüge aus Schreiben von Sonderfahr-
dienstnutzern:

„Ich als Rollstuhlfahrerin, wohnhaft im 5. Stock, 
konnte mein Haus nicht verlassen, da der 
Fahrstuhl kaputt war. Der Sonderfahrdienstfahrer 
hat zunächst die Fahrstuhlfirma angerufen und 
spontan erst mich und dann meinen Rollstuhl 
ins Erdgeschoss gebracht. Ich war pünktlich an 
meinem Bestimmungsort und dankbar für diese 
tolle Hilfe“ (29. September 2010).

Ich möchte mich bei dem Fahrer bedanken der 
mich gefahren hat. Zu diesem Zeitpunkt befand 
ich mich völlig neben der Spur bzw. ich war durch 
den Wind. Mit seiner Umsichtigkeit, Ruhe und 
Besonnenheit konnte ich meinen inneren Frieden 

wieder finden. Meinen leicht defekten Rollstuhl 
hat er gekonnt aus dem Bus die Rampe rück-
wärts hinunter geführt. Dafür mein Dankeschön. 
Abschließend möchte ich mich für diese staatlich 
geschaffenen Möglichkeit mit Goethes Worten 
bedanken –Zufrieden jauchzet gross und klein, 
hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein (27. 
Dezember 2010).

„Wir konnten einen wunderschönen Heiligabend 
bei unseren Kindern, Enkeln und Urenkeln ver-
bringen. Herzlichen Dank und Anerkennung für 
die logistische Meisterleistung bei der Planung 
des Weihnachtsfahrdienstes. Wir waren erstaunt, 
wie genau die bestellten Termine und Zeiten trotz 
zum Teil schwieriger Straßenverhältnisse einge-
halten wurden.“

Nutzung des Sonderfahrdienstes: Durchschnittliche Anfragen (monatlich)

durchgeführt. Angeschrieben wurden die 7.636 
Personen (2008: 6.650), die den SFD mindestens 
einmal im Zeitraum September 2009 bis August 
2010 genutzt hatten. Diese wurden wie bereits bei 
den Befragungen 2007 und 2008 gebeten, neben 
einigen allgemeinen Fragen (Assistenzleistung-
en, Fahrtbestellung, Nutzung ÖPNV, Taxikonto 
oder Mobilitätshilfedienste) insbesondere die 
Qualität der Serviceleistungen der Regiezentra-
le (Fahrtenvermittlung), der Fuhrunternehmen 
(Fahrtrealisierung) und der Abrechnungsstelle 
beim Landesamt für Gesundheit und Soziales 
(Berechtigungs- und Abrechnungsverfahren) mit 
„Schulnoten von 1 bis 6“ zu bewerten. Mit einer 
“offenen Frage” wurde den Befragten wiederum 
die Möglichkeit eröffnet, individuelle Erfahrungen 
zu schildern. Insgesamt wurden die Dienstleis-
tungen der Regiezentrale mit einer Gesamtnote 
von 2,6 bewertet (2008: 2,2 / 2007: 2,5). Das 

Fahrpersonal konnte seine gute Gesamtnote 
von 2,1 (2008: 2,1 / 2007: 2,1) hinsichtlich der 
Freund-lichkeit und des Serviceverhaltens halten. 
Auch die Fahrzeuge der Fuhrunternehmen wur-
den in den Bereichen Sicherheit und Sauberkeit 
mit der gleichbleibend guten Gesamtnote von 
1,95 (2008: 1,9 / 2007: 2,0) bewertet. Das Be-
rechtigungs- und Abrechungsverfahren durch das 
LAGeSo erhielt gleichbleibend sehr gute Bewer- 
tungen. Dabei wurde das Abrechnungsverfahren 
mit einer Gesamtnote von 1,6 im Vergleich zu den 
Vorjahren noch etwas besser bewertet (2008: 1,7 
/ 2007: 1,8). 

Die detaillierten Ergebnisse der Befragung kön-
nen Sie auf den Internet-Seiten des Landesamtes 
für Gesundheit und Soziales ( www.lageso.berlin.
de ) in der Rubrik “Sonderfahrdienst” abrufen.
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Versicherungsamt

Im Versicherungsamt können sich Kunden 
nach Terminvereinbarung in allen Ange-
legenheiten der Sozialversicherung (§ 93 

Auf der Grundlage des Sozialgesetzbuches - Viertes Buch - (SGB IV) ist der gesetzliche Auftrag 
des Versicherungsamtes, unabhängig von den einzelnen Zweigen der Sozialversicherung 
zwischen den Trägern und den Versicherten als staatliche Stelle neutral und vermittelnd tätig 

zu sein. Im § 93 SGB IV sind die Aufgaben der Versicherungsämter beschrieben.

SGB IV) kompetent und umfassend beraten und 
sich beim Ausfüllen der erforderlichen Formulare 
helfen lassen.

Da der Deutsche Rentenversicherungs-
träger in den Bundesländern die Zu-
ständigkeiten für die Durchführung bila-

teraler und multilateraler Verträge über soziale 
Versicherungsangelegenheiten aufgeteilt hat, 
berät und unterstützt das Versicherungsamt vor 
allem in Berlin lebende ausländische Mitbürger-
innen und Mitbürger, die ihre Rentenansprüche 
klären bzw. ihre Rente beantragen wollen oder 
Rechtsauskünfte zu Rentenfragen benötigen. 
Dieser besondere Personenkreis ist auf die Hilfe 
beim Ausfüllen des Leistungsantrages besonders 
angewiesen und nimmt diese Hilfestellung auch 
gerne in Anspruch. Diese Hilfe beinhaltet die not-
wendige Unterstützung bei der Einleitung von 
Verwaltungsverfahren, die Sachaufklärung, das 
Erbringen erforderlicher Beweismittel sowie das 
Beglaubigen von Beweismitteln. Darüber hinaus 
arbeitet das Berliner Versicherungsamt im Rah-

men der Amtshilfe für die Deutsche Rentenver-
sicherung u.a. bei 

Ersuchen zur Ermittlung nicht nachge- 
wiesener Versicherungszeiten sowie Arbeit-
geberanfragen

Ersuchen von Zeugeneinvernahmen und  
eidesstattlichen Versicherungen

Anfragen zu Anschriften von Firmen, Be-
hörden u.ä.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ver-
sicherungsamtes vergeben grundsätzlich feste 
persönliche Beratungstermine, die sich an den 
zeitlichen Vorgaben der Ratsuchenden orien-
tieren. 2010 wurden insgesamt 1.937 (2009: 
1.746 Personen) beraten.

Ein Antragsteller, wohnhaft in Kanada, 
benötigte Hilfe im Rahmen seines Ren-
tenverfahrens. Da wegen verloren gegang-

ener Versicherungsunterlagen Schwierigkeiten 
bestanden, Nachweise für Versicherungszeiten 
zu erbringen, wurde das Versicherungsamt um 
Unterstützung gebeten. Es wurden in diesem Fall 

für den Zeitraum 1952 bis 1957 bei insgesamt 
4 Institutionen (Landesarchiv Berlin, Landes-
amt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, 
Amtsgericht Charlottenburg - Handelsregister 
-, AOK Berlin) Ermittlungen durchgeführt, um 
entsprechende Nachweise zu erhalten.

Versorgungsarchiv

Im Versorgungsarchiv, örtlicher Bereich 
Wattstraße, werden auf einer Fläche von 
rd. 4.100 m2 ca. 1,2 Millionen Schwerbe-

hindertenakten und Akten nach dem Sozialen 

Entschädigungsrecht aufbewahrt. Neben der 
Bearbeitung von Aktenanforderungen und -rück-
sendungen aus den Sachgebieten gehört die 
jährliche Aussonderung von Akten, die auf Grund 
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Seit dem 01.08.2010 wurden auch die sich im örtlichen Bereich Turmstraße in verschiedenen 
Gebäuden befindlichen Gesundheits- bzw. Krankenakten der folgenden ehemaligen Einrich-
tungen in die Zuständigkeit des Versorgungsarchivs übertragen: Krankenhaus Moabit, Re-

gierungskrankenhaus Scharnhorststraße, Landesinstituts für Sportmedizin, Dynamo Berlin. Hier gilt 
es auf Anforderung, insbesondere von Ärzten und Krankenhäusern, Unterlagen zu ermitteln und wei-
terzuleiten.

Krankenbuchlager

Aufgabe des Krankenbuchlagers ist es, 
Nachweise der Militärdienstzeit zwecks 
Anerkennung der Staatsangehörigkeit und 

Nachweise über Kriegsbeschädigungen zu er- 
stellen. Es werden Nachweise von personenbe-

Die Rechtsstellung des Krankenbuchlagers ist im Gesetz über die Errichtung der Verwaltungs-
behörden der Kriegsopferversorgung vom 12.03.1951 (BGBl. I S. 169) geregelt. Entsprechend 
§ 2 des Errichtungsgesetzes wurde das KBL Berlin am 25.02.1952 durch Beschluss des Se-

nats von Berlin Nr. 1470 vom 18.02.1952 im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit und 
dem Bundesminister für Finanzen errichtet.

zogenen Daten und Erkenntnissen im Zusam-
menhang mit der Militärzugehörigkeit im ersten 
und zweiten Weltkrieg und bei  Erbenermittlung 
zur Verfügung gestellt.

entsprechender Arbeitsanweisungen der Ver-
nichtung zugeführt werden müssen, zu den we-

sentlichen Aufgaben der dortigen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter.

VersorgungsarchivVersorgungsarchiv
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Das KBL hat im Jahr 2010 insgesamt 
3.595  (2009: 3.883) Personenanfragen 
beantwortet. Davon waren 1.353 positive 
Auskünfte und 2.242 negative Antworten.

Aktenarchiv 
Krankenbuchlager

Deutsche Dienststelle (WASt) 69,3 % (2009:63,5 %)

In- und ausländische Dienststellen, Historiker/Wissenschaftler   10,5 % (2009: 18 %)

Berufsmäßige Erbenermittler 13,9 % (2009:10,5 %)

Kriegsopferversorgung/Versorgungsämter  6,3 % (2009: 7,5 %)

Personalanfragen aufgegliedert nach Institutionen 2010

Aufgeteilt nach anfragenden Institutionen und 
Personen ergeben sich folgende prozentuale An-
teile:

Die WASt ist inzwischen der größte Auftraggeber des KBL. Es ist deshalb beabsichtigt, das KBL der 
WASt zuzuordnen.
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Auf den folgenden Seiten erhalten Sie Infor-

mationen zu weiteren Einrichtungen, welche 

dem Landesamt für Gesundheit und Sozia-

les angeschlossen sind. Hierzu zählen unter 

anderem die Deutsche Dienststelle (WASt), 

sowie die Stiftung Invalidenhaus. Diese Ein-

richtungen erfüllen eine Vielzahl bedeuten-

der Aufgaben für das Land Berlin.

Weitere Einrichtungen
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Stiftung Invalidenhaus

Die von Friedrich dem Großen im Jahre 
1748 gegründete Stiftung Invalidenhaus 
Berlin wird heute vom Landesamt für Ge-

sundheit und Soziales verwaltet. Vorstand und 
gesetzlicher Vertreter dieser rechtsfähigen Stif-
tung des öffentlichen Rechts ist der Präsident des 
Landesamtes für Gesundheit und Soziales. Seit 
1999 ist die Bewirtschaftung und Verwaltung des 
beweglichen und unbeweglichen Stiftungsvermö-

Satzung der Stiftung Invalidenhaus Berlin vom 14. September 1998 (ABl. S. 4055) mit Änder-
ungen vom 15. März 1999 (ABl. S. 3456) und vom 15. April 2005 (ABl. S. 1798).

Mit Zuwendungen des Landes Berlin 
und der Stiftung Deutsche Klassenlot-
terie Berlin sowie mit stiftungseigenen 

Mitteln konnten 21 Häuser und 75 Wohnung-
en durch umfangreiche Modernisierungs- und 
Erneuerungsmaßnahmen weitgehend dem 
Standard des sozialen Wohnungsbaus angepasst 
werden. Die Wohnungen in den noch instandzu-
setzenden Häusern werden nach und nach bei 
Freizug instandgesetzt und modernisiert.

Wie bereits in den vergangenen Jahren wurden 
auch 2010 in den Gebäuden der Stiftung Invali-
denhaus Berlin umfangreiche und komplexe In-
standhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 
vorbereitet und durchgeführt. Einen Schwerpunkt 
bildeten dabei die komplexen Umbaumaßnah-
men im Haus 35 und im Haus 12. Jeweils zwei 
Wohnungen im Erdgeschoss wurden zu einer 
barrierefreien und rollstuhlgerechten Wohnung  
umgebaut. Die anderen beiden Wohnungen im 

gen einem Geschäftsbesorger übertragen worden. 
Aufgabe der Stiftung ist es, Wohnraum an renten-
berechtigte Kriegsbeschädigte oder subsidiär an 
Schwerbehinderte zu vergeben. Die Wohnsied-
lung in Berlin - Frohnau besteht aus 51 Häusern 
mit 180 Wohnungen in 49 Mehrfamilienhäusern, 
einem Gemeinschaftshaus, einer Versehr- 
tensporthalle und Nebengebäuden (Werkstatt 
und Garagen).

Obergeschoss wurden barrierearm umgebaut. 
Die haustechnische Installation wurde in allen 
Gewerken unter möglicher  Berücksichtigung en-
ergetischer Anforderungen erneuert. Weitere um-
fangreiche Arbeiten erfolgten in den Gewerken 
Malerarbeiten, Trockenbau, Lüftung und Elek-
troinstallation. Insgesamt waren hierfür finan-
zielle Aufwendungen in Höhe von rd. 280.000 
€ erforderlich. Weiterhin wurde das Dach des  
Hauses 35 mit einem Kostenaufwand von rd. 
48.000 € vollständig erneuert.

Zur Herstellung der Vermietbarkeit von leer 
stehenden Wohnungen wurden umfangreiche 
Maßnahmen in den Gewerken Heizung, Sanitär, 
Elektroinstallation und Malerarbeiten durchge-
führt. Die Kosten beliefen sich auf ca. 20.000 € 
je Wohnung. Auch an den Gebäuden sowie bei 
den vermieteten Wohnungen wurden vielfältige 
und umfängliche Kleininstandsetzungsmaßnah-
men durchgeführt. Schwerpunkte waren ins-

Neue Rampe 
Stiftung Invalidenhaus

Parkanlage 
Stiftung Invalidenhaus
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besondere Instandsetzungen von Heizungs- und 
Sanitäranlagen. Das 2009 begonnene Projekt 
zu Grünpflege- und Erhaltungsmaßnahmen  
durch die Vergabe-AGH (Maßnahme nach dem 
SGB II zur Schaffung von Arbeitsgelegenheiten 
nach der Entgeltvariante) wurde 2010 erfolg-
reich weitergeführt. Durch die Realisierung von 
erforderlichen  Rückschnittmaßnahmen von An-
pflanzungen, Auslichtungs- / Rodungsarbeiten 
und Laubbeseitigung, konnte die einheitliche und 
gepflegte Ge-samtansicht der Freiflächen we- 
sentlich verbessert werden. Notwendige partielle 
Ausbesserungen und Neuverlegungen von Geh-
wegsflächen wurden durch die Vergabe-AGH 

auch durchgeführt.  Das Projekt mit der Vergabe-
AGH sollte zunächst im Juni 2010 abgeschlossen 
werden, konnte aber durch eine Verlängerung 
durch das zuständige Job-Center bis November 
2010 fortgeführt werden. Mit dem Projekt wurde 
ein nachhaltiger Beitrag zur weiteren Stadtent-
wicklung geleistet, da das Gelände nicht nur 
den Mietern, sondern auch der Allgemeinheit als 
Freizeitraum dient. Der Stiftung Invalidenhaus 
entstanden hierfür nur Aufwendungen in Höhe 
von insgesamt 30.000 € in Form von geldwerten 
Mitteln (Stellung von Unterkunft, Material u. a.). 
Die verbleibenden Kosten wurden anteilig über 
das Jobcenter Reinickendorf und über Landes-
mittel finanziert.

Renoviertes Gebäude 
Stiftung Invalidenhaus

Parkanlage und Gebäude 
Stiftung Invalidenhaus

Deutsche Dienststelle (WASt)

Die Deutsche Dienststelle (WASt) wird als 
eine Behörde des Landes Berlin geführt 
und ist dem Landesamt für Gesundheit 

und Soziales zugeordnet. Der Dienststelle wer-
den ihre Haushaltsmittel in voller Höhe vom Bund 
erstattet. Zu den Aufgaben gehören u. a. die 
Ausstellung der Kriegssterbefallanzeigen an die 
zuständigen Standesämter, die Bearbeitung der 
Anfragen von Amtsgerichten zu Todeserklärungs-
verfahren und von so genannten “Kriegskindern” 
nach ihren leiblichen deutschen Vätern zur Vater-
schaftsklärung sowie Auskünfte und gutachter-
liche Stellungnahmen im Zusammenhang mit der 
strafrechtlichen Verfolgung von nationalsozialis-

Die Deutsche Dienststelle (WASt) arbeitet auf Grundlage von Vorschriften des  
Personenstandswesens sowie zahlreicher Kriegsfolgegesetze.

tischen Gewaltverbrechen zu nationalen und in-
ternationalen Amts- und Rechtshilfeersuchen. Es 
werden die Personalien von unbekannten Toten 
durch Entschlüsselung der aufgefundenen Er-
kennungsmarken festgestellt. Der Nachweis der 
Gräber von Wehrmachtangehörigen sowie die 
Prüfung und Fertigung der Grabbelegungslis-
ten für alle Bundesländer gehören ebenfalls 
zu den Aufgaben. Weiterhin werden gutacht-
liche Äußerungen zu Ausbettungen und Identi-
fizierungen von namentlich noch unbekannten 
Toten vorgenommen und Bescheinigungen und 
Auskünfte gefertigt, die für Versicherungs- und 
Rentenzwecke notwendig sind.

Weitere Einrichtungen     Deutsche Dienststelle WASt
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Entwicklung der Bearbeitungsfälle 
 2008 - 2010

Entwicklung der Ergebnisübermittlungen 2008 - 2010

In 2010 gingen 37.229 Anträge ein, abgeschlossen wurden 39.276 mit insgesamt 157.197 
Bearbeitungsfällen, davon 122.878 personenbezogene und 34.319 sachbezogene.

Auch 66 Jahre nach Kriegsende wird weiterhin 
nach vermissten Angehörigen gesucht. Noch im-
mer gelten mehrere hunderttausend Angehörige 
der ehemaligen deutschen Wehrmacht als ver-
misst. 

Die Vielfalt der von der WASt verwalteten Un-
terlagen ermöglicht es, nahezu zu allen Frage-
stellungen, die im Zusammenhang mit dem II. 
Weltkrieg stehen, Stellung zu nehmen. Selbst 
wenn es darum geht Soldatenschicksale aus der 
Zeit des Ersten Weltkrieges zu klären, kann vie-
len Antragstellern geholfen werden. Die nachfol-
gende Übersicht zeigt, auf welche Art von Unter-
lagen bei Recherchen zurückgriffen werden kann.

Auskunftsart 2008 2009 2010

Kriegssterbefallangelegenheiten 724 947 1.002

Dienstzeitangelegenheiten 9.209 12.134 13.806

Verbleibsangelegenheiten 11.916 15.575 15.399

Auskünfte zu KOV-Angelegenheiten 325 374 330

Auskünfte zu NSG-Verfahren 321 298 305

Gräberangelegenheiten 7.637 2.487 4.936

Kriegsgefangenen-Angelegenheiten 5.360 3.182 399

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 1.383 924 833

Sonstige Nachweise 2.612 3.044 2.266

Gesamt 39.487 38.965 39.276
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ca. 18 Mio. Karteikarten in der Zentralkartei

ca. 5 Mio. Wehrstammbücher

ca. 150 Mio. Verlustmeldungen der Einheiten und Sanitätsformationen

ca. 4,5 Mio. Gräberkarteikarten 

ca. 0,9 Mio. Grabmeldungen über Gefallene des Ersten Weltkrieges 

ca. 15 Mio. Meldungen über deutsche Kriegsgefangene 

ca. 0,65 Mio. Hinweise über beim ehemaligen Berlin Document Center erfasste Unterlagen

ca. 100 Mio. namentliche Veränderungsmeldungen (Heer, Luftwaffe) in den Erkennungsmarkenverzeichnissen

ca. 1,2 Mio. Marinestammrollen        

ca. 1,6 Mio. Marinepersonalakten 

ca.156 Bände Feldpostnummern-Verzeichnisse (1939 - 1945) 

ca. 130.000 Jurismappen mit etwa 10 Mio. personenbezogenen Krankenunterlagen  
aus dem Krankenbuchlager Berlin
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